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Beginn der Sitzung: 9 Uhr 

Vorsitzender Dr. Heger: Meine Damen und 
Herren! Ich e r ö f f n e die 302. Si,tzung des 
Bundesrates. 

Das amtliche Pro t 0 k 0 11 der 301. Sitzung 
des Bundesrates vom 27. Mai 1971 ist auf
gelegen, unbeanstandet geblieben und gilt 
daher als genehmigt. 

Entschuldigt hat sich Bundesmt Kouba. 

Ich begrüße die im Hause erschienenen 
Herren Bundesminister Rösch und Doktor 
Androsch. (Allgemeiner BeHall.) 

Vorsitzender: Eingelangt ist ein Schreiben 
des Herrn Bundeskanzlers betreffend eine 
Ministervertretung. 

Ich ersuche die Frau Schriftführer um Ver
lesung dieses Schreibens. 

Schriftführerin Maria Hagleitner: 

"An den Herrn Vorsitzenden des Bundes
rates. 

Der Herr Bundespräsident hat mit Entschlie
ßung vom 21. Juni 1971, Zl. 6715/71, über 
meinen Antrag, gemäß Artikel 73 des Bundes
Verfassungsgesetzes in der Fassung von 1929 
für die Dauer der zeitweiligen Verhinderung 

des Bundesministers für Wissenschaft und 
Forschung Frau Dr. Hertha Firnberg, in der 
Zeit vom 22. bis 24. Juni 1971, den Bundes
minister für Unterricht und Kunst Leopold 
Gratz mit seiner Vertretung betraut. 

Hievon beehre ich mich mit dem Ersuchen 
um gefällige Kenntnisnahme Mitteilung zu 
machen. 

Kreisky" 

Vorsitzender: Dient zur Kenntnis. 

Eingelangt ist ferner ein Schreiben des 
Bundeskanzleramtes betreffend einen Ge
setzesbeschluß des Nationalrates im Sinne des 
Artikels 42 Abs. 5 Bundes-Verfassungsgesetz. 

Ich ersuche die Frau Schriftführer, auch 
dieses Schreiben zu verlesen. 

Schriftführerin Maria Hagleitner: 

"An den Vorsitzenden des Bundesrates 
zuhanden des Herrn Kanzleidirektors des 
Bundesrates, Wien. 

Das Präsidium des Nationalrates hat dem 
Bundeskanzler mit Schreiben vom 17. Juni 
1971, Zl. 378 d. B.-NR/1971, den beiliegenden 
Gesetzesbeschluß vom 17. Juni 1971: Bundes-
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Vorsitzender 
gesetz betreffend entgeltliche Veräußerungen 
und Belastung von unbeweglichem Bundes
vermögen, übermittelt. 

Das Bundeskanzleramt beehrt sich, diesen 
Gesetzesbeschluß bekanntzugeben und mit
zuteilen, daß es beabsichtigt, entsprechend 
dem letzten Satz des Artikels 42 Abs. 5 des 
Bundes-Verfassungsgesetzes in der Fassung 
von 1929 vorzugehen. 

18. Juni 1971 

Für den Bundeskanzler: 
Dr. Weiß" 

dem das Luftverkehrsgesetz und die Verord
nung über Luftverkehr geändert werden 

10. Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 
9. Juni 1971 betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das Tapferkeitsmedaillen-Zulagengesetz 
1962 geändert wird 

11. Beschluß des Nationalrates vom 16. Juni 
1971 betreffend Zusatzprotokoll zur Satzung 
des Weltpostvereins, Allgemeine Ver
fahrensordnung des Weltpostvereins, Welt
postvertrag und Abkommen samt Schlußproto
kolle und Ausführungsvorschriften 

Vorsitzender: Dient zur Kenntnis. 12. Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 
Ich ersuche nunmehr die Frau Schriftführer 16. Juni 1971 betreffend ein Bundesgesetz, mit 

um Bekanntgabe der eingelangten Beschlüsse dem das Beschußgesetz geändert wird. 
des Nationalrates. (Unruhe.) 

Schriftführerin Maria Hagleitner: Vorsitzender: Darf ich um etwas Aufmerk-

1. Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom samkeit bittenl 
12. Mai 1971 betreffend ein Bundesgesetz, mit Schriftführerin Maria Hagleitner (lort-
dem das Bewertungsgesetz 1955 in der gel- setzend): 
tenden Fassung neuerlich geändert wird 

13. Gesetzbeschluß des Nationalrates vom 
2. Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 16. Juni 1971 betreffend ein Bundesgesetz 

17. Juni 1971 betreffend ein Bundesgesetz über über das Normenwesen (Normenges·etz 1971) 
die Anmeldung von Vermögensverlusten in 
Polen (Amneldegesetz Polen) 

3. Beschluß des Nationalrates vom 17. Juni 
1971 betreffend ein Abkommen zwischen der 
Republik Osterreich und der Portugiesischen 
Republik zur Vermeidung der Doppelbesteue
rung auf dem Gebiete der Steuern vom Ein
kommen und vom Vermögen samt Noten
wechsel 

4. Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 
17. Juni 1971 betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das Einkommensteuergesetz 1967 abge
ändert wird (Einkommensteuergesetznovelle 
1971) 

5. Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 
17. Juni 1971 betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das Familienlastenausgleichsgesetz 1967 
geändert wird 

6. Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 
23. Juni 1971 betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das Zollgesetz 1955 geändert wird 

7. Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 
8. Juni 1971 betreffend ein Bundesgesetz über 
die Gewährung von Schulbeihilfen und Heim
beihilfen (Schülerbeihilfenge·setz) 

8. Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 
8. Juni 1971 betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das Schulorganisationsgesetz neuerlich 
geändert wird (4. Schulorganisationsgesetz
Novelle) 

9. Ge·setzesbeschluß des Nationalrates vom 
8. Juni 1971 betreffend ein Bundesgesetz, mit 

14. Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 
16. Juni 1971 betreffend ein Bunde,sgesetz, mit 
dem das Arbe.itszeitgesetz ;geändert wird 

15. Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 
16. Juni 1971 betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das Landarbeitsgesetz, BGBl. Nr. 140/ 
1948, geändert wird 

16. Beschluß des Nationalrates vom 16. Juni 
1971 betreffend ein Abkommen zwischen der 
Regierung der Republik Osterreich und der 
Organisation der Vereinten Nationen für 
Industrielle Entwicklung betreffend die 
Soziale Sicherheit der Angestellten dieser 
Organisation. 

Vorsitzender: Ich danke für die Verlesung. 

Ich habe diese Beschlüsse den in Betracht 
kommenden Ausschüssen zugewiesen. Die 
Ausschüsse haben diese Vorlagen einer Vor
beratung unterzogen. Die diesbezüglichen 
schriftlichen Berichte liegen bereits vor. 

Es ist mir der Vorschlag zugekommen, die 
Tagesordnung der heutigen Sitzung um die 
soeben verlesenen 16 Punkte zu ergänzen 
und diese Punkte vor der Wahl des Büros 
für das 2. Halbjahr 1971 in Verhandlung zu 
nehmen. 

Hinsichtlich des 

Gesetzesbeschlusses des Nationalrates vom 
23. Juni 1971 betreffend ein Bundesgesetz, 
mit dem das Zollgesetz 1955 geändert wird, 
ist hiezu erforderlich, im Sinne des § 20 Abs. F 
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SchrUtführerin 
der Geschäftsordnung von der 24stündigen 
Auflagefrist des schriftlichen AussChußberich
tes Abstand zu nehmen. Ein entsprechendes 
Aviso mit der siCh solcherart ergebenden Rei
hung ist allen Mitgliedern des Hohen Hauses 
zugegangen. 

Ich ersuche jene Damen und Herren, die 
mit der vorgeschlagenen Ergänzung und Rei
hung der Tagesordnung unter gleichzeitiger 
Abstandnahme von der Auflagefrist des Aus
schußberichtes über die Zollgesetznovelle ein
verstanden sind, um ein Händezeichen. - Dies 
ist die Einstimmigkeit. 

Es ist mir weiters der Vorschlag zugekom
men, die Debatte über die Punkte 14 und 15 
der soeben beschlossenen Tagesordnung unter 
einem abzuführen. 

Die Punkte 14 und 15 sind Gesetzesbe
schlüsse des Nationalrates vom 16. Juni 1911 
betreffend ein 

Bundesgesetz, mit dem das Arbeitszeitgesetz 
abgeändert wird, und ein 

Bundesgesetz, mit dem das Landarbeits
gesetz geändert wird. 

Falls dieser Vorschlag angenommen wird, 
werden zuerst die Berichterstatter ihre Berichte 
geben, dann wird die Debatte über die zu
sammengezogenen Punkte unter einem abge
führt. 

Die Abstimmung erfolgt wie immer in sol
chen Fällen getrennt. 

Wird gegen diesen Vorschlag ein Einwand 
erhoben? - Dies ist nicht der Fall. Der Vor
schlag ist somit angenommen. 

Eingelangt sind weiters 

ein Bericht des Bundesministers für Aus
wärtige Angelegenheiten über die 
16. UNESCO-Generalkonferenz (12. Oktober 
bis 14. November 1910) (III-22-BR/11 der Bei
lagen), 

ein Bericht der Bundesregierung betreffend 
die Einführung einer weiteren Bemessungs
grundlage im Bauern-P.ensionsversicherungs
gesetz (III-23-BR/71 der Beilagen) und 

ein Bericht des Bundesministers für soziale 
Verwaltung über die Lage auf dem Gebiete 
der Umwelthygiene (III-24..,BR/71 der Beila
gen). 

Ich habe den ersten Bericht dem Ausschuß 
für auswärtige Angelegenheiten und wirt
schaftliche Integration und den zweiten und 
dritten Bericht dem Ausschuß für soziale Ange
legenheiten zur weiteren geschäftsordnungs
mäßigen Behandlung zugewiesen. 

1. Punkt: Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
vom 12. Mai 1971 betreffend ein Bundesgesetz, 
mit dem das Bewertungsgesetz 1955 in der 
geltenden Fassung neuerlich geändert wird 

(530 und 543 der Beilagen) 

Vorsitzender: Wir gehen nunmehr in die 
Tagesordnung ein und gelangen zum Punkt 1: 
Neuerliche Änderung des Bewertungsgesetzes 
1955. 

Berichterstatter ist Herr Bundesr,at Bednar. 
Ich bitte um den Bericht. 

Berichterstatter Bednar: Hohes Hausl Sehr 
'geehrte Damen und Herrenl Durch den vor
liegenden Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
sollen einige Bestimmung,eh des Bewertungs
g.esetzes 1955 in der Fas'SuDJg des Bundesgeset
zes vom 12. Mai 1911, BGBL Nr. 172171, neuer
liCh geändert werden. 

Der Finanzausschuß hat die gegenständliChe 
Vorlage in seiner Sitzung vom 22. Juni 1911 
in Verhandlung genommen. 

Auf Grund eines Antrages des Berichter
statters wurde mit Stimmenmehrheit beschlos
sen, dem Hohen Hause zu empfehlen, Ein.;. 
spruch zu erheben. 

Als Ergebnis der Beratung stellt der Finanz
ausschuß den A nt rag, der Bundesrat wolle 
beschließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des Nationab 
rates vom 12. Mai 1971 betreffend ein Bundes
gesetz, mit dem das Bewertungsgesetz 1955 
in der geltenden Fassung neuerlich geändert 
wird, wird Einspruch erhoben. 

Begründung 

Am 10. März 1971 hatte der Nationalrat 
mit den Stimmen der beiden Oppositions
parteien einen Gesetzesbeschluß betreffend 
Maßnahmen auf dem Gebiete des Bewertungs
rechte's (Bewertungsgesetz-Novelle 1971) ge
faßt. 

In seiner Sitzung vom 25. März 1971 sah 
sich der Bundesrat gezwungen, gegen diesen 
Gesetzesbeschluß des Nationalrates gemäß 
Artikel 42 Abs. 2 Bundes-Verfassungsgesetz 
einen eingehend begründeten Einspruch zu er
he'ben. Maßgebend für diese Haltung des Bun
desrates waren damals einerseits materiell
rechtliche Gründe, andererseits auch schwere 
formelle Mängel dieses Gesetzesbeschlusses, 
die eine Vollziehung des in Rede stehenden 
Gesetzes in der vom Nationalrat beschlossenen 
Fassung nicht möglich erscheinen ließen. 

In seiner damaligen Einspruchsbegründung 
führte der Bundesrat wörtlich folgendes aus: 

,,1. Durch die gegenständliche Bewertungs
gesetz-Novelle werden beträchtliche Steuer-
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Bednar 
ausfälle bewirkt, die sich nicht nur auf das 
Steueraufkommen des Bundes, sondern auch 
auf jenes der Länder und Gemeinden erheblich 
auswirken, wobei sich diese Auswirkungen 
für die Länder und Gemeinden in erster Linie 
bei der Erbschaftssteuer, der Gewerbekapital
steuer und der Grundsteuer ergeben. 

Wesentlich· wird das Steueraufkommen 
durch Bestimmungen über die Einbeziehung 
oder Außerachtlassung von Wirtschafts gütern 
in die Bemessungsgrundlage der einzelnen 
Steuern beeinflußt. Dies gilt insbesondere für 
die neugeschaffene Bestimmung des § 64 
Abs. 1, wonach Pensionsrückstellungen im 
Gegensatz zur grundsätzlichen Bestimmung 
des § 6, der die Berücksichtigung von auf
schiebend bedingten Lasten als Schulden unter
sagt, nunmehr ,als abzugsfähige Schulden an
zuerkennen sind. 

Durch die Beibehaltung des Hektarhöchst
satzes für das landwirtschaftliche Vermögen 
von 20.000 S erfolgt nicht nur keine Anpassung 
der landwirtschaftlichen Hektarsätzean die 
geänderten Geldverhältnisse, sondern es wer
den sich hiedurch auch Ausfälle bei der Grund
steuer ergeben. Die gleichzeitige Verlängerung 
des Hauptfeststellungszeitraumes von sechs 
auf neun Jahre hat zur Folge, daß die Ge
meinden ihr Aufkommen an Grundsteuer A 
auch in Hinkunft nicht valorisieren können. 

Zu einer wesentlichen Verringerung des 
Steueraufkommens führen auch alle neuge
schaffenen Bestimmungen, die die Bewertung 
von Aktien und Anteilen zum Gegenstand 
haben. Dies umsomehr, als die Sonderbestim
mung über die Bewertung von Aktien und 
Ante'ilen nunmehr auch für die Erbschafts
steuer Geltung haben soll. 

2. Die Behandlung der Bewertungsgesetz
Novelle wurde vom Finanz- und Budgetaus
schuß übereilt abgeschlossen, sodaß der mit 
dieser Materie befaßte Unterausschuß keine 
Gelegenheit hatte, seine Arbeit ·zu beenden. 
Die Gesetzesnovelle ist daher mit einer An
zahl von legistischen Fehlern behaftet, die 
deren Vollziehung erschweren und die Ver
waltung belasten. 

Einige Bestimmungen der Novelle sind sogar 
praktisch nicht vollziehbar. Als Beispiele seien 
erwähnt: 

Das geltende Erbschafts- und Schenkungs
steuergesetz ist in allen seinen Bestimmungen 
darauf abgestellt, daß der Erwerber bei einem 
Erwerb von Todes wegen beziehungsweise 
bei einer Zuwendung unter Lebenden die ihm 
im Zeitpunkt des Erwerbes effektiv zukom
mende Bereicherung zu versteuern hat. § 1 
Abs. 2 der Bewertungsgesetz-Novelle 1971, 
wonach nunmehr für die Erbschafts- und 

Schenkungssteuer die §§ 18 bis 19 - mit Aus
nahme der §§ 69 und 70 - uneingeschränkt 
Anwendung zu finden haben, stehen mit die
sen Grundsätzen in einem unlösbaren Wider
spruch, weil nicht mehr das am Stichtag (Zeit
punkt des Erwerbes) anfallende Vermögen, 
sondern ein zu einem anderen Zeitpunkt fest
gestelltes Vermögen der Besteuerung unter
worfen wird, ohne Rücksicht auf zwischen
zeitig eingetretene Veränderungen des Ver
mögens dem Umfang und dem Werte nach. 
Daraus ergibt sich eine Situation, die das 
geltende Erbschafts- und Schenkungssteuer
gesetz praktisch unanwendbar macht. 

Weiters ist ·zum Beispiel § 15 Abs. 4 der 
Bewertungsgesetz-Novelle 1971 niCht vollzieh
bar, weil nicht auf § 69 Z. 4, sondern unrich
tigerweise auf § 69 Z. 6, der vom ,Uberbestand 
an umlaufenden Betriebsmitteln eines land
und forstwirtschaftlichen Betriebes' spricht, Be
zug genommen wird. Ferner wurde es unter
lassen, § 78 Abs. 3 dahin gehend zu ändern, 
daß auf den Freibetrag gemäß § 69 Z. 1 Bezug 
genommen wird. Dadurch, daß im § 69 die 
bisherigen Ziffern 1, 2 und 3 in der neuen 
Ziffer 1 zusammengefaßt wurden, hätte auch 
die Zi tierung im § 78 Abs. 3 geändert werden 
müssen. Da § 78 Abs. 3 nunmehr nicht voll
ziehbar ist, kann der im § 69 Z. 1 vorgesehene 
Freibetrag von 50.000 S nur einmal gewährt 
werden." 

Dieser Einspruch des Bundesrates wurde 
nun vom Bundeskanzler dem Nationalrat am 
26. März 1971 vorgelegt und vom Finanz- und 
Budgetausschuß des Nationalrates in Beratung 
gezogen. 

Der Finanz- und Budgetausschuß hätte nun 
die Möglichkeit gehabt, dem Nationalrat zu 
empfehlen, entweder den Einwendungen des 
Bundesrates Rechnung zu tragen und die er
forderlichen Abänderungen am seinerzeitigen 
Gesetzesbeschluß vorzunehmen oder durch 
einen Beharrungsbeschluß auf der unveränder
ten Annahme und daher auch Kundmachung 
des Gesetzesbeschlusses zu bestehen. 

Unverständlicherweise wählte die aus den 
beiden Oppositionsparteien bestehende Mehr
heit des Finanz- und Budgetausschusses einen 
Weg, der durch die Rechtslage in keiner Weise 
als gedeckt erscheint: 

Einerseits wurde ein Beharrungsbeschluß 
gegen den wohlbegründeten Einspruch des 
Bundesrates empfohlen und damit die Kund
machung des Gesetzesbescblusses in die Wege 
geleitet, andererseits jedoch wurde auf Grund 
eines Antrages der Abgeordneten Dr. Zitt
mayr, Dr. Broesigke und Genossen be:schlos
sen, dem Nationalrat unter Berufung auf § 19 
der Geschäftsordnung einen selbständigen An-
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trag zur Sanierung jener Bestimmungen des 
Gesetzesbeschlusses zu unterbreiten, deren 
Undurchführbarkeit vom Bundesrat aufgezeigt 
worden war. 

Obwohl die Mitglieder der beiden Opposi
tionsparteien des österreichischen National
rates also nicht umhin konnten, den recht
lichen Einwendungen des Bundesrates in des
sen Einspruch gegen die Bewertungsgesetz
Novelle 1911 vollinhaltlich Rechnung zu tra
gen, wird bei Behandlung dieser Gesetzes
materie durch die beiden Oppositionsparteien 
der Versuch unternommen, die im Artikel 42 
der Bundesverfassung verankerten Rechte des 
Bundesrates in eindeutiger Weise zu umgehen. 
Dem Bundesrat sollen durch die gewählte Vor
gangs weise nämlich lediglich nachträgliche 
Korrekturen äm Gesetzesbeschluß des Natio
nalrates, nicht aber der gesamte Gesetzes
beschluß des Nationalrates zur verfassungs
mäßigen Behandlung vorgelegt werden. 

Wie die sozialistische Fraktion des Finanz
und Budgetausschusses in einem Minderheits
bericht der Abgeordneten Nittel, Dr. Tull, 
Skritek und Genossen in bezug auf die durch 
die Oppositionsparteien gewählte Vorgangs
weise heim Bewertungsgesetz 1955 bereits 
verwiesen hat, widerspricht die durch die bei
den Oppositionsparteien gewählte Behandlung 
auch in eindeutiger Weise den Bestimmungen 
der Geschäftsordnung des Nationalrates: 

,,1. Gemäß § 19 der Geschäftsordnung des 
Nationalrates hat jeder Ausschuß das Recht, 
selbständige Anträge auf Erla.ssung von Ge
setzen oder Fassung von Beschlüssen zu stel
len, die mit einem dem Ausschuß zur Vorbe
ratung zugewiesenen Gegenstand in inhalt
lichem Zusammenhang stehen. 

Gestützt auf diese Bestimmung der Ge
schäftsordnung hat die OVP bei der Behand
lung des Einspruches des Bundesrates gegen 
den Gesetzesbeschluß des Nationalrates Ab
änderungsanträge zum Bewertungsgesetz ein
gebracht. 

Der in Vertretung des Ausschußobmannes 
amtierende stellvertretende Ausschußobmann 
Dr. Haider hätte zunächst die Frage zu prüfen 
gehabt, ob die Bestimmungen des § 19 in 
diesem Fall überhaupt anwendbar sind. 

Der Ausschußvorsitzende hat jedoch diese 
Prüfung aus welchen Gründen auch 
immer - unterlassen und den von seiner 
Fraktion eingebrachten Antrag ohne eine Stel
lungnahme zu dieser Frage abzugeben, ja auch 
ohne nur anzudeuten, daß ihm das Problem 
bewußt ist, zur Verhandlung zugelassen. 

Eine Prüfung, ob die Voraussetzungen zur 
Einbringung eines Antrages gemäß § 19 gege
ben sind, hätte jedoch gezeigt, daß die,s nicht 

der Fall ist: Da sich der Einspruch 'des Bundes
rates auf eine Novellierung des Bewertungs
gesetzes bezieht, handelt es sich bei den An
trägen der Abgeordneten Dr. Zittmayr, Doktor 
Broesigke und Genossen nicht um einen An
trag, der mit dem Bewertungsgesetz ,in inhalt
lichem Zusammenhang' 'steht, sondern es han
delt sich schlechthin um Anträge auf Abände
rung der Bewertungsgesetz-Novelle 1971. Es 
sind daher nicht die Bestimmungen des § 19 
der Geschäftsordnung, die im vorliegenden 
Zusammenhang nur für eine Gesetzesinitiative 
beziehungsweise Gesetzesänderung auf einem 
verwandten Rechtsgebiet anwendbar gewesen 
wären, heranzuziehen, sondern die Bestim
mungen der Geschäftsordnung über die Ab
änderung von Vorlagen im Zuge der Vorbe
ratung. 

Die von der Ausschußmehrheit gewählte 
und vom Vorsitzenden kommentarlos tole
rierte Vorgangsweise ist somit geschäftsord
nungswidrig. 

2. Dazu kommt, daß die unrichtige Anwen
dung des § 19 der Geschäftsordnung zu einem 
weiteren Verstoß gegen Bestimmungen des 
Geschäftsordnungsgesetzes geführt hat: 

Die Geschäftsordnung trägt Sorge dafür, daß 
der Nationalrat in ein und derselben Sache 
nicht einander widersprechende Beschlüsse 
faßt. Liegen zum Beispiel in ein und derselben 
Sache mehrere Anträge vor, -so beschließt der 
Nationalrat, welche derselben der Spezial
debatte zugrunde zu legen sind (§ 45 Abs. 4). 

Insbesondere aber ist die Abstimmung über 
verschiedene Anträge derart zu reihen, ,daß 
die wahre Meinung der Mehrheit zum Aus
druck gelangt' (§ 63 Abs. 1 der Geschäftsord
nung). 

Die Geschäftsordnung will - in Uberein
stimmung mit den Gesetzen der Logik - aus
schließen, daß der Nationalrat in ein und der
selben Sache zugleich ,ja' und ,nein', zugleich 
,viel' und ,wenig' sagt, mit einem Wort: ein
ander widersprechende Beschlüsse faßt. Ge
mäß § 34 Abs. 4 der Geschäftsordnung ist aber 
die Bestimmung des § 63 auch auf die Bera
tungen der Ausschüsse anzuwenden. Der 
Finanz- und Budgetausschuß konnte somit 
nicht gleichzeitig die unveränderte Annahme 
des Bewertungsgesetzes durch die Annahme 
eines Beharrungsbeschlusses und die Abände
rung des Bewertung,sgesetzes durch die An
nahme des Abänderungsantrages der Abge
ordneten Dr. Zittmayr, Dr. Broesigke und Ge
nossen beschließen beziehungsweise dem Ple
num zur Annahme empfehlen, und der Aus
schußobmann wäre verpflichtet gewesen, diese 
Bestimmung der Ge,schäftsordnung einzuhal
ten. 
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Das durch die Geschäftsordnung geregelte 

Verfahren der Vorberatung, Beratung und 
Beschlußfassung im Nationalrat dient eben 
dazu, daß verschiedene Meinungen zu 
abstimmbaren Alternativen konkretisiert 
werden, zwischen denen im Wege von Ab
stimmungen eine EntsCheidung zu treffen ist, 
die dann als der für Mehrheit und Minderheit 
in gleicher Weise bindende Wille der Gesamt
körperschaft gilt. 

Die Tatsadle, daß die vom Ausschuß 
empfohlene Abänderung des Bewertungs
gesetzes durch die geschäftsordnungswidrige 
Anwendung des § 19 erfolgte, ändert nichts 
daran, daß durch die Annahme einander aus
schließender Beschlüsse außerdem gegen die 
Bestimmungen des § 63 der Geschäftsordnung 
in Verbindung mit § 34 verstoßen wurde." 

Es müßte richtiger heißen: "der Mehrheit des 
Ausschusses, die diesen Antrag gestellt hat", 
und nicht "dem Bundesrat". 

Meine sehr 'geehrten Damen und Herrenl 
Darüber hinaus doch ganz kUI!z etliche Klar
stellungen: Als das Bewertungsg-esetz behan
delt wurde, ist in der Begründung der Ab
lehnung sehr viel auch von materiellen Din
gen gesprochen worden, die Steuerausfälle 
und der,gleichen mit sich bringen würden. 

Wir haben damals begründet, daß es sowohl 
in Hinsicht der Grundsteuer wie auch Fest
setzung der Einheitswerte und dergleichen 
nicht möglich ist, höhere Steuersät'ze anzu
führen, da sich eben die Steuer vom Ertrags
wert .ableiltet. Wir haben damals auch in unse
ren Ausführungen an die Spitze gestellt, daß 
die Besteuerung vom Vermögen allein ja nicht 
richtig ist, wenn dieses Vermögen keinen 
Ertragswert hat, bedeutet doch diese 
Besteuerung vom Vermögen, das keine Wert
vermehrung erfäht, mehr oder minder die Ent
eignung oder eben den stillen Verlust dieses 
Vermögens, 

Diese durch die beiden Oppositionsparteien 
OVP und FPO gewählte Vorgangsweise um 
die Beschlußfassung betreffend eine Bewer
tungsgesetz-Novelle 1971 erscheint dem Bun
desrat im höchsten Maße bedenklich, bedeutet 
sie doch, daß nicht nur eindeutige Bestim
mungen der Geschäftsordnung des National
rates in eklatanter Weise verletzt werden, 
sondern eröffnet vor allem die entscheidende Meine Damen und Herren! Wir wissen -
Frage, weldlen Wert die beiden Oppositions- wir w:ollen. uns heute nidlt über die materiel
parteien den die Redlte des Bundesrates len Dmge 1m besonderen eI1gehen -, daß auf 
regelnden Bestimmungen der BundeSVerfas-1 dem G~biet de~ Bewert~ngsgesetzes" das :or 
sung beimessen. Gerade jenes ReCht der Län- allen Dmgen dIe LandwIrtschaft betnfft, mcht 
derkammer, das in bezug auf Gesetzes- sehr viel Ertragsstei-gerung vorhanden i·st. Wir 
beschlüsse des Nationalrates wohl als vor-l wollen aber doch vielleicht auch den Ein
nehmstes Recht des Bundesrates gelten darf spruCh des Bundesrates, der heute hier vom 
- nämlich das Recht, Einsprüdle gegen Geset- Finanzausschuß beantragt wurde, beleuchten. 
zesbeschlüsse des Nationalrates zu erheben-, 
wird hier verletzt beziehungsweise umgan Es ist richtig, daß bei der Novellierung 

beziehungsweise beim letzten Gesetz rein for-gen. 
, . melle Mängel vorhanden waren, und nun hat 

Aus diesem Grunde erscheInt es dem Bun- d' M 1 d A ....1....·ß' N t' 1 t , lesern ·ange er ussu~u Im a lOna ra 
desrat angebracht, gegen den neuerlIdlen d d ..J... R h t d ß b d' . ' a urUl ec nung ge ragen, ·a e en lese 
Gesetzesbeschluß des NatIonalrates betreffend N 11' h' chI d U . . , I ove lerung ler vorges agen wur e. mso 
die Noveillerung des Bewertungsgesetzes EIn- t" dl'ch h . t d ß h t 

ch h b d 1 
'ch 't' d' B dunvers an I er ersc ein es uns, aeu e spru zu er e en un g el zel Ig le e en-, , . 

k d L
" d k d' d WIederum dIese Repar,atur an dIesem Gesetz, 

en er an er ammer gegen Ie von en " .. 
b 'd 0 't' t ' "hIt V deren NotwendIgkeIt Ja besonders von Ihrer el en PPOSI IOnspar elen gewa e or- ., . ., , ., SeIte hIer aufgezeI·gt wurde, abgelehnt werden 
gangswelse In VerbIndung mIt dIesem Geset- ll;\.. d It 'ch d eh 'eht t '11 , so '!lan e es SI 0 m um ma ene e 
zesbeschluß zum Ausdruck zu bnngen. d' f 11 D' I 

Vorsitzender: Ich danke für den Bericht. 

Zum Wort ist gemeldet Herr Bundesrat 
Göschelbauer. Ich erteile es ihm. 

Bundesrat Göschelbauer (OVP): Hohes 
Haus! Herr Bundesministerl Herr Vorsitzen
derl Meine Damen und Herren! Der sehr 
umfassende Bericht des Berichterstatters des 
Ausschusses hat 'hier etliche Fra'gen aufgewor
fen, die wirklich einmal diskutiert werden 
müssen. Im Bericht heißt es in dem letzten 
Satz: Es erscheint dem Bundesrat notwendig, 
Einspruch gegen dieses Gesetz zu erheben. 

son ern nur um orme e .mge. 

Meine Damen und Herren! Der Nationalrat 
hat nun einmal ·am 12. Mai in einem Behar
run-gsbeschluß das Bewerrungsgesetz als sol
ches beschlossen und damit eindeutig den 
Beschluß gefaßt, daß es rechtskräftig wird. Der 
Formalfehler la.g darin, daß durch das Zusam
menziehen der ersten drei Ziffern des § 69 zu 
einer einzigen Ziffer die Änderung von drei 
Bestimmungen notwendig gewesen wäre, die 
sich eben auf diesen Paragraphen bezogen 
haben, und daß diese Änderung übersehen 
wurde. 
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Wir erinnern noch einmal: Das Haupt

gewicht des Einspruches damals war wahr
scheinlich die materielle Erwägung. Diesen 
Einwendungen in materieller Hinsicht konnte 
sich der Nationalrat nicht anschließen, und 
daher hat man lediglich die Korrektur dieser 
kleinen Zitierungsunterlassungen, die ja auf 
kurzem Weg nicht möglich war, im Hinblick 
auf den ursprünglichen Beschluß durchgeführt. 

Meine Damen und Herren I Entgegen der 
früher öfters geübten Praxis, daß Zitierungen 
dieser Art unter Ausschaltung der Länder
kammer 'getätigt wurden und vielleicht so im 
stillen Kämmerchen behoben wurden, haben 
sich die Oppositionsparteien, die durchaus ein
sahen, daß es diese Zitierungsfehler gab, zu 
einer einzig möglichen und sauberen Korrek
turlösung entschieden, nämlich, daß eben die 
Länderkammer noch einmal die Möglichkeit 
hat, die kritisierten und berichtigten Formal
punkte nochmals einer Prüfung zu unterzie
hen. 

Dabei wurden entgegen den sozialistischen 
Behauptungen keineswegs die Richtlini.en der 
Geschäftsordnung des Nationalrates verletzt, 
g·anz im Gegenteil, dazu wurden alle Möglich
keiten dieses Gesetzes ausgeschöpft. 

Der § 19 Abs. 1 besagt, daß jeder Ausschuß 
das Recht hat, "selbständige Anträge auf Er
lassung von Gesetzen oder Fassung von 
Beschlüssen zu stellen, die mit dem dem Aus
schusse zur Vorberatung zugewiesenen 
Gegenstande in inhaltlichem Zusammenhang 
stehen". (Bundesrat Dr. S kot ton: Aber 
nicht zum selben Gegenstand!) 

Im § 15 der Geschäftsordnung des National
rates werden als Gegenstände der Verhand
lung beispielsweise die Anträge von Mitglie
dern des Nationalrates sowie Vorlagen der 
Bundesregierung und auch die Einsprüche des 
Bundesrates genannt. 

Der Vorwurf der Geschäftsordnungswidrig
keit scheint mir schon deswegen und dadurch 
widerlegt, daß hier der Einspruch des Bundes
rates in der Geschäftsordnung für die Aus
schuß arbeiten genannt wurde. Ich möchte aber 
noch näher darauf eingehen, wie unrealistisch 
der sozialistische Einspruch in Wahrheit ist. 

Es muß klar festgestellt werden, daß auf 
der Tagesordnung des Finanz- und Budget
ausschusses vom 5. Mai dieses Jahres bezie
hungsweise auf der Tagesordnung der Sitzung 
des Nationalrates vom 12. Mai nicht das 
Bewertungsgesetz, sondern der Einspruch des 
Bundesrates gestanden ist. Der Finanzausschuß 
hat also keinesfalls, wie im neuen Einspruch 
des Bundesrates jetzt behauptet wird, Abände
rungsanträge zu einem Tagesordnungspunkt, 
sondern einen selbständigen Ausschußantrag 

auf Novellierung des in inhaltlichem Zusam
menhang mit dem Bundesratseinspruch ste
henden Bewertungsgesetzes gefaßt. Damit ist 
zugleich auch der Vorwurf der Identität dieser 
bei den Materien widerlegt. 

Den Ausschußvorsitzenden bei diesen Ver
handlungen im FinanzaussdlUß, Herrn Doktor 
Haider, zu beschuldigen, er hätte die Frage 
der Geschäftsordnungsmäßigkeit dieser Vor .. 
gangsweise, die von der Mehrheit des Aus
schusses sowie von Experten als richtig 
bezeichnet wurde, nicht ausreichend geprüft, 
zeigt lediglich wieder einmal mehr die ableh
nende Haltung der Sozialistischen Partei zu 
allen Fragen, die mit der Änderung bezie~ 

hungsweise Verbesserung der Bewertungs
bestimmungen im Zusammenhang stehen. 

Es scheint so, daß sich die Sozialistische 
Partei nicht vorstellen kann, daß sich ein stell
vertretender Ausschußobmann vor der Leitung 
einer so heiklen Ausschußsitzung schon auch 
gewissenhaft vorbereitet und mit der 
Geschäftsordnungsfrage befaßt. Er hat keines
wegs - und das möchte ich dezidiert hier 
feststellen - die Geschäftsordnungsmäßigkeit 
dieser Vorgangsweise mangelhaft geprüft, 
sondern er hat lediglich rechtzeitig erkannt, 
daß die von der OVP und von der Freiheit
lichen Partei vorgeschlagene Vorgangsweise 
die einzig richtige ist. 

Aus der Tatsache heraus, daß es sich beim 
Einspruch des Bundesrates und beim Ausschuß
antrag um zwei verschiedene Materien ge
handelt hat, und dadurch, daß beim Ausschuß
antrag der Bundesrat noch eine Einspruchs
möglichkeit besitzt und daher beide Materien 
zu verschiedenen Zeitpunkten die Gesetzes
kraft erlangen, geht auch der Vorwurf seitens 
der SPO, daß in ein und derselben Sache 
zu gleichen Zeitpunkten widersprechende Be
schlüsse gefaßt würden, ins Leere. Der Verweis 
auf den § 45 A'bs. 4 in bezug auf die Reihung 
von Gesamtanträgen ist außerdem willkürlich, 
da dieser Paragraph im § 34 Abs. 4 für die 
Ausschußberatungen nicht ausdrücklich als 
zwingend angeführt wird. 

Schließlich soll nochmals ganz deutlich auf 
die Tatsache hingewiesen werden, daß die Ge
schäftsordnung des Nationalrates im § 19 
Abs. 1 ausdrücklich das Recht vorsieht, selb
ständige Anträge an das Plenum zu stellen. 

Abschließend muß noch einmal festgestellt 
werden, daß es sich bei der heutigen Materie 
also lediglich um die Berichtigung der forma
len Bedenken des Bundesrates beim Bewer
tungsgesetz handelt. Es ist deshalb völlig un
verständlich, warum sich die sozialistischen 
Vertreter im Finanzausschuß und hier in der 
Länderkammer vehement dagegen wehren, 
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daß ihrer Kritik in formeller Hinsicht nun 
Rechnung getragen wird und diese Fehler be
reinigt werden. 

Ich möchte daher noch einmal die sozialisti
schen Mitglieder einladen, doch zu überlegen, 
ob sie nicht dieser Novellierung des Bewer
tungsgesetzes ihre Zustimmung geben könn
ten. 

Hier vielleicht noch ein Anhang: Wenn wir 
feststellen, daß das gesamte Gesetz in Bausch 
und Bogen abgelehnt wird, dann muß man 
doch sagen, daß die Argumente, die die Sozia
listen dafür vorgebracht haben, vielleicht so 
klingen, daß für wenig Eingeweihte tatsäch
lich der Eindruck entstehen könnte, diese Ab
lehnung wäre sachlich fundiert. Solche An
nahmen lassen sich am besten dann 
überprüfen, wenn man ins Detail geht. 
Und ich möchte ein konkretes Detail anführen, 
das wohl recht deutlich zeigt, daß Sie, meine 
sehr geehrten Damen und Herren von der 
Sozialistischen Partei, in Ihrem eifrigen Be
streben nach Ablehnung des Novellenentwur
fes sogar Bestimmungen übersehen haben und 
mit ablehnen, die zwar von Abgeordneten 
der OVP eingebracht wurden, die aber eigent
lidl genau auf der Linie liegen, die Sie mit 
Ihrem industriepolitischen Konzept verfolgen. 
Ich möchte das anhand eines konkreten Bei
spiels belegen, das sehr deutlich zeigt, wie 
kraß doCh bei Ihnen der Gegensatz zwisChen 
Theorie und Praxis ist: 

In der Theorie spreChen Sie mit Ihren Partei
kollegen immer wieder von der wachsenden 
Bedeutung der Kapitalaufbringung für die 
Industrie, von Risikokapital, vom Ausbau der 
Beteiligungsfinanzierung , und vor wenigen 
Monaten noch hat der Herr Handelsminister 
ausdrücklich eine Schließung der Haftungs
lücke zwischen den Landeskreditbürgschafts
gesellschaften und dem Entwicklungs- und 
Erneuerungsfonds zugesagt. 

In der Praxis muß man sich hier . die be
scheidenen Vorteile für solche industriepoli
tischen Instrumente gegen den Widerstand 
der Sozialisten erkämpfen. Denn die Landes
kreditbürgschaftsgesellschaften, die in den ein
zelnen österreichischen Bundesländern gegrün
det worden sind, leiden beträchtlich unter der 
Tatsache, daß sie - im Gegensatz zu der in 
der Bundesrepublik Deutschland getroffenen 
Regelung - voll steuerpflichtig sind und daß 
sie also sowohl mit Körpersdlaftsteuer als 
audl mit Vermögensteuer voll belastet sind, 
obwohl sie im wesentlidlen gemeinnützige 
Aufgaben erfüllen. 

Damit diese Belastung schwächer wird, 
wurde nunmehr von unserer Seite die Auf-

nahme eines neuen Satzes in § 64 A:bs. 3 
beantragt. Diese Regelung, die ihrer ganzen 
Formulierung nach ausschließlich auf die Lan
deskreditbürgschaftsgesellsdlaften abgestellt 
ist, wurde von unseren Abgeordneten formu
liert, von unseren Abgeordneten im Finanz
und Budgetausschuß vorgetragen und ist nun
mehr ein Bestandteil jener Bewertungsgesetz
Novelle, die heute von Ihnen in Bausch und 
Bogen abgelehnt wird. 

Die nunmehrige Situation ist bezeichnend: 
Maßnahmen zur Förderung der Industriefinan
zierung müssen von uns gegen Ihren Willen 
beschlossen werden. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Wenn Sie in der Theorie immer wieder von 
Industriepolitik reden und in der Praxis dann 
glatt übersehen, daß unter den von Ihnen 
abgelehnten Regelungen Maßnahmen enthal
ten sind, die nicht im geringsten parteipolitisch 
angekränkelt sind, sondern einzig und allein 
einer zukunfts orientierten Industriepolitik die
nen sollen, dann befinden Sie sich schlicht 
und einfach ·auch auf diesem Gebiet auf dem 
Weg der Unglaubwürdigkeit. 

Ich möchte noCh einmal wiedeI1holen: Es 
werden mit dieser Novelle legistische Dinge 
repariert, die vielleicht bei den Ber.atungen 
nicht voll berücksichtigt worden sind oder, 
wenn Sie so wollen, meinetwegen auch über
sehen worden sind. 

Der Behauptung, daß diese Novelle bezie
hungsweise die Bewertungsgesetz-Novelle im 
allgemeinen übereilt abgeschlossen wurde, 
möchte ich ebenfalls widersprechen. Wir wis
sen, daß wir vor mehr als einem Jahr bereits 
die Verlängerung der Geltungsdauer des Be
wertungsgesetzes beschlossen haben, da zu 
diesem Zeitpunkt eben die Grundlagen nicht 
voll erarbeitet waren. Ein volles Jahr nun liegt 
dieses Gesetz im Parlament, wurde verhandelt, 
und es schien, daß keine Einigung beziehungs
weise kein Abschluß herbeigefoüihrt werden 
könne. Daher war der Initiativantrag unserer 
Parteimitglieder vorhanden, der eJben dann 
diesen MehI1heitsbeschluß h.erbei,gefü'hrt hat. 

Wenn ich mir heute vor Augen halte, wie 
fundiert der Einspruch. des Bundesrates 
bezieh'Ungsweis'e der SPO ist, dann möchte 
ich Ihnen eines sag·en: Hätten sich Ihre Exper
ten und Fachleute dieses ganze Jahr, das zur 
Verfügung 'gestanden ist, so intensiv mit die
sem Gesetz beschäftigt, wie sie es jetzt getan 
haben, dann würden wir vielleicht diese 
Novelle nicht zu beschließen haben, die legi
stische Mäng,el behebt, oder es wäre vielleicht 
auch in mandlen Sachen zu einer einvernehm
lichen Lösung gekommen. 
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In diesem Sinne darf iCh hier kundtun, daß 

unsere Fraktion dem Antr,ag des Finanzaus
schusses auf EinspruCh gegen diese Novelle 
nicht zustimmen wird. (Beifall bei der OVP.) 

Vorsitzender: Zum Wort ist gemeldet der 
Herr Bundesrat Dr. Schranz. ICh erteile es 
ihm. 

Bundesrat Dr. Schranz (SPO): Hohes Haus I 
Der Bundesrat hat am 25. März dieses Jahres 
Einspruch gegen das mehrheitliCh vom Natio
nalrat beschlossene Bewertungsgesetz in der 
Fassung der Novelle 1911 erhoben, und am 
12. Mai hat der Nationalrat einen Beharrungs
besChluß gefaßt. Die Mehrheit des Bundes
rates hatte für den Einspruch vor einem Vier
teljathrgewichtige materielle Gründe - den
ken Sie vor allem an die schwere finanzielle 
Schädigung der ohnehin so schwer kämpfen
den Gemeinden - und auch eine Reihe von 
formellen Gründen, die die Motive für den 
Einspruch gewesen sind. Diese formellen Män
gel führten dazu, daß die Bewertungsgesetz
Novelle 1971 in der dem Hohen Haus vorge
legten Fassung überhaupt nicht voUziehbar 
gewesen wäre. 

Der Beharrungsbeschluß des Nationalrates 
setzt nun diese fehlerstrotzende und nicht 
vollzugsfähi'ge Novelle in Kraft; es ist Ja die 
NoveUe 1971 zum Bewer,tungsgesetz bereits 
kundgemacht. Mit einer solchen Vorgangs
weise wird der österreichischen Gesetzge:bung 
kein guter Dienst erwiesen. 

In einem sehr eigenartigen VeI1fahren - wir 
werden darüber noch zu sprechen halben -
hat der Nationalrat gleichzeitig eine Novelle 
zu dieser Novelle mit Mehrheit verabschiedet. 
Diese Novelle, die die ärgsten Fehler der 
Bewertungsgesetz-Novelle 1971 - jetzt müß
ten wir schon wieder sagen: der StammnoveUe 
- beheben will, steht heute im Bundesrat 
zur Verhandlung. 

Meine Damen und Herrenl Daß diese Repa
raturnovelle überhaupt eingebracht werden 
mußte, von den Initiatoren der Stammnovelle 
selbst, bestätigt glänzend die Ansicht der 
Mehrheit dieses Hohen Hauses und die Be
rechtigung des Einspruches, der damals im 
Mä~ 1~7.1 beschlossen wurde. Es widerlegt 
glelchzeltIg schlagend, was die Minderheit 
damals hier vorgetragen hat. 

Insofern also hat sich die OVP-Fr,aktion 
des Nationalrates einsichtiger gezeigt als die 
OVP-Fraktion dieses Hauses. Sie hat damit 
die OVP-Fraktion des Bundesrates korrigiert 
und, wenn Sie wollen, audl desavouiert. Da
mals hätte man sich bei besserer Einsidlt und 
wäre man den richtigen, saChlichen Argumen
ten gefolgt, dem EinspruCh doch ansdlließen 
müssen. Sie haben aber, meine Damen und 

Herren von der rechten Seite, heute in einem 
Punkt noch Gelegenheit, sich zu rehabilitieren. 

Es sind zwei wesentliChe Gründe, die die 
sozialistische ,Fraktion auch heute bewegen, 
dem Einspruch geg,en die vom NMionalrat 
meh:r1heitlich beschlossene Novelle die Zustim
mung zu ge'ben. Denn - und das dJürfte Lhnen 
noch immer niCht ,aufgefaLlen sein - auch 
diese sogenannte Repar,atumovelleenthält 
trotz ihrer Kürze wieder einen groben Fehler, 
der diese Novelle wiederum in wiChtigen Tei
len unvollziehbar macht. (Bundesrat Doktor 
Sk 0 t ton: Hört! Hörtl) Ich werde mir ge
statten, Ihnen das dann noch durch die Zitie
rung der entsprechenden Gesetzesstellen zu 
beweisen. Zweitens aber, meine Damen und 
Herren, 'bestehen ja die von uns erhobenen 
mater.iellen Bedenken geg'en die Bewertungs
gesetz-Novelle 1971, die wir vor drei Monaten 
hier ausgesprochen halben, weiter. 

Wollen wir uns also zuerst diesen erheb
lichen Mangel der heuUgen Vorla'ge mitein
ander ansehen. Die Initiatoren der Novellen
Novelle haben nämlich bei ihrem Flickwerk 
ein neues großes Lodlgerissen. Nicht einmal 
die vier Ziffern, meine Damen und Herren, 
aus denen diese sogenannte Reparaturnove1le 
besteht, sind in Ordnung, obwohl Sie noch 
- wiederum bei der Schlußa'bstimmung im 
Plenum des Nationalrates - einen Abände
rungsantrag einge,bracht haben, bei dem eini
ges andere noch in letzter Minute korrigiert 
wurde. 

Um diesen Fehler der Reparaturnovelle zu 
finden - ich 'bezie'he mich damit auf die 
De'batte, die vor einem Vierteljahr hier geführt 
wurde -, braudlt man keineswegs ein Spezia
list des Bewertungsrechtes oder überhaupt ein 
Finanzexperte zu sein. Derartige Komplimente 
für uns sind nicht angebracht. Man muß sich 
eben nur gründlich mit der Materie auch als 
Nichtfachmann beschäftigen. Ich lade Sie ein, 
mir bitte nun zu fo~gen. 

Die Reparaturnovelle enthält in Ziffer 4 des 
Artikels I folgenden Wortlaut: "Im § 78 Abs. 3 
ist ,§ 69 Z. 2' durch ,§ 69 Z. 1 b' zu ersetzen." 
Durch diese Gesetzesstelle wird wohl ein Zitie
rungsfehler :be.seiUgt, ein gleidl schwerer 
wird aber in das Gesetz neu praktiziert. 

§ 78 Abs. 3 bestimmt nun, daß der Freibetrag 
- die Betonung liegt auf dem Wort "Frei
betrag" - nach § 69 Z. 1 b so oft zu gewähren 
ist, wie' Personen, deren Vermögen 'Zusam
mengerechnet wird, v.orhanden sind. 

Nochmals also: Verwiesen wird auf § 69 
Z. 1 b. Und nehmen wir bitte jetzt diese Neu
fassung des § 69 Z. 1 b zur Hand. Sie lautet 
in der Stammnovelle: "Spareinlagen, Bankgut
haben, Postscheckguthaben und sonstige lau-
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fende Guthaben, inländische und ausländische 
Zahlungsmittel". Kein Wort steht hier von 
einem "Freibetrag"; ich habe es jedenfalls 
nicht gefunden. Wenn Sie mit mir nachlesen 
- Sie werden es vielleicht finden, das wäre 
ein kleines Wunder. In dem mir vorliegenden 
Text steht das Wort "Freibetrag" jedenfalls 
nicht. 

Die famose Reparaturnovelle geht ebenfalls 
daneben. Ich sage das auch deshalb und nicht 
nur, um den Einspruch, für den die Mehrheit 
des Hauses stimmen wird, zu begründen, weil 
ich der Meinung bin, daß man mit solcher 
Art Legistik wahrlich in der Offentlichkeit den 
gesetzgebenden Körperschaften unseres Lan
des keinen guten Dienst erweist. 

Von dem Freibetrag steht also nichts in der 
lit. b der Ziffer 1 des § 69, sondern der Frei
betrag kommt nur im Schlußsatz dieser Ziffer 1 
vor. Er bezieht sich also in der Stammnovelle 
nicht nur auf die lit. b, sondern genauso auf 
die lit. a - dort geht es um Kapitalforderun
gen - und auf die lit. c, die sich mit Aktien, 
Anteilscheinen und ähnlichem beschäftigt, also 
wie gesagt, nicht nur auf die lit. b, wie es nun 
in der Reparaturnovelle steht, wo von Bargeld 
und Guthaben bei Geldinstituten die Rede 
ist. Es ist also diese wichtige Vorschrift des 
§ 78 Abs. 3, die zugunsten vieler Steuerpflich
tiger anzuwenden wäre, wieder nicht vollzieh
bar. 

Wie nun, meine Damen und Herren, soll 
dieser Widerspruch in der praktischen Arbeit 
der Finanzverwaltung bereinigt werden? Ich 
weiß nicht, o'b sich die Initiatoren der Novelle 
wieder nichts dabei gedacht haben, als sie 
diesen Text in die Vorlage praktizierten. 

Es wird also sehr bald auch der zweiten 
Kammer des Parlaments, so nehme ich an, 
eine Reparaturnovelle zur Reparaturnovelle 
vQI;gelegt werden. Und wenn auf etwas Ver
laß ist bei Ihnen, meine Damen und Herren, 
dann auf die Unzuverlässigkeit derer, die bei 
TImen die Gesetzesinitiativen ausarbeiten. Das 
hat sich jedenfalls eindeuHg ,gezeigt. (Zustim
mung bei der Spö. - Bundesrat G öse h e 1-
bau e r: Warum macht sie nicht der Finanz
minister? - Bundesrat Dr. S kot ton: Wir 
werden euch eure Arbeit abnehmen! - Bun
desrat G öse hel bau e r: Die Regierungs
vorlage stammt vom Finanzministerl - Bun
desrat Dr. S kot ton: Und die Fehler stam
men von euch!) Natürlich, und die Vorlage 
hätte man weiterberaten sollen und man hätte 
nicht in einem Eilzugsverfahren ein unfach
männisches Gesetz machen sollen! Dann hätten 
wir uns das aHes erspart. 

A:ber, meine Damen und Herren, die mate
riellen Bedenken unserer Fraktion gegen die 

Bewertungsgesetz-Novelle überhaupt sind 
nach wie vor existent. Es ist daher heute nicht 
der geringste Anlaß vorhanden, dieser unzu
länglichen "VeI1besserungsnovelle" zuzustim
men, die ja keine ist, wie wir gesehen haben. 

Und hier decken wir uns .genau mit dem, 
was Ihr Sprecher in einer der letzten Sitzungen 
des Hauses, nämlich am 27. Mai 'bei der Be
handlung der Novelle zur Nationalrats-Wahl
ordnung 1971, gesagt hat. Dort ist wirklich 
ein F~hler korri,giert worden, und nicht durch 
einen neuer:lichen Fehler, und dennoch sind 
Sie aus den weiterbestehenden materiellen 
Gründen auch gegen die tatsächliche Repara
turnovelle aufgetreten. 

Da aber die heutige Reparaturnovelle wie
derum fehle:vhaft ist, müßte ja eigentlich auch 
die OVP-Fraktion, wenn siesacblichen Argu
menten zugänglich .ist, für den Einspruch stim
men, sonst werden Sie wieder von Ihren Par
teifreunden im Nationalrat korrigiert und 
desavouiert werden müssen, denn es wird die 
"Reparaturnovelle" wieder repariert werden. 
(Bundesrat Ing. Gas sn e r: Das lassen Sie 
unsere Sorge sein! - Bundesrat Doktor 
S kot ton: Ihr könnt euch blamieren, so ,olt 
ihr wollt! - Bundesrat G öse hel bau er: 
Ihr könnt es ja besser machen!) Wir überlas
sen es gerne Ihnen, sich mit diesen Sorgen 
auseinander zusetzen. 

Und nun, meine Damen und Herren, zur 
Geschichte der N ovellierung des Bewertungs
g'esetzes überhaupt, die ja an Tragikomik und 
an Blamage für die Initiatoren kaum zu über
treffen ist. Zuerst waren also aUe drei F,rak
tionen des Nationalrates für die gründliche 
Beratung der Vorlage, zuerst ist die Regie
rungsvorla.ge da:gewesen, die sich ja gar nicht 
sosehr von der Vorlage unterschieden hat, die 
der Finanzminister der vorherigen Regierung 
seinerzeit ausarbeiten hat lassen. Plötzlich 
aber wollte die Mehrheit im Nationalrat nicht 
mehr verhandeln, es kam zum Ende der Bera
tungen über diese so schwierige Materie. Bei 
der Schlußabstimmung wurde übereilt e.in Ab
änderungsantrag eingebracht und mehrheitlich 
beschlossen, gleichzeiUg hat man einen Ent
schließungs antrag eingebracht, Ibei dem sich 
aber herausgestellt hat, daß er verfassungs
inkonform war, man hat sich ,also von den 
eigenen Partnern für den Initiativantrag sagen 
lassen müssen, daß sie bei dieser Abstimmung 
nicht mitgehen können, und so ist zum GlüCk 
wenigstens dieser Entschließungsantrag der 
Ablehnung verfallen. 

Nun haben wir uns mit dem Beharrungs
beschluß des Nationalrates auseinanderzuset
zen. Bei der Schluß abstimmung im Plenum 
des Nationalrates haben Sie wieder in aHer 
Eile einen Abänderungsantrag eingebracht 
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und beschlossen, und nun ist die Reparatur- Bundesregierung, die gerade auf dem Sektor 
novelle da bei uns im Bundesrat in Ver- der Erleimte.rung für die wirtschaftliche Lage 
handlung. jener Bauern, bei denen das besonders drin

Wer sich mit dieser Materie beschäftigt, 
meine Damen und Herren, scheint für die 
nächste Zeit ausgelastet zu sein. Sie sorgen 
für die Vollbeschäftigung beider Häuser des 
Parlaments, es folgen auf die Novellen
Novelle jetzt offenbar bald Novellen-Novel
len-Novellen, und es wird dann, wenn die 
Reparaturnovelle kommt, eine Novellen

. Novellen-Novellen-Novelle 'gegeben. (Bundes-
rat Ing. Gas 8 n er: Er ist ein Dichter! "
Bundesrat G öse hel bau er: Sie können 
ja eine bessere Novelle einbringen/) Dieses 
Kunststück. hat bisher in dieser Form, meine 
Damen und Herren, gewiß noch niemand zu
sammengebracht. Ob Sie damit, mit einer sol
chen fehlerhaften Gesetzgebung, der Legistik, 
aber auch der Vollksvertretung in österreich 
in den Augen der öffentlichkeit einen guten 
Dienst erweisen, überlasse ich Ihrem freund
lichen U rtetl. 

Und jetzt, meine Damen und Herren, nom 
einige notwendige Bemerkungen. Bei der 
Debatte zu diesem Gegenstand im März hat 
ein Sprecher der OVP laut stenographischem 
Protokoll - ich mömte bei der Gelegenheit 
den Beamten für die ausgezeichnete Abfassung 
der Niederschrift herzlich danken - den Zu
sammenhang zwischen dem Bewertungsrecht 
und dem Pensionsversicherungsrecht in Ab
rede gestellt. Der Herr Finanzminister hat da
mals im Einklang mit aUen fachlich nur eini
germaßen Beschlagenen diese Fehlmeinung 
korrigiert. 

Dann wird's aber ernster. Im Protokol.I der 
300. Sitrung des Bundesrates findet sich auf 
Seite 8155 folgender Satz des OVP-Redners, 
der damals gesagt hat: "Der Herr Dr. Schranz 
bedauert sehr, daß hier keine Mehrbelastung 
für die Bauern herauskommen wird, und 
spricht von ,Privilegien der Bauern', die nicht 
nötig wären. Das ist doch sehr, sehr .bezeich
nend." 

Tatsächlich, meine Damen und Herren, ist 
bezeichnend, daß dieses angeblich wörtliche 
Zitat glatt verfälscht ist. Denn in Wahrheit 
habe ich das niemals gesa·gt, sondern, wie 
Sie ebenfalls im Protokoll nachlesen können, 
habe ich auf Seite 8142 folgendes gesagt: "Man 
schafft zusätzliche Privilegien für private Kapi
talkonzentrationen, aher man nimmt auf die 
finanziell schwer ringenden Gemeinden keine 
Rücksicht. " 

Lesen Sie das bitte selbst nach, es steht 
hier kein Wort von Privilegien für die Bau
ern; das würde auch nicht meiner Meinung 
entsprechen und auch nicht der Meinung der 

gend notwendig ist, jetzt sehr aktiv ist. 

Wenn wir redlich zueinander sind, meine 
Damen und Herren, dann werden Sie mir 
zugeben müssen, wenn Sie das Protoko·t1 nach
lesen, daß diese Wiederrgabe des OVP-Spre
chers frei erfunden war. Wenn er glaubt, daß 
private Kapitalkonzentrationen in Zusammen
hang mit den Bauern zu bringen sind, dann 
überlasse ich es ibm. Aber .auch das kann ich 
nicht annehmen. 

Man soll also nicht wirklich Falsches unter
stellen, auch dem poIitismen Gegner nidlt. 
Wozu kommen diese falschen Behauptungen 
und solme entstellten Zitate, meine Herren? 
Würde man midl einer derartigen falschen 
Zitierung überführen, ich stünde jedenfalls 
nicht an, mich dafür zu entschuldigen. 

Am 25. März, meine Damen und Herren, 
hatte ich zum erstenmal die Ehre, an einer 
Debatte dieses Hohen Hauses teilzunehmen. 
Ich muß Ihnen sagen, daß ich als sehr dienst
junges Mitglied des Bundesrates wirklich ent
täuscht bin über derart grob entstellende Zitate 
und eine solche Vorgangsweise. Vielleimt hal
ten Sie mich wegen einer solchen Enttäuschung 
für naiv oder, wie das der Terminologie eines 
Herrn Ihrer Fraktion entspricht, für kindisdl. 
Ich möchte aber hoffen, daß es sich bei dieser 
falschen und doch so unbegründeten Zitierung 
um eine einmalige Entgleisung gehandelt hat. 
Bei allem Verständnis für die Härte bei der 
Austragung sachlicher und politischer Gegen
sätze sollten wir uns doch vornehmen, fair 
und redlich zueinander zu sein. Nur so kann 
der Boden für unsere Arbeit fruchtbar sein. 
Und ich wäre glücklich, wenn man diese An
sicht im Interesse unserer gemeinsamen Arbeit 
bei der zukünftigen Tätigkeit beherzigen 
wollte. 

Ich danke Ihnen, daß ich die 'Gelegenheit 
hatte, dies bei den Verhandlungen über 
die verunglückte Bewertungsgesetz-Novelle 
gegen die der Einspruch, der vom Ausschuß 
beantragt wurde, wohlbegründet ist, zu sagen. 
(Beifall bei der SPO.) 

Vorsitzender: Zum Wort ist weiter gemeldet 
Herr Bundesrat Dr. Skotton. Ich erteile es i'hm. 
(Bundesrat B ü r k 1 e: Jetzt kommt die "Fair
neß"I) 

Bundesrat Dr. Skotton (SPö): Hoher Bundes
ratl Meine Damen und Herrenl Wenn ich mich 
jetzt bei der Debatte zur Novelle der Novelle 
des Bewertungsgesetzes zu Wort gemeldet 
habe, so deshalb, weil die sozialistische Bun
desratsfraktion im eigenartigen Zustandekom
men dieser Gesetzesvorlage im Nationalrat 
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doch einen schweren Eingriff in die Rechte 
des Bundesrates sieht und der Argumentation 
des Kollegen Göschelbauer nicht folgen kann 
und weil ich namens der sozialistischen Bun
desratsfraktion eine Erklärung dazu abzuge
ben habe. 

Vorerst möchte ich aber, obwohl die schrift
liche Begründung unseres Einspruches sehr 
ausführlich ist, doch noch einmal darauf hin
weisen, daß die Novelle zum Bewertungsge
setz so mangelhaft war, daß sie praktisch nicht 
vollziehbar warj die Gründe dafür hat mein 
Kollege Bundesrat Dr. Schranz aufgezeigt. Er 
hat sie heute aufgezeigt, er hatte sie am 
25. März aufgezeigt, und er hat sie damals so 
einleuchtend aufgezeigt, daß sich die OVP
und FPO-Fraktionen des Nationalrates seinen 
Argumenten nicht verschließen konnten. 

Man sollte nun meinen, daß diesem wohl
begründeten Einspruch des Bundesrates im 
Nationalrat stattgegeben wurde, wenigstens 
teilweise stattgegeben wurde, daß die gesamte 
Gesetzesvorlage repariert und wieder dem 
Bundesrat zugeleitet wird. Die Reaktion der 
Vertreter der OVP und der FPO im Finanz
ausschuß des Nationalrates war aber eine 
andere. Diese Reaktion ist vergleichbar etwa 
mit einer Trotzhaltung, mit der Beziehung 
eines Justamentstandpunktes. Und so kam so
wohl im Ausschuß als auch im Plenum des 
Nationalrates ein Beharrungsbeschluß zu
stande, und vielleicht hatten die Damen und 
Herren der OVP und der FPO im Nationalrat 
dabei noch das befriedigende Gefühl, es diesem 
"aufsässigen" Bundesrat jetzt einmal richtig 
gezeigt zu haben. 

Aber so einfach war diese ganze Angelegen
heit denn doch nicht, denn die Argumente, die 
damals Bundesrat Dr. Schranz vorgebracht 
hatte, waren zu stark, als daß man einfach 
hätte darüber hinweggehen können. Und so 
machte man eine Novelle zur Novelle, um 
die Novelle wenigstens vollziehbar zu machen, 
aber man machte das, wie heute mein Kollege 
Dr. Schranz nachgewiesen lhat, so, daß sie wie
der nicht vollziehbar ist. 

Ich will mich nun nicht in eine Geschäftsord
nungsdebatte über die Nationalrats-Geschäfts
ordnung einlassen, ob diese Vorgangsweise 
formaljuristisch gedec:kt ist oder nicht, ich 
möchte nur Herrn Kollegen Göschelba'Uer 
darauf hinweisen, daß er zwar richtig den § 19 
der Geschäftsordnun-g des Nationalrates zitiert 
hat, der festlegt, daß in den Ausschüssen 
selbständige Anträge gestellt werden können, 
die im inhaltlichen Zusammenhang stehen, 
aber über diese Auslegung "inhaltlicher Zu
sammenhang" gehen unsere Auffassungen 
auseinander. Da sich nämlich der Einspruch 
des Bundesrates auf eine Novellierung 

des Bewertungsgesetzes beZIeht, han
delt es sich bei diesem Antrag der Abgeord
neten Dr. Zittmayr, Dr. Broesigke und Genos
sen nicht um einen Antrag, der mit dem 
Bewertungsgesetz im "inhaltlichen Zusammen
hang" steht, sondern es handelt sich schlecht
hin um Anträge auf Abänderung der Bewer
tungsgesetz-Novelle selbst, also um dieselbe 
Materie. 

Und hier gehen eben unsere Ansichten dahin 
auseinander, ob nämlich hier der § 19 der 
Geschäftsordnung anwendbar ist oder nicht. 
Wir sind der Auffassung, der § 19 der Ge
schäftsordnung des Nationalrates wäre hier 
nicht anzuwenden gewesen. 

Aber, meine Damen und Herren, selbst wenn 
diese Vorgangsweise des Nationalrates for
maljuristisch akzeptabel sein sollte, ist festzu
stellen, daß dann mit formaljuristischen Ge
schäftsordnungskniffen die verfassungsmäßi
gen Rechte des Bundesrates umgangen wur
den. Und Sie kennen das lateinische Sprich
wort: Summum ius, summa iniuriaj höchstes 
Recht kann höchstes Unrecht sein, 
nämlich dann, wenn formaljuristische 
Kniffe angewendet werden, die dazu 
führen, den Sinn der Gesetze oder den 
Sinn gesetzlicher Bestimmungen in ihr Gegen
teil zu verkehren. Und so ist es unserer Mei
nung nach auch im vorliegenden Fall, als 
man sich nicht daran hielt, die von der Bundes
verfassung vorgezeichnete Vorgangsweise zu 
befolgen, nämlich dem Einspruch, wenn auch 
nur teilweise, stattzugeben und den Gesetzes
beschluß dem Nationalrat zur neuerlidlen Ver
handlung vorzulegen. 

Meine Damen und Herrenl Ich frage Sie: 
Wenn Sie gegen eine solche Vorgangsweise 
nicht auftreten und nicht protestieren, welche 
Existenzberechtigung dann der Bundesrat noch 
hat, wenn auf eine solche Weise in Zukunft 
andauernd die im Artikel 42 der Bundesver
fassung verankerten Rechte des Bundesrates 
umgangen werden können. Und ich frage Sie. 
ob Ihnen das Schicksal der Länderkammer, des 
österreichischen Bundesrates, ob Ihnen damit 
das förderalistische Prinzip unserer Verfas
sung so egal ist, daß Sie nicht bereit sind, 
gemeinsam mit der sozialistischen Fraktion 
des Bundesrates gegen diese De-facto-Aus
schaltung der zweiten Kammer etwas zu unter
nehmen. 

Und ich. frage Sie weiter, ob Sie nicht eben
falls der Ansicht sind, daß man mit einem 
solchen Vorgehen im Nationalr.at ein frivoles 
Spiel mit dem Ansehen der gesetzgebenden 
Körperschaften betreibt, wenn man 'bewußt 
auf einem fehlerhaften Gesetz beharrt, wenn 
man dieses fehlerhafte Gesetz im Bundesge
setzblatt kundmachen läßt,a:ber gleichzeitig 
in derselben Sitzung dieses fehlerhafte Gesetz 
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novelliert. Getr.a'llen Sie sich davon zu reden, 
meine Damen und Herren, daß die Prinzipien 
des Rechtsstaates geachtet werden, wenn 
solche Met-hoden in der Gesetzge'bun'9 des 
Nationalrates angewendet werden und wenn 
Sie diese Methoden im Bundesrat tolerieren? 

Da die OVP-Fraktion des Bundesrates nicht 
'bereit ist, für die verfassungsmäßigen Rechte 
des Bundesrates einzutreten, gebe ich im 
Namen der sozialistischen Fraktion des Bun
desrates folgende Erklärung a!b: 

"Die sozialistische Fraktion des Bundesrates 
stellt mit Befremden fest, daß die Vorgangs
weise der OVP- und FPO-Fraktionen im Natio
nalrat bei der Behandlung des Einspruches 
des Bundesrates gegen den Gesetzesbeschluß 
des Nationalrates betreffend die Bewertungs
gesetz-Novelle 1971 eindeutig darauf abzielt, 
eine nochmalige Befassung des Bundesrates 
mit dem gesamten Gesetzesbeschluß in seiner 
geänderten Fassung zu verhindern, obwohl 
der Nationalrat dem Einspruch des Bundes
rates zumindest teilweise Rechnung getragen 
hat. Damit wurde ein verfassungsrechtlich ver
ankertes und seit 1945 unangetastetes Recht 
des Bundesrates geschmälert beziehungsweise 
umgangen. Die sozialistische Fraktion des 
Bundesrates - und damit die Bundesratsmehr
heit - verwahrt sich mit Entschiedenheit da
gegen, im Falle der Berücksichtigung eines 
Einspruches durch den Nationalrat in Hinkunft 
nur mit ,Reparaturgesetzen' und nicht - so 
wie bisher - mit der gesamten Materie be
faßt zu werden." 

Berichterstatter Sdlwarzmann: Herr Vorsit
zenderl Herr Minister! Sehr geehrte Abgeord
nete! Ich bringe den Bericht des Finanzaus
schusses frber das Anmeldegesetz PO'len. 

Der Vertrag zwischen der Republik Oster
reich und der Volksrepublik Polen vom 6. Ok
tober 1970 sieht für die Entschäqigung von 
Ansprüchen aus dem Verlust österreichischer 
Vermö,gensdraften, Rechte und Interessen zu
folge polnischer Maßnahmen eine 'g'lobale Ent
schädtgungsleistung von 71,S Millionen Schil
ling vor. 

Durch den vorliegenden Gesetzesbeschluß 
des Nationalrates soll die Anmeldung der in 
dem erwähnten Vertrag behandelten Vermö
gensverluste gesetzlich geregelt werden. Diese 
Regelung bildet die Voraussetzung für die 
Zuerkennung einer Entschädigung im Einzel
falle, die auf Grund eines noch zu erlassenden 
Verteilungsgesetzes e:I1folgen wird. 

Der Finanzausschuß hat die gegenständliche 
Vorlage in seiner Sitzung vom 22. Juni 1971 
in Verhandlung 'genommen und einstimmig 
beschlossen, dem Hohen Hause zu empfehlen. 
keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der 
Finanzausschuß somit durch mich den A n
t r ,a g, der Bundesrat wolle beschließen: 

Gegen den GesetzeSlbesch:luß des National
rates vom 17. Juni 1971 betreffend ein Bundes
geset~ über die Anmeldung von Vermögens
verlusten in Polen (Anmeldegesetz Polen) wird 
kein Einspruch erhoben. 

Vorsitzender: Zum Wort hat sich niemand 
Ich ersuche, diese Erklärung der sozialisti- gemeldet. 

schen Fraktion des Bundesrates zur Kenntnis 
zu nehmen. (Beifall bei der SPO.) 

Vorsitzender: Zum Wort hat sich niemand 
mehr gemeldet. Die Debatte ist geschlossen. 

Wir schreiten zur Abstimmung. 

Bei der A b s tim m u n g beschließt der 
Bundesrat, gegen den Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates k ein e n Ein s p ru eh zu 

Wird vom Herrn Berichterstatter ein Schluß- p.rheben. 
wort gewünscht? - Er verzichtet. 

W · I h A 'b 3. Punkt: 
Ir 'ge ,angen nunme r zur ~ stimmUDJg. 17. Juni 

Besdlluß des Nationalrates vom 
1971 betreffend ein Abkommen 

zwischen der Republik österreich und der 
Portugiesischen Republik zur Vermeidung der 
Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steu
ern vom Einkommen und vom Vermögen samt 

Bei der A b s tim m u n g beschließt der 
Bundesrat, gegen den Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates mit der beantragten Begrün
dung Ein s p r u eh zu erheben. 

2. Punkt: Gesetzesbeschlu8 des Nationalrates 
vom 17. Juni 1971 betreffend ein Bundesgesetz 
über die Anmeldung von Vermögensverlusten 
in Polen (Anmeldegesetz Polen) (544 der Bei-

lagen) 

Notenwedlsel (545 der Beilagen) 

Vorsitzender: Wir gelangen zum 3. Punkt 
der Tagesordnung: Abkommen mit Portugal 
zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf 
dem Gebiete der Steuern vom Einkommen 
und vom Vermögen samt Notenwechsel. 

Berichterstatter ist Herr Bundesrat Schwarz
mann. Ich bitte um seinen Bericht. 

Vorsitzender: Wir gelangen nun zum 
2. Punkt der Tagesordnung: Anmeldegesetz 
Polen. Berichterstatter Schwarzmann: Herr Vorsit

Berichterstatter ist Herr Bundesrat Schwarz- zenderl Herr Ministerl Sehr geehrte Abgeord-
mann. Ich bitte um den Bericht. netel Ich bringe den Bericht des Finanzaus-
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Schwarzmann 

schusses über das Abkommen mit Portugal zur 
Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem 
Gebiete der Steuern vom Einkommen und 
vom Vermögen samt Notenwechsel. 

Das vorliegende österreichisch-portugie
sische Abkommen folgt im wesentlichen dem 
vom Fiskalkomitee der OECD 'ausgearbeiteten 
Musterabkommen zur Vermeidung der Doppel
besteuerung des Einkommens und des Ver
mö.gens. Im allgemeinen werden d.aJbei die 
einzelnen Besteuerungsobjekte jeweils einem 
der Vertragsstaaten zur ausschließlichen Be
steuerung zugeteilt (sogenannte Befreiungs
methode). Für Ibestimmte Einkünfte (Dividen
den. Zinsen und Lizenz'gebühren) erfolgt die 
Besteuerung nicht nur durch den Vertrags
staat. in dem der Empfänger ansässig ist. son
dern auch in beschränktem Umfang durch den 
Vertragsstaat. aus dem diese Einkünfte stam
men. Im Wohnsitzstaat sind dabei die vom 
anderen Staat erthobenen Steuern 'Zu 'berück
sichtigen (sogenannte Anrechnungsmethode) . 

Dem Nationalrat erschien bei der Genehmi
gun.g des vorliegenden Abkommens die Er
lassung eines 'besonderen Bundesgesetzes im 
Sinne des Artikels 50 Abs. 2 Bundes-Verfas
glingsgeset'Z zur Uberführung des Vertrags
inhaltes in die innerstaatliche Rechtsordnung 
nicht erforderlich. 

Der Finanzausschuß hat die gegenständliche 
Vorlage in seiner Sitzung vom 22. Juni 1971 
in Verhandlung Igenommen und einstimmig 
beschlossen. dem Hohen Hause zu empfehlen. 
keinen Einspruch 'zu enheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der 
Finanzausschuß somit durch mich den A n
t rag, der Bundesrat wolle beschließen: 

Gegen den Beschluß des Nationalrates vom 
17. Juni 1971 betreffend ein .A!bkommen 
zwischen der Republik Osterreich und der 
Portugiesischen Republik zur Vermeidung der 
Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der 
Steuern vom ,Einkommen und vom Vermögen 
samt Notenwechsel wird kein Einspruch er
hoben. 

Vorsitzender: Ich danke dem Herrn Bericht
erstatter. 

Zum Wort ist niemand gemeldet. Ich schreite 
daher zur Abstimmung. 

Bei der A b 8 tim m u n g beschließt der 
Bundesrat, gegen den Beschluß des National
rates k ein e n Ein s p r u c h zu erheben. 

4. Punkt: Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
vom 17. Juni 1971 betreffend ein Bundesgesetz, 
mit dem das Einkommensteuergesetz 1967 ab
geändert wird (Einkommensteuergesetz-

novelle 1971) (546 der Beilagen) 

Vorsitzender: Wir gelangen zum 4. Punkt 
der Tagesordnung: Einkommensteuergesetz
novelle 1971. 

Berichterstatter ist Herr Bundesrat Habrin
ger. Ich bitte um den Bericht. 

Berichterstatter Habringer: Hohes Haus! Mit 
dem vorliegenden Gesetzesbeschluß des Natio
nalrates sollen alle Uberstundenzuschläge zur 
Gänze und unbeschränkt steuerfrei gestellt 
werden. Der gegenständliche Gesetzesheschluß 
des Nationalrates enthält eine Definition der 
Begriffe Normalarbeitszeit und Uberstunden
zuschläge und bestimmt. daß :bei innerbetrieb
lichen Vereinbarungen nur jene Arbeitszeit 
als Uberstunde gilt, die 40 Stunden in der 
Woche übersteigt oder durch die die Tages
arbeitszeit überschritten wird, die sich auf 
Grund der Verteilung einer mindestens 
40stündigen wöchentlichen Normalarbeitszeit 
auf die einzelnen Arbeitstage ergibt. 

Der Finanzausschuß hat die gegenständliche 
Vorlage in seiner SitzuIllg vom 22. Juni 1971 
in Verhandlung genommen und einstimmig 
beschlossen, dem Hohen Hause zu empfehlen, 
keinen Einspruch zu erheben. 

Als EI'gebnis seiner Beratung stellt somit 
der Finanzausschuß durch mich den An t rag. 
der Bundesrat wolle beschLießen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des National
rates vom 17. Juni 1971 betreffend ein Bundes
gesetz, mit dem das Einkommensteuergesetz 
1967 abgeändert wird (Einkommensteuerge
setznovelle 1971), wird kein Einspruch erho
ben. 

Vorsitzender: Ich danke dem Herrn Bericht· 
erstatter für seinen Bericht. 

Zum Wort gemeldet hat sich Herr Bundesrat 
Ing. Gassner. Ich erteile es ihm. 

Bundesrat Ing. Gassner (OVP): Herr Vor
sitzenderl Herr Minister! Hohes Haus! Meine 
Damen und Herrenl Im Bundesrat steht zum 
drittenmal innerhalb Jahresfrist das Problem 
der Uberstundemzuschläge zur Diskussion. wo
bei sowohl im Nationalrat als auch im Bundes
rat zwei sachlich verschiedene Probleme die 
Zuschläge betreffend /behandelt wurden. 
Selbstverständlich verfolgen alle Arbeitneh
mer mit Interesse diese Diskussionen über 
diese Materie im Parlament, leisten doch sehr 
viele Arbeitnehmer Uberstunden und sind 
daher an einer Regelung interessiert, interes
siert an einer Regelung dieser Frage, die 
ihnen - den Arbeitnehmern - Vorteile 
bringt. Sie haben bestimmt die einbeinen Sta
tionen der Novelle 'beziehungsweise - wenn 
wir heute schon von den Novellen der Novel
len. sprechen - der Novelle zur Novel,le des 
Einkommensteuergesetzes verfolgt. 
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Daß die Forderung nach Steuerbefreiung 

des Uberstundenzuschlages ein alter Wunsch 
der Arbeitnehmer ist, hat ja sogar Bundesrat 
Böck am 15. Juli 1910 mit den Worten: U' •• es 
war am 3. Gewerksdlaftskongreß und an allen 
Gewerkschaftstagen der einzelnen Gewerk
schaften -, immer wieder wurde dieses Pro
blem in dieser oder jener Variation behandelt 
und wurden die entsprechenden Beschlüsse 
gefaßt", zug.egeben, lindirekt zugegeben, db
wohl er und seine Fra'ktion seinerzeit mit 
Mehrheit 'gegen den damals vorliegenden Be
schluß des Nationalrates Einspruch erhoben. 

Nicht weil wir Lizita1lionspolitik betreiben 
wollten - würde man sich nämllich diesem 
Argument der sozialistischen Bundesräte vom 
15. JuLi 1910 anschließen, müßte man fest
stellen, daß diese dann bei der Zustimmung 
zum vorliegenden Gesetzesbeschluß des Natio
nalrates Lizitationspolitik betreiben -, son
dern weil wir der Meinung waren und es 
auch heute noch sind, daß hier ein echtes An
liegen der Arbeitnehmer vor.liegt, hat die 
OVP ·gemeinsam mit der FPO diesen Antrag 
im Nationalrat eingebracht und im Bundesrat 
dem Antrag der Sozialisten, dagegen Ein
spruch zu erheben, nicht zugestimmt. 

Ich habe 'bereits damals Sie, meine Damen 
und Herren der SPO, aufgefordert, keinen Ein
spruch zu erheben, da Sie damit nicht im 
Interesse der Arbeitnehmer, sondern nur im 
Interesse des Finanzministers Androsch ·ge
handelt ha'ben. Er wäre hei VerW'ir:klichung 
Ihres Antra·ges der einzige Nutznießer ge
wesen. So mußte und muß er auf einen Teil 
seiner Einnahmen ~ugunsten der A!1beitneh
mer verzichten. 

Die SPO hatte Angst, es würde dem Miß
brauch Tür und Tor g·eöffnet, und es würden 
vor allem Arbeitnehmer mit größerem Ver
dienst versuchen, einen Teil ihres Verdienstes 
als Uberstunden zu deklanieren, um die Steuer
freiheit der Uberstundenzuschläge f,ür sich -
gesetzwidrig - 'in Anspruch nehmen 'zu kön
nen. Wir teilten bereits damals diese Ansicht 
nicht, waren Jedoch bereit, den Bedenken des 
Flinanzministersdurch Einbau von Sperren 
im Gesetz Rechnung zu tragen. 

Arbeitnehmern wesentliche steuer.liche Vor
teile. (Bundesrat Sc hip an i: "Den 
meisten" !) In Großbetrieben, unter anderem 
in der VOEST ist bei hochqualifizierten Arbei
tern an der Wa'lzstrecke der Nettolohn durch 
die Steuerfreiheit der Uberstundenzuschläge 
Lm Monat um 500 'bis 1000 S gestiegen. Jener 
.A!bsatz, der jedoch manchen ArlJeitnehmer
gruppen Nachteile brachte, wurde auf Grund 
der Bedenken des Finanzministers lim Gesetz 
eingebaut. 

Nachdem die manchmal auftretenden Nadl
teile bekannt wurden, brachten aHe Fraktionen 
im Nationalrat daraufhin Anträge ein, um 
diese Härten auszumeIlzen. Ich. freue mich. für 
diese Arbeitnehmer, daß die Sozialisten rhren 
Widerstand gegen die Steuerbefreiung der 
Uberstundenzuschläge aufgaben beziehungs
weise nicht mehr weiter versuchen, die Steuer
frei'heit der Uberstunden~uschlälge an einen 
Höchstbetrag zu binden. Damit war der Weg 
fr~i zu einem ,gemeinsamen Antrag aller drei 
im Nationalrat vertretenen Parteien. 

Von vornherein waren sich j,a alle in ihren 
nunmehrigen Initiativanträgen eins, daß die 
Bindung der Steuerfreiheit an 100hngestaltende 
Vorschriften auf.gehoben werden soU. Nach 
mehrmaliger Unterbrechung im Finanz- und 
Budg,etausschuß des Nationa.lrates fand man 
durch die Interpretation der im § 13 Abs. 1 
Z. 11 des Einkommensteuergesetzes genannten 
Arbeitnehmergruppen einen gemeinsamen 
Nenner. Man einigte sich auf die Definition: 
"Gruppen von Arbeitnehmern" sind zum Bei
spiel Arbeiter und Angestellte, Sdlichtarbeiter 
oder abgegrenzte Berufsgruppen, wie Chauf
feur und so weiter. 

Es freut mich feststellen zu können, daß 
mit dem nunmehr vorliegenden Gesetzesbe
schluß dem ursprünglichen Initiativantrag der 
Abgeordneten Peter-Graf, die Uberstunden
zusdlläge zur Gänze und unbeschränkt steuer
frei zu stellen, nur mit der kleinen Einschrän
kung, daß die 40-Stunden-Grenze für inner
betriebldche Vereinbarungen die absolute 
Untergrenze ist und innerbetriebliche Verein
barungen sich nicht nur auf einzelne Arbeit
nehmer erstrecken dürfen, sondern allen oder 
zumindestens teilweise abge'grenzten Dienst
nehmergruppen zukommen müssen, Rechnung 
getragen wurde. Es freut mich dies vor allem 
für alle jene Arbeitnehmer, die ·aus den ver
schiedensten Gründen Uberstllnden leisten 
müssen. Diese erhalten nunmehr ein echtes 
Äquivalent für ihre Leistung. 

Dies gesdlah durch Aufnahme eines neuen 
Absatzes 4 im § 3 des Einkommensteuergeset
zes. Dieser Absatz, welcher im ursprünglidlen 
OVP-FPO-Antrag nicht entha.lten war, wirkte 
sich für mandle Arbeitnehmergruppen nach
teilig aus. Da von verschiedenen Seiten heute 
die Situation so dargestellt wird, wie wenn die 
OVP durch ihren Antrag an dieser Benach
teiligung schuld wäre, möchte ich klarstellen: Denken wir doch nur an unsere derzeitige 

Situation auf dem Arbeitsmarkt I Nicht einmal 
Unser gemeins'am mit der FPO im National- 10.000 echt zu vermittelnde Arbeitskräfte 'sind 

rat eingebrachter Antrag brachte den meisten nach den statistischen Berichten derzeit vor-
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handen. Immer mehr Ausländer kommen nach 
Osterreich, um hier Arbeit zu finden. Ist es 
denn nicht 'in dieser Situation nicht nur ver
ständlich, sondern auch gerecht, daß Oster
reicher für ihre Mehrleistung auch mehr in 
ihre Brieftasche bekommen? 

Im einzelnen möchte ich nochmals auf jene 
Gruppen hinweisen, die Uberstunden leisten 
müssen, vor ,allem in den Sozialberufen. Den
ken wir an die Krankenschwesterni Ich möchte 
noch einmal die Lokführer nennen - auch das 
habe ich bereits vor einem Jahr getan -, die 
im vergangenen Jahr über eine halbe Million 
Uberstunden machen mußten, und bestimmt 
nicht alle sehr aus eigenem Willen, sondern 
eben weil 'ruwenig Lokführer bei den Bundes
bahnen vorhanden waren. Denken Sie an die 
Saisonbetriebe im Hotel- und Gastgewerbe 
wie überhaupt in der Fremdenv·erkehrswirt
schaft, an die Land- und For.starbeiter und 
an jene, die im Baugewerbe tätig sind I Diesen 
und noch vielen anderen Anbeitnehmern 'haben 
wir mit diesem Gesetz zu mehr Geld verholfen. 

Es freut mich, daß dieses Gesetz ohne for
malistische Einwendungen verabschiedet wer
den konnte, dbwohlam 15. Juli 1970 die 
SPO-Bundesräte Timthai, Böck und Böröck.y 
darüber klagten, daß kein Begutachtungsver
fahren zu diesem Gesetz durchgefülhrt wurde. 
Heute geht es einvernehmlich afUch ohne Be
gutachtungsverfahren. (Bundesrat Böe k: 
Unter anderen Voraussetzungen aber!) Ich 
nehme auch an, daß sich Bundesrat Böck. da
von überzeUJgen ließ, daß der OVP-FPO-An
trag nicht - wie er zweimal sagte - ins 
"Uferlo.se" ging, wie er am 15. Juli 1970 
meinte, und daß auch er heute gemeinsam 
mit seinen Freunden von der SPO-Fraktion 
diesem Antrag zustimmt. 

Meine Damen und Herren I Hoher Bundes
rat! Wir halben .heute 'bereits vom ersten 
Debattenredner der SPU s·ehr viel ,ge'hört über 
Novelle zur Novelle fUnd sonstige Bestimmun
gen. (Bundesrat Böe k: Ein Glück, daß ich 
heute nicht reden kann/) Ich hätte jetzt große 
Freude daran, Jlhnen aus der Debatte vom 
15. Juli Stellen Ihrer Diskussionsredner der 
SPO vorzulesen. Aber das würde' der Sache 

Tagen hat die Bundesregierung zwei Abände
rungen, zwei Berichtigungen zu dleser Geset
zesvorlage eing·ebrachtl (Bundesrat Doktor 
S kot ton: Die kommen wenigstens selber 
drauf, aber ihr kommt ja nicht drauf!) Also 
man sol1 nicht der Opposition, die nicht über 
diese Möglichkeiten verfügt, solche Dinge vor
werfen, wenn selbst die Bundesregierung mit 
ihrem gesamten Stab innerhal.b von acht Tagen 
zweimal berichtigen muß! (Beifall bei der OVP. 
- Bundesrat Dr. S kot ton: Die kommen 
wenigstens selber auf ihre Fehler, aber ihr 
müßt erst aufmerksam gemacht werden, und 
ihr seht es nicht ein!) Ja man 'hat länger Zeit, 
und, Herr Kollege Dr. Skotton, Sie hätten 
Gelegenheit gehabt, am Bewertungsgesetz 
mitzuarbeiten mit der Originalvorlage der 
Regierungsvorlag·e, mit dem Ini·tiativantrag 
der OVP, ·gemeinsam mit den Beamten des 
Finanzministeriumsl Warum hat der Herr 
Finanzminister seine Beamten von den Bera
tungen abgezog,en? Fragen Sie ihn, wamm er 
das getan !hat! Wir hätten von vornherein 
in gemeinsamer Arbeit zu einer guten Lösung 
klOmmen können, aber man wollte halt nicht, 
man wollte nicht, daß dieses Bewertungs.gesetz 
zeitger-echt verabschiedet wird. So schaut es 
nämlich wirklich aus. (Zustimmung bei der 
OVP. Zwischenruf des Bundesrates 
G öse hel bau e r. - Bundesrat Dr. S k 0 t
ton: Und selbst ein Gesetz zu machen seid 
ihr anscheinend nicht fähig!) 

Meine Damen und Herren! Wir sind ja 
eigentlich nicht beim Bewertungsgesetz, son
dem beim Uberstundenges·etz, aber, Herr Dok
tor Skotton, Sie haben .mich provoziert, und 
Sie müssen gewärtiogen, darauf auch eine Ant
wort zu ,bekommen. 

Darf ich a'bschließend noch feststellen: Wir 
von der OVP waren von Anfang an für diesen 
Antrag, für ein Gesetz, das den Arbeitnehmern 
Vorteile bringt. Wir 'freuen uns, daß sich die 
SPO unserer Meinung anschließt und daß wir 
gemeinsam dem Antrag, gegen den vorliegen
den Gesetzesbesch:luß auf Steuel1freistellung 
der Uberstundenzuscb.läge keinen Einspruch 
zu erheben, zustimmen werden. (Beifall bei der 
OVP.) 

nicht mehr dienen, und ich glaube, wir sollten Vorsitzender: Bevor ich dem nächsten Red
heute in einem sachlichen Gespräch die Mate- ner, Herrn Bundesrat Schipani, das Wort er
rie verabschieden und das Politische zurück- teile, begrüße ich den im Haus erschienenen 
stellen. Herrn Bundesminister für Verkehr Frühbauer. 

Aber weil gesagt wurde: Nov,ellen zu Novel- (Bei/all.) 
len. Ich möchte nur einen Punkt -noch nennen. 
Die Bundesregierung hat im Nationalrat ein 
Gesetz zur Abänderung des Personalvertre
tungsgesetzes eingebracht. Man wir:ft der OVP 
vor, wir prüfen die Dinge nicht entsprechend. 
Meine Damen und HerrE!nl Innerhalb von acht 

Formell erteile ich nun das Wort. 

Bundesrat Scb.ipani (SPO): Herr Vorsitzen
der! Herr Minister! Hohes Haus I Meine sehr 
geehrten Damen und Herren I Ich möchte mei
nen Beitrag zu dem Gesetzesbeschluß nicht 
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ketzerisch -beginnen, aber wenn vor wenigen 
Minuten mein Bundesratskollege Herr Ing. 
Gassner behauptet hat, daß auf Grund des vor
gelegten Novellchens VOEST-Angehörige an 
den Walzgerüsten monatlich einen Mehrver
dienst von etwa 1000 S gehabt hätten, muß ich 
Ihnen erklären: Ich bin Betriebsratsobmann 
eines Konzernbetriebes der VOEST, und diese 
Ziffer scheint mir doch um ein wesentliches zu 
hoch gegriffen. (Bundesrat Ing. Gas sn e r: 
Frag den Kollegen von der VOEST in Linz, ich 
habe mit ihm gesprochen!) Ich bitte ihn, zu 
sagen, von wo er denn diese Unterla.gen hat; 
vielleicht kann er sie uns auch vorlegen. 
(Bundesrat Ing. Gas sn e r: Ich schick sie dir!) 
Die Ar.beiter wären sicherlich erfreut, wenn 
die Mehrverdienste diese Höhe Erreichen wür
den. 

Bei dem vorliegenden Gesetzes'beschruß be
treffend die Novellierung des Einkommen
steuergesetzes 1967 handelt es sich um die 
Reparatur eines Gesetzes, das wie kein ande
res innerhalb kürzester Zeit mehrmals beide 
Häuser beschäftigte. 

Vor über Jahresfrist wurde mit dem Antrag 
16/Ader Abgeordneten Peter, Graf und Ge
nossen der mißglückte Ver'such unternommen, 
bestehendes Unrecht abzuschaffen. Dies, ob
wohl bereits von der Regierung eine Vorlage 
angekündigt war. (Bundesrat Ing. Gas s n e r: 
Warum ist der Hotstetter dann dem Antrag 
Peter, Graf und Genossen beigetreten?) Ich 
komme schon dazu, Herr Kollege, nur nicht 
nervös werden I Sinn und Zweck dieser Novelle 
war es, die Steuerprogression in den unteren 
und mittleren Einkommensstufen zu mildern 
und eine Valorisierung verschiedener Frei
grenzen beziebJungsweise Freibeträge neu fest
zulegen. 

Jedoch bereits am 3. März 1971 wurde mit 
den Anträgen 64/ A - ich habe ihn bereits 
zitiert - der Abgeordneten Peter, Graf, Mel
ter, Sandmeier und Genossen sowie 62/A der 
Abgeordneten Erich Bofstetter, Jungwirth, 
Ströer, Steinhuber, Hellwagner, Ortner, Braun
eis und Genossen neueIllich eine Novelle des 
Einkommensteuerg-esetzes beantragt. 

Der 1970 eingebrachte Initiativantrag der 
Abgeordneten Peter, Graf und Genossen -
ich komme jetzt darauf zurück -, welcher im 
Vorjahr 'bekanntlich -gegen die Stimmen der 
Sozialisten im Nationalrat beschlossen, vom 
Bundesrat beeinsprucht und mit -Beharrungs
beschluß vom_ Nationalrat durchgedrückt 
wurde, ist nunmehr neuerlich zu reparieren. 
Es halben sich damit unsere seinerzeit ge
äußerten Bedenken bewahrheitet, und Sie, 
meine Damen und Herren von der Oppositions-

partei, sind, wie damals eine Zeitung schrieb, 
ins Fettnäpfchen getreten. 

Es wurde damals von uns klar und deutlich 
auf die Schwierigkeiten hingewiesen, Uber
stundenverrechnungen auf dreierlei Arten 
durchzuführen. In diesem Zusammenhang muß 
man natürlich auf die gesamte Rechtsentwick
lung -auf diesem Gebiet seit 1969 verweisen. 

Bis Ende 1969 galt die Regelung, daß in 
Uberstunden enthaltene Zuschläge für -Mehr
arbeit bis zu einem monatlichen Höchstbetrag 
von 130 S steuerfrei waren. Diese Bestimmung 
galt allerdings mit der Einschränkung, daß 
die Steuerfreiheit nur insofern Gültigkeit 
hatte, als diese Zuschläge auf Grund eines 
Gesetzes oder -eines Kollektivvertrages beza:hlt 
wurden. Bine weitergehende Einschränkung 
sagte, d·aß dieser Kollektivvertrag aus der 
Zeit vor dem 1. Jänner 1954, in einigen Fällen 
auch aus der Zeit zwischen 1. Jänner 1954 
und 1. Juli 1962, auf keinen Fall -aber von 
einem späteren Zeitpunkt stammen dudte. 

Jedoch bereits Ende 1969 wurde anläßlich 
der Beschlußfassung des Arbeitszeitgesew:es 
die Bestimmung über die Uberstundenbesteue
rung -geändert. Der bis zu diesem Zeitpunkt 
gültige monatliche Höchst'betrag ~ür Steuer
freiheit - ich habe ihn bereits erwähnt -
wurde damals von 130 Sauf 260 S erhöht sowie 
die Bindung an Gesetz und Kollektivvertra-g 
fallengela..ssen. 

Von der Sozialistischen Partei wurde damals 
im Ausschuß der Wunsch geäußert, diese 
Grenze nicht mit 260 S, sondern mit 520 S 
festzulegen; allerdings scheiterte dieses Be
gehren am Einspruch des damaligen, nämlich 
Ihres Herrn Finanzministers Dr. Koren. 

Diese von mir geschilderte Regelung hatte 
bis Ende 1970 Gültigkeit. Durch die Abge
ordneten der FPO un!d den Abgeordneten 
Graf von der OVP kam es im Sommer des 
vorigen Jahres zu dem von mir bereits er
wähnten IniUativantrag, der nach der damali
gen Meinung der Antragsteller eine völlige 
Steuerfreiheit der Uberstunden hätte -bringen 
sollen. 

Gegen diesen Initiativantrag gab es viele 
Bedenken - Sie, Herr Kollege Gassner, haben 
das ja bereits erwähnt -, weil wir Gewerk
schafter in dieser Gesetzesbestimmung eine 
Begünstigung für die Uberstundenschinderet 
gesehen haben. Jeder, der in einem Betrieb 
ist, weiß praktisch, wie verschiedene Unter
nehmer die Wertigkeit des einzelnen Arbeit
nehmers beurteilen, wobei auch die Bereitwil
ligkeit, Uberstunden zu leisten, bewertet wird, 
und daß diese Gesetzesbestimmung eine Dis
kriminierung jener Gruppen von Arbeitneh-
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Schipani 

mern bedeutet, denen es persönlich vielleicht 
gar nicht möglich 'ist, die von der Unterneh
merschaft gewünschten Uberstunden zu lei
sten. 

Zum zweiten 'War in diesem Antrag eine 
Erhöhung der UberstundenzUiSchläge nicht ent
halten und daher in den Lohnbüros die Ver
rechnung der Uber,stunden und ihrer Zuschläge 
in 25-, 50- und 100prozentige getrennt durch
zuführen. 

Wir haben anläßlich der Debatte sowohl im 
Hohen Haus als auch im Bundesrat auf diese 
Mißstände hiI).gewiesen, sind jedoch bei Ihnen 
auf keine Gegenliebe gestoßen. Im Gegenteil, 
es wurde noch von dem ,für die Fraktion der 
OVP sprechenden Bundesrat Kollegen Ing. 
Gassner wörUich behauptet, Idaß die Lohn
buchhaltung künfUghin wesentlich vereinfacht 
wird und dadurch Arbeitskräfte für andere 
Tätigkeiten in den Unternehmungen frei wer
den. Ich bitte Sie, mich zu berichtigen, wenn 
Sie der Meinung sind, daß das nicht stimmt. 
Aber Sie brauchen nur im Protokoll nachzu
sehen. Sie werden das jederzeit feststellen 
können. (Bundesrat lng. GaB B ne r: Einver
standen! Ich gebe das zu!) 

Durch die damalige Novelle wurde nicht 
nur 'betragsmäßlg gesehen ein Novelichen dar
aus,sondern di-eses führte zu einer effektiven 
SchlechtersteIlung großer Gruppen von Arbeit
nehmern. Offenherzig der Beitrag des 
Herrn Kollegen Dr. Pitschmann, der da
mals wörtlich sagte: "Wir sehen also, daß die 
steuerliche Entlastung für die Arbeiter nicht 
allzu Iweltbewegend ist. Er muß sehr, sehr 
viele Uberstunden leisten, damit die steuer
liche ,Entlastung eini'germaßen ins Gewicht 
fällt." Das waren Ihre Worte zu dieser Thema
tik. 

Auch der Bundesminister :für Finanzen er
hab am 15. Juli im Hohen Haus warnend 
seine Stimme dahin gehend, daß er damals 
wörtlich sa·gte - ich zitiere -: Daher, glaube 
ich, kann man nicht nur nicht sagen, daß hier 
eine z'llikunftsorientierte Lösung vorliegt, son
dern ich glaube. man kann, ohne daß man 
sich auf das Gebiet der Prop'hetie begeben 
muß, voraussagen, daß, wenn dieser Anrtrag 
Gesetz werden sollte. nach sehr, sehr kurzer 
ZeH eine Novellierungeintreten wird. 

Heute können wir feststellen, wie schneU 
sich der damalioge Ausspruch des Herrn Finanz
ministers bewaJhrheitet hat, und wir müssen 
dieses Gesetz neuerlich einer Novellierung 
zufüihren. 

Mi'! der VorlC1lQe der heutigen Novelle, ein
'gebracht durch einen gemeinsamen Initiativ
antrag, haben wir ein Komprorniß eJizielt, das 

uns Sozialisten sicherlich nicht in ,allen Punk
ten Freude bereitet. Sachlich darf jedoch fest
gestellt werden, daß immerhin VoIikehrung.en 
getroffen wurden, die wenigstens die ärgsten 
Miß:bräucbe verhindern werden. 

Eine betragsmäßige Begre'ßlzung der steuer
freien Uberstundenzuschläge würde nach mei
nem Dafürhalten eine .größere Sicherheit be
treffend Miß!brauch von Uberstundenschinde
rei, den ich bereits erwähnt habe, bieten. 
Allerdings wurde - da's möchte ich ebenfalls 
klar und deutlich herausstreichen - einer 
KlarstellJung des Begriffes "NiOrmalarbeits'zeit" 
Rechnung getragen, und ich bin - um die 
damaHgen Worte Ides Herrn Bundesrates 
Gassner zu wiederholen - jetzt der Meinung, 
daß die vor.gesehene Regelung diesmCi'1 wiJ1k
lich eine Vereinfachung und Erleichterung für 
die Lohnbüros bringen wird; allerdiDigs erst 
diesmal. 

Da nunmehr die von den SOIzi-alisten seiner
zeit aufgestellten Bedingun'gen ,erfüllt erschei
nen, bin ich namens meiner Fraktion ermäch
tilgt zu erklären, daß wir dem vorliegenden 
Gesetzesheschluß unsere Zustimmung geben, 
daß heißt, daß gegen das 'Vorlie'genden Gesetz 
kein Einspruch erhdben wird. (Beifall bei der 
SPO.) 

Vorsitzender: Zum Wort ist niemand mehr 
gemeldet. Die Debatte ist geschlossen. 

Wird vom Herrn Berichterstatter ein Schluß
wort gewünscht? - Dies ist nicht der Fall. 

W,ir schreiten derher zur Abstimmung. 

Bei der A b s tim m u n g beschließt der 
Bundesrat, gegen den Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates k ein e n Ein 8 p r u c hzu 
erheben. 

5. Punkt: Gesetzesbesdlluß des Nationalrates 
vom 17. Juni 1911 betreffend ein Bundesgesetz, 
mit dem das Familienlastenausgleichsgesetz 

1967 geändert wird (547 der Beilagen) 
Vorsitzender: Wir gelangen nun zum 

5. Punkt der Tagesordnung: Änderung des 
FamilienlaJstenausgleichsgesetze,s 1967. 

iBerichterstatter ist Herr Bundesrat Habrin
ger. Ich bitte um den Bericht. 

Berichterstatter Habringer: Hohes Haus! 
Durch den vorliegenden Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates soll .mit Wirkung vom 1. Juli 
1971 die FaJIllilienbeilhilfe im Sinne des § 8 
Abs. 2 und 3 FamHienlastenausgleicbsgesetz 
1967 (Kinderbeihilfe) um 20 S pro Kind und 
Monat erhöht werden. Demnach wird in Hin
kunft die Familienbeihilfe betragen: für ein 
Kind 240 S, für zwei Kinder 540 S, für drei 
Kinder 975 S, für vier Kinder 1305 S und für 
jedes weitere Kind monatlich je 360 S mehr. 

722 
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Habringer 
Der FinanzauSlSchuß hat die gegenständliche 

Vorlage in seiner Sitzung vom 22. Juni 1971 
in Verhandlung genommen und einstimmig 
beschlossen, dem Hohen Hause zu empfehlen, 
keinen Einspruch zu erhel})en. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der 
FinanzauSischuß somit durch mich den A n
t rag, der Bundesrat wolle beschließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des National
rates vom 11. Juni 1911 betreffend ein Bundes
gesetz, mit dem das Familienlastenaus.gleichJs
gesetz 1961 geändert wird, wird kein Ein
spruch erhoben. 

Vorsitzender: Ich danke für die Berichter
stattung. 

Zum Wort gemeldet ist Herr lng. Gugl
her,ger. Ich erteile es ihm. 

Bundesrat lng. Guglberger (OVP): Hohes 
Haus I Herr Minister I Herr Vorsitzenderl 
Meine Damen und Herren! Mit dem FaJIIlilien
lastenausgleichsgesetz 1961 wurde ein neuer 
Weg 'beschritten, wOldurch die Familienförde
rung in Osterreich in einem Gesetz ganz neu 
gesta'ltet wurde. Bisher war in mehreren Ge
setzen, die bereits zehn- und 2JWöUfach novel
liert waren, die Materie der FamiHen- und 
Kindellbeihil:fen verteUt und dadurch deren 
Bearbeitung erschwert. 

Nun wurde 1967 unter der OVP-Regierung 
die ZU'sammenfassung der Gesetze durchge
führt, was eine wesentliche Vereinfachung dar
stellt, verbunden mit einer materiellen Ver
besserung. 

In der Familienpolitik sah die OVP-Regie
rung besondere Bedeutung, was auch 
durch die Schaff.ung eines Familienbeirates im 
Bundeskanzleramte und die Errichtung von 
familienpolitischen Referaten in allen Mini
sterien ~wn Ausdruck gebracht wurde. Unter 
anderem wurde in dieser Zeit die Familien
fahrkarte auf den OsterreichischenBundes
bahnen eingMiührt. 

Vor drei Monaten nun wurde das Familien
lastenausgleichsgesetz mit der AUlfla'ge novel
liert, daß auf Kosten des Familienfonds die 
Einführung der Schulfahrtbeihilfen be'Schloos
sen werde, statt hiezu Budgetmittel zu ver
wenden. Der Aufwa'nd hiefür wird ungefähr 
bei 350 Millionen Schilling liegen. Die Aus
wirkungen, Hohes Haus, werden wir erst 
sehen, weil unter diese Bedingungen sicher
lich nidlt die Kinder in den BeI1glbauernlhöfen 
fallen werden. Nun kommt nur ein Teil der 
2 Millionen Kinder in den Genuß dieser Bei
hilfe, sodaß rund 1,1 Millionen Kinder keine 
Erhöhung der Beihilfen eI1halten werden. 

Zugleich mit dem Familienlastenau's'gleichs
gesetz faßte der Nationalrat im Jahre 1967 
den Beschluß, die Bundesregierung aufzufor
dern, die Bestimmungen über die Aufbringung 
der Mtttel zu überprüfen und Vorschläge für 
die SteigeJlUng der Einnahmen unter Berück
sichtigung der FinanZkraft der versdliedenen 
Gruppen der Bevölkerung zu machen. 

Die FamilienbeihHfe wurde im Jahre 1967 
im Hinblick auf den Präsenzdienst auCh auf 
die studentische Jugend Ibi'S zum 27. Lebens
jahr ausgedehnt. DieseLbe Maßnahme, Hohes 
!;laus, wäre in bezug auf die HaushaltS'Zulage 
beim öffentlichen Dienst zu tiordern, um ein 
einheitliches System zu erreichen. 

1961 hat die sozialistische Fraktion im Natio
nalrat in einem MindeIlheitsbericht eine Reihe 
von Forderungen erhoben, wobei von Kinder
beihilfen und nicht von Familienlbeihilfen die 
Rede war. Es wurden Kleinlkinderzulagen und 
die Dynamisierung gefordert. Die Regierung 
Kreisky ist nun 11/4 Jahre als Minderheits
re'gierung im Amte, von diesen Wunschträu
men hören wir aber nichts mehr. Im Gegenteil. 
Herr Minister Dr. Androsdl hat am 5. Mai 
1911 im Nationalrat von 120 S Beihilfener
höhung gesprochen, dafür sei aber die Steuer
ermäßigung aufzulassen, was keine echte Er
höhung für alle betroffenen Fa/milien bedeutet 
hätte, sondern nur eine Umschichtung der 
Mittel. 

nie weiteren Auswirkungen dieses Vor
schlage.s, Herr Minister: Schon Familien mit 
einem Kinde hätten bei einem Bruttoverdienst 
von 3650 S durch diese v.om Finanzminister 
vorgesch'lcugene Regelung einen .geringeren 
Nettobezug erhalten; bei zwei Kindern wäre 
die Grenze bei 4000 S, bei drei Kindern bei 
4370 S und 'bei einer Familie mit vier Kindern 
bei 4800 oS zu erwarten. Da die Hälfte der 
männlichen Angestellten in Osterreich einen 
Bruttoverdienst von über 5500.s erhalten, kön
nen Sie sich die finamZJielle Auswirkung aUlf 
unsere Familienerhalter ausrechnen. 

:Diese Änderung des Familienlastenaus
gleichsgeset:res wäre zu Lasten vieler Familien 
gegangen. Im GegenteH, Halles Hau'S, es muß 
eine Erhöhung des Kinderfreibetrages ,gefor
dert werden, um als Mit!hilfe mit anderen 
Regulatoren die erhöhten Preise aus~uglei

chenl 

Nun zur Regierungsvorla;ge und zu den An
trägen. 1m Juni 1970 hat die OsterreiChische 
Volkspartei eine Erhöhung der Familienbei
hilfe um 50 S beantragt. Mit Wirkung vom 
1. Jänner 1971 wurde die FamilienbeihiHe um 
20 S eI1höht. Dieser Betrag war unzureichend 
und unverständlidl, da zum 'Selben Zeitpunkt 
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Ing. Guglberger 
ein U1berschuß von 800 Mil1ionen Schilling zu 
eIiWarten war. 

Im März 1971 wurde von der Osterreichi
schen Volkspartei ein Antrag auf Gewährung 
einer Sonderzahlung im September eines jeden 
Jahres von 400 S gestellt. Dieser Antrag wurde 
jedoch von der Ma1uheit des Nationalrates 
abgelehnt. 

Im Juni 1971 'Wurde von der Sozialisti
schen Partei ~m Nationalrat ein Antrag auf 
E:t1höhung der Beihilfen um 10 S pro Kind ein
g,ebracht, dbwdhl bereits eine Reserve von 
3 Milliarden Schilling vOl'handen sein müßte. 
Dagegen hat die Osflerreichische Vol'kspartei 
im Juni 1971 den Antrag auf Erhöhung der 
Familien'beibilife um 30S je Kind vorgetragen. 

Die Familienfreundlichkeit zei'gt sich wohl 
hier am deutlichsten: Hier die Sozialistische 
Partei mit einer Enhöhung um 10 S pro Kind, 
dort die Osterreichi:sche ViolkspaI'itei mit einer 
Erhöhung um 30 S pro Kind. 

Es bedeuflet dies keinerlei Uzitierung, Hohes 
Haus, da die Mittel vonhanden sind! 

Im Zusammenhang mit diesem Gesetzesbe
schluß erlaube ich mir darauf hinzuweisen, 
daß die Bevölkerun'g'sstrukbur Osterreichs sich 
entscheidend ändert. Kinderlose Familien, 
Familien mit einem Kind, höchstens zwei Kin
dern machen 84,6 Prozent der Familien Oster
reichs aus. asterreich ist dadurch nicht nur 
bevölkerungspolitisch gefährdet. sondern die 
Auswirkungen werden auch unsere Versiche
rungsanstalten - sei es die Pensions- oder 
Krankenversicherung - selhr empfindlich iZU 

spüren bekommen. 

Die vorgeschlagenen Verbesserungen nun 
decken noch lange nicht die Ausgaben für die 
Kinder. Der Aufwand für Kinder biS drei 
Jahren beträgt monatlich 530 S, für Kinder von 
3 bis 6 Jahren 790 S, für Kinder von 6 bis 
10 Jahren 990 S, und darüber hinaus bis zu 
einem Alter von 26 Jahren beträgt der Auf
wand 1670 S. Es wirod daher unsere Verpflich
tung sein, Hohes Haus. den Familien durch 
bessere Ausnützung des Familienlastenaus
gleichsgesetZles in Form Vlon höheren BeiJhilfen 
in ihrer Existenz zu helfen. 

Mit Hilfe der vorliegenden Gesebzesmaterie 
erfüHen wir nicht alle Abgeltungen, die durch 
die Preissteigerung erforderlich sind, aber sie 
beinhaltet eine bescheidene Verbesserung für 
die Familien. Die Osterreichische Volkspartei 
giht der Vorla,ge die ZustiJmmung. (Beilall bei 
der OVP.) 

Bundesrat Dr. Anna Demuth (SPO) : Herr 
Vorsitzender! Herr Minister! Hohes Haus! 
Wenn mein Vorredner wieder auf die Schul
fahrtkosten zurückgekommen ist, so muß ich 
ihm darauf noch einmal kurz antworten. Wir 
sind nämlich nicht der Meinung, daß durch 
einen einmaligen Betrag von 400 S im Jahr, 
wie Sie es beantragt haben, ein echter 
Familienlastenausgleich entsteht, weil eben 
jene Kinder mehr Geld brauchen, die zur 
Schule fahren müssen. Aber das alles haben 
wir schon Ende März eindeutig und eingehend 
behandelt, und ich glaube, wir müssen darauf 
nicht näher zurückkommen. Die Schulfahrt
kosten sind außerdem für ein Jahr befristet, 
das heißt, je nach der Aufbringung für den 
Familienlastenausgleich können wir nächstes 
Jahr darüber beraten, ob man das verlängern 
kann oder nicht. 

Wenn Sie nun Ihren Antrag auf Erhöhung 
der Kinderbeihilfe mit 30 S limitiert haben, 
so ist uns das zu hoch erschienen, weil man 
ja nicht voraussehen kann, wie die Aufbrin
gung der Mittel ist, und wir wollen ja vor 
allem verhindern, daß der Familienlastenaus
gleich überzogen wird. Wir sind eher für eine 
gewisse Reserve, die wir allerdings den 
Familien weiter zukommen lassen werden, 
wie wir das schon bewiesen haben, wie wir 
das versichert haben, zum Unterschied - ich 
muß Sie leider wieder daran erinnern - zur 
Zeit Ihrer Finanzminister, wo bis zu 3 Mil
liarden und mehr in den Budgettopf geflossen 
sind und nie mehr den Familien zurück zugute 
kommen. (Bundesrat lng. G u gIb erg e r: 
Sie haben nur ein Vierteljahr Reserve gefor
dert, wir haben ein halbes Jahr Reserve gefor
dert!) 

Ich möchte weiters auf unseren Vorschlag 
zurückkommen, der ja dann ein gemeinsamer 
war, und möchte begrüßen, daß wir hier 
einer Meinung sind, daß für die Erhöhung des 
Milch- und des Brotpreises ab Juni den 
Familien eine gewisse Entschädigung gewährt 
wird. Ich mödlte in diesem Zusammenhang 
betonen, daß es noch niemals in der langen 
Entwicklung der Familienbeihilfen von der 
Ernährungsbeihilfe an gelungen ist oder mög
lich war, innerhalb eines halben Jahres die 
Kinderbeihilfe zweimal um 20 S zu erhöhen. 
Dies ist immerhin unter unserer sozialistischen 
Regierung möglidl, zusätzlich (Bundesrat 
B Ü r k 1 e: Bei der Teuerung! - weitere 
Zwischenrufe) auch wir sind dem 
beigetreten - zu den Schulfahrtkosten und 
den in einem nächsten Punkt zu behandelnden 
Schulbeihilfen und Heimbeihilfen. 

Vorsitzender: Zum Wort hat sich ferner ge- Auch die Heimbeihilfen haben Sie damals 
meldet Frau Dr. Anna Demuth. Ich erteile es bei unserer Diskussion über die Schulfahrt
ihr. wege so intensiv reklamiert; sie sind schon 
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Dr. Anna Demuth 
im Hohen Haus - ich hoffe, Sie sind damit 
zufrieden (Bundesrat Ing. Gas sn e r: 
Jawohl!) - und wir haben auch diesen 
Wunsch beidseitig erfüllt bekommen. 

Der Familienlastenausgleich ist ja ein Topf, 
in den wir, wie wir wissen und schon fest· 
gestellt haben, sehr ungleich einzahlen. Das 
heißt, die unselbständig Erwerbstätigen 
zahlen eine wesentlich höhere Beitragssumme 
ein, bekommen aber relativ weniger heraus 
als die Selbständigen. Wenn Sie heute einer
seits eine weitere Steuerermäßigung für die 
Kinder und andererseits eine Erhöhung der 
Beihilfen fordern, so ist das, glaube ich, eine 
Entwicklung, die nicht gesund wäre und die 
wir einfach auch nicht verkraften könnten. Wir 
müssen auch bei den Familienbeihilfen, sosehr 
uns allen am Herzen liegt, diese zu erhöhen, 
immer die finanziellen Möglichkeiten mit ein· 
beziehen und können nicht lizitieren oder ein
fach ohne Uberlegung fordern. 

hung der Kinderbeihilfe profitieren. Und die 
Höhe der Kinderbeihilfe ist ja in einem weit
aus höheren Prozentsatz gestiegen als die 
Preisentwicklung. 

In diesem Sinne sind wir sehr glücklich, 
daß wir dank den Anträgen und dank dem 
Geld, das .im Familienlastenausgleichsfonds 
da ist, imstande sind, die Kinderbeihilfe zu 
erhöhen. Wir alle wünschen uns eine bessere 
Entwicklung, aber nicht für die sozial ohnedies 
Bessergestellten, sondern so, daß sich der 
Fonds echt für die sozial schwächeren 
Familien, auch für die Familien mit nicht so 
hohem Einkommen, wo die Steuerermäßigun
gen nicht diese Beträge ausmachen, in dieser 
Weise weiterentwickeln wird. In diesem Sinne 
geben wir gerne die Zustimmung zu diesem 
Gesetzesbeschluß. (Beiia11 bei der SPO.) 

Vorsitzender: Zum Wort hat sich niemand 
mehr gemeldet. Die Debatte ist geschlossen. 

Eine Steuerermäßigung bringt erfahrungs. Wird vom Berichterstatter ein Schlußwort 
gemäß nur den Beziehern sehr hoher Ein- gewünscht? - Dies ist nicht der Fall. 
kommen wirklich wesentliche Verbesserun-
gen. Wir sind ja der Meinung, daß wir uns 
hinsichtlich der Aufbringung des Familien
lastenausgleichs ganz wesentliche Neuerun· 
gen einfallen lassen müßten, damit die Bela
stungen und die Aufbringung gerechter sind 
und der Familienlastenausgleich seinen 
Namen auch wirklich verdient, nämlich ein 
echter Ausgleich für die Belastung der Fami
lien mit Kindern zu sein. 

Die neue Erhöhung von 20 S für den Milch
preis wird immerhin 560 Millionen Schilling 
kosten. Ich möchte in diesem Zusammenhang 
auf Ihre Entschlüsse und Ihre Vorschläge ein
gehen. 

Während der Zeit der OVP-Regierung 
wurde der Milchpreis ja bekanntlich um 1 S 
erhöht, und es tut mir leid, daß heute der 
Herr Bundesrat Schreiner nicht da ist. Damals 
hat man den Bauern ja nicht einen Groschen 
von dieser Erhöhung gegeben. Man hat aber 
andererseits die Kinderbeihilfe auch nur um 
20 S erhöht. Diesmal kostet die Milch um 
30 Groschen mehr; davon bekommen die Bau
ern 25 Groschen, und die Kinderbeihilfe wurde 
im gemeinsamen Antrag um 20 S erhöht. 
(Bundesrat G öse hel bau e r: Was sagen 
Sie zu der Brotpreiserhöhung?) Dies ist leider 
auch notwendig gewesen; der Brotpreis ist 
auch damals teurer geworden. (Bundesrat 
G öse hel bau e r: Jetzt ist er teurer gewor
den, und wir haben nichts bekommen!) 

Ich möchte Sie nur auch noch darauf auf
merksam machen, daß ja die Bauern nun dank 
der Entwicklung 25 Groschen pro Liter mehr 
bekommen, aber daß sie auch von der Erhö-

Ich schreite daher zur Abstimmung. 

Bei der A b s tim m u n g beschließt der 
Bundesrat, gegen den Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates k e j n e n Ein s pr u eh zu 
erheben. 

6. Punkt: Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
vom 23. Juni 1971 betreffend ein Bundesgesetz, 
mit dem das Zoll gesetz 1955 geändert wird 

(555 der Beilagen) 

Vorsitzender: Wir gelangen nun zum 
6. Punkt der Tagesordnung: Änderung des 
Zollgesetzes 1955. 

Bel1ichterstatter ist Herr Bundesrat Bednar. 
Ich bitte um seinen Bericht. 

Berichterstatter Bednar: Hohes Haus I Sehr 
·geehrte Damen und Herren I Durch den vor
liegenden Gese1Jzes'besch1uß des Nationalrat·es 
sollen insbesondere die Zollabfertigung an 
den GrenzzoHämtern vereinfacht werden und 
die Wertgrenzen für zoHfreie Einfuhren von 
bi'sher 650 Sauf 1000 S, hievon 150 S für 
Lebensmittel und Getränke ,gegenüber bisher 
100 S,el1höht werden. Außerdem soll die 
Novelle dem Bundesminister für Finanzen die 
Möglichkeit geben, die zollfrei bleibenden 
Mengen an Tabakwaren und weingeist
haltigen Getränken auch unter Berücksichti
gung der ü!blichen Verpackungseinheiten fest
zusetzen. Daneben sind auch formale An
passungen versdliedener zoHgesetzlicher 
Bestimmungen an andere Rechts'V1Orschroiften 
und Klarstellungen im Wortlaut mehrerer 
zollgesetzlicher Bestimmungen vorgesehen. 
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Bednar 
Der Finanzausschuß hat die gegenständliche 

Vorlage in seiner Si,tzung vom 24. Juni 1971 
in VeI1handlung 'genommen und einstimmi:g 
beschlossen, dem. Hohen Hause 'zu empfehlen, 
kJeinen Einspruch zu erheben. 

Als EI1gebnis seiner Beratung stellt der 
F,inanzausschuß somit durch mich den 
An t ra ,g, der Bundesrat wolle beschließen: 

Gegen den GesetzeS'beschluß des National
rates vom 23. Juni 1971 betreffend ein Bundes
gesetz, mit dem das Zol1Jgesetz 1955 geändert 
wird, wird kein Einspruch erho:ben. 

Vorsitzender: Ich danke dem Herrn Bundes
rat Bednar für die Berichterstattung. 

Zum Wort gemeldet ist Herr Bundesrat 
Dr. Pitschmann. Ich erteile es ihm. 

Bundesrat DDr. PUschmann (OVP): Hohes 
Hausl Herr Ministerl Meine sehr ge'schätzrten 
Damen und Herren! Vorweg darf ich aus
drücklich .fesllhalten, daß idlzur gegenstä:nd
lichen Materie meine per.sönliche MeinuIl!g 
sagen möchte und nicht Sprecher meiner Frak
tion bin. Ich möchte mir im Westen Oster
reichs nicht den Vorwurf machen laSSEm, daß 
ich 'Zu folgenschweren Entwicklungen nicht 
reChtzeiUg mahIl!end meine Stimme erhoben 
hätte. 

Wir scheinen Gefahr zu laufen, VlOn J aihr zu 
Jahr mehr, daß unsere "Gefämgkeits
demokratie" immer mehr zu einem gewissen 
Ausverkauf Osterreichs führ't. Noch ein Jahr
zehnt so weiter, und wir müssen Igroße Angst 
haben und Bange, daß die WestgreIl!zgebiete 
OsterreiChs wirtschaftlich verkümmern. 

Immer mehr Staatsbürger - vor allem jün
gere Leute - sagen dem österreichisChem 
Sozialparadies "adieu!" und entfliehen als 
Dauerarheiter oder als Grenzgä'llger ins Aus
land. Die Schere zwischen in- und auslän
dischem Sozialniveau wird immer größer; 
dabei immer noch von Europaldhn als Fern
ziel oder als Na'llZiel zu reden ist natürlich 
sChon langsam nicht mehr angebracht. Wir 
Osterreicher bilden Staatsbür,ger aus, die in 
immer stärkerem Maße dann im Ausland von 
dieser AU's~bHdung im AIIbeitsprozeß Gebrauch 
machen. Auch für viele Tausende und Zehn
tausende Gastarlbeiter ist OsterreiCh zwischen
zeitig Zwischenstation geworden. Sie lass,en 
sich hier an den Maschinen aushilden; wenn 
sie etwas können, dann gehen ,sie ins Aus
land. 

müßten heute schließen oder ihren Maschinen
park beträChtlich reduzieren - das gilt auch 
im Gewerbe, im Handel und im Fremden
verkehr -, wenn nicht so viele Osterreicher 
drüben arbeiten würden. 

Selbstverständlich muß man im Zeitalter 
der Integration volles Verständnis dafür 
haben, daß man dortarheitet, wo man besser 
bezahlt wird, daß man aber auch dort ein
kauft, wo man die Ware billiger bekommt. 
In WiI1klichkeit 'zählt bei Vergleichen unserer 
Löhne zwischen Inlandsar;beit und Arlbeit im 
Ausland leider Gottes immer nur der Netto
lohn. Es darf heute die Feststellung getroffen 
werden, daß unsere Unternehmer im Westen 
Osterreichs den Inlandsbeschäftigten brutto 
mehr bezahlen als die Auslandsarbeitgeber 
den Grenzgängern oder den drüben Arbeiten
den, obwohl bei uns nettomäßig natürlich sehr 
oft ein recht beachtlicher UntersChied nach 
unten festzustellen ist. 

Wir haiben Riesenglück gehabt, daß vor 
einigen Monaten in der Schweiz die Lex 
SchwaIlzenbach durch eine Volksabstimmung 
zu Fall 'gebracht wurde. Wenn die Gesetzes
initiative Erfol'g 'gehabt hätte, wäre ein 
enormer zusätzlicher Sog in Richtung Grenz
gänger aus VoradbeI'g,aus dem Westen 
Osterreichs di·e Folge gewesen. 

Nun besteht die GefaIhr, daß eine neue 
Variation der Lex Schwarzenbach in der 
Schweiz zum Tragen kommt. Die Schweizer 
bemühen sich jetzt, jene Betriebe zusätzlich 
zu bela'Sten, die Gastarbeiter 'beschäfUgen. Das 
würde natürHch zur Folge haben, daß man 
wieder billiger:e Grenzgänger nimmt statt mit 
zusätzlichen Lasten behaftete Gastarbeiter. 
Damit will man die GastaI1beiterquote in der 
Schweiz zurückdrängen, und jeder Betri'eb in 
der Scbweiz müßte natürlich dann alles tun, 
um eben aU'f eine andere Weise wieder zu 
Arbeitskräften zu kommen; sicherliCh wieder 
in Richtung über dpe österreichische Grenze. 

Haben wir übersehen, daß in Bayern nun 
Bestrebungen im Gange sind, auch das Bundes
land Bayern mögliChst stärker zu industri
alis'ieren, als das bisher der FaB war? Man 
spricht von 40.000 neuen Arbeitsplätzen auf 
dem industriellen Sektor. Woher werden denn 
diese Arbeitskrä:ftegenommen, WiO doch jetzt 
schon Zehntausende und A!berz;ehntausende 
zuwenig sind? Weitgehend wieder aus Oster
reich! 

Das Ausland baut und veI'größert immer 
Wir leisten immer mehr großzügige und mehr Betriebe für österreichische Ar.beits

kiostspielige Entwicklungshilfe für selhr reiche kräfte und auch Handelsbetriebe - wie die 
Staaten, wie die Schweiz und Deutschland. Schweiz - für österreichische Konsumenten. 
Ein Großteil der Betriebe in unserer Nachbar- An de'r Schweizer Grenze haben wir im Laufe 
schaft, in der Vorarlherger Nachbarschaft der letzten zehn Jahre sieben Shopping-
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DDr. PUschmann 
Centers, .sieben Gro&warenhäuser, entstehen 
gesehen, die weitgehend von österreichischen 
Konsumenten, vom österreichischen Schilling 
leiben. Man muß besorgt sem, ob unsere Ge
biete im Westen bei der Entwicklung, wenn 
sie anlhält, noch eine Zukunft haben werden. 

Wir haben in Ost'erreich beachtliche Sozial
vorteile gegenüber den AI1bettnehmern im 
Ausland. Bei uns wird studiert, richtigerweise 
gut und kostspi-elig ausgebildet. Bei uns wohnt 
man bilHger. Man nimmt selbstverständlich 
unsere großarti,ge Infrastruk.tur zur Kenntnis. 
Im Ausland wird immer mehr gearbeitet UIIld 
im Ausland wird immer mehr eingekauft. Ob 
diese Rechnung auf die Dauer rein fi'skalisch 
gesehen und bezüglich KonkurrenlZ'fähigkeit 
der Betriebe aufgehen wird, das darf sicherlich 
sehr bezweifelt werden. 

-Wir sind dabei, immer noch mehr unsere 
nach vorne gepreschten Sozialfronten über die 
europäische Hauptkampflinie hinaus vorzuver
legen. Müßten wir niebt langsam Bange haben, 
daß der N achschubWieg zu lang wiTd, daß di-e 
Munitionsfa/briken im Inland, die Steuergelder 
erarbeiten sollen, zu gering werden? Letztlich 
müßten wir uns doc:h alle eingestehen, daß all 
diese großartigen Sozialleistungen, diese 
Sozial offensiven, di'ese Sozialeinbrüche über 
das europäische Niveau hinaus letztlic:h alle 
Osterreicher gemein'sam bezahlen müssen, und 
zwar alle arbeitenden Menschen in Osterreic:h. 

Versuchen Sie einmal, wenn Si'e in Vorarl
beI1g oder an der deutschen Grenze Urlaub 
machen, in Richtung Schweiz, in RichtUJIlg 
Deutschland mit Arbeitnehmern oder mit 
Unternehmern Gespräche zu :fü.hrenl Sie 
werden immer wieder feststellen, daß man sich 
im Ausland wunder.t, wie wir das in Osterreich 
auf die Dauer schaffen, daß wir großzügige 
Pensionsmöglicbk,eiten haben, höhe'Ie Pen
sionen und bessere Pensionen, daß wir mehr 
zu feiern in d'er Lage sind, mehr Feiertage 
haben und daß wir bezüglich Einkauf im 
Ausla1nd -großzügiger sind als Deutschland und 
die Schweilz. Daß wir das aUes auf die Dauer 
schaffen, darüber wundern sic:h die dr,außen 
schon sehr und haben, wenn sie mit uns ehr
lich sind, irgendwie Angst, daß das bei uns 
einmal 'zu ,einem Bankrott führen müßte. 

1. Mai, Fronleichnamstag oder 26. Oktober, 
unser Nationalfeiertag, werden - das zu 
sagen muß ich als Voradberger den Mut 
haben - weitJg'ehend von allen möglichen 
Bevö1kerungsschichten da/ZU benützt, kolon
nenweise ins Ausland zu fahren, um dort ein
zukaufen. Der 26. Oktober i'st in Vorarlberg 
irgendwie ein Ausverkaufstag für Osterreich 
geworden. Die Auffassungen gewisser Fach-

leute oder solcher Männer, die darvon etwas 
verstehen, bezüglich Sc:hätzung der AusfäUe 
für den Staat ge'hen von "enorm" bis "gigan
tisch". Die einen meinen sogar, man hätte die 
Milliardengrenq)8 bei W·arenkäufen im Aus~ 
land 'Schon überschritten, die anderen meinen, 
dies stünde bald 'bevor. Wir propagieren mit 
viel A:ufwand "Kauft österreichische Waren!", 
müssen aber feststellen, daß mit dieser Werbe
trommel gerade an diesen Tagen pr.aikti.sch 
übeIlhaupt nichts auszurichten ist. 

Warum, fragen Sie sich mit Recht, kann der 
ausländische Handel, kann der Schweizer 
Kaufmann bill~ger verkaufen als der Oster
reicher, obwohl in der Schweiz drüben merk
lic:h höhere ,Löhne in manch·en Bereichen 
bezaihlt werden ':können? Die Schweiz ist ein 
Niedrigsbzolland, ein Niednig.ststeuerland, ein 
Niedri;gstkreditkostenland, ein Niedrigst
sOZliallastenland und hat ,k!einerlei Unt,er
br·echungen der wirtschaftlichen Entwicklung 
durch Kriege in Kauf nehmen müssen. Und 
da~bei können Sie jedel1zeit feststellen, daß die 
Spannen der schweizerisc:hen Kaufmannschaft 
größer sind, oft merklich größer als die der 
Kaufmannschaft in Osterreich. (Bundesrat 
S chi pan i: Dort verdient der Großhandel 
wenigerl) Es gibt in Osterreich Großhandels
organi'sationen, die zur Gänze in Ihren Hän
den sind, die hätten auch die Möglichkeit -
wie GOC und anderes mehr -, in diesen 
Dingen Abhilfe ~u schaffen. A,jber die können 
eben auch nur mit Wasser kochen und sind 
nicht in der Lage, dieser ausländischen Kon
kurrenz standzuhalten. 

Nun haben wir a:lso die Feststelilung zu 
treffen, daß die Freigrenze für Einfuhr.en nach 
Osterreich vlOn 650 Sauf 1000 S er:höht wird. 
Sicherlic:h werden sich sehr, sehr viele darüber 
freuen. Begründet wird dieser Ibeachtliche 
Sprung von 650 Sauf 1000 S mit d.er not
wendigen Valorisierung, weil eben seit Ende 
1966 - seitdem sind diese 650 S in Kraft -
der Schilling so 'stark an Kal11lkrait eingebüßt 
habe. Es ist dann nur veI'WUnderlich, daß seit 
diesem Zeitpunkt weder Deutschlan'<i noch die 
Schweiz so verfahren .sind, wo ja ,auch ein 
beachtlicher Kaufkraftschwund entstanden isti 
unsere derzeitige Re,gierungsparte'i sagt ja 
sogar, daß der Kaufkraftschwund, die 
Inflationsquote oder wie Sie es nennen wollen, 
die Preissteigerung im Ausland fast überall 
größer sei a'ls bei uns. 

Wir haben heute beim Bewertungsgesetz 
einige Male von SteuerausfäHenfür die 
Gemeinden gehört, die enorm seien. Darf man 
nicht auch die Feststellung treffen, daß unsere 
großzügige Haltung bezüglich Einfuhren den 
Gemeinden und dem Bund Ibeachtliche Minder-
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DDr. PUschmann 
einnahmen briIlJgen wtird? Wäre es nicht sozial gesagt: Alle Osterreicher müßten es sein, nicht 
gerechter, wenn man alle o.sterreicher durch nur die VorarJ.bergerl) 
Zollsenkungen in den Genuß von verbilligten 
Waren kommen ließe und nicht nur die Glück
lichen, die eben im Bereich von Westgrenzen 
wohnen dül1fen? 

Ich darf meine Ausführungen schließen. Ich 
versuchte nur, mein mahnendes Gewissen zum 
Ausdruck zu bring·en. Ich bin in diesem Falle 
nicht Sprecher meiner Fraktion, sondern habe 
geglaulbt richtig zu handeln, wenn ich als 
Voradberger, der ich mit der Wirtschaft ziem
lich einiges zu tun habe, diese Ding'e gan'Z 
offen, unpolemisch beim wa.hren Namen 'ge
nannt -habe. Danke schön. (Beifall bei der 
OVP.) 

Vorsitzender: Im begrüße den im Haus 
ersmienenen Herrn Bundesminister für Unter
richt und Kunst Gratz. (Beifall.) 

Zum Wort ist gemeldet Herr Bundesrat 
Sch:warzmann. Ich erteile es ihm. (Bundesrat 
DDr. Pi t s c h man n: Rote Männer 
schwarze Männer! - Bundesrat Dr. S k 0 t
ton: Vorarlberger Gefecht!) 

Bundesrat Schwarzmann (SPO): Herr Vor
sitzender! Herr Ministerl Werte Kolleginnen 
und Kolle1gen! Herr Bundesrat Pitschmann hat 
zum Ausdruck ge~bracht, daß er seine per
sönliche Meinung zu dieser Gesetzesnovelle 
hier vortra.gen wollte, Ich bin der M,einung, 
daß es 'Vliel eher der Standpun'kt der Vorarl
berger Handelskammer i'st, für die er eben 
hier auftritt, genauso wie ,er den Standpunkt 
in bezug auf die Grenzgänger auch immer 
in diesem Interesse vertritt, also weni'ger seine 
persönliche Meinung. 

Dabei möchte ich feststeUen, daß ein großer 
Prozentsatz derjenigen, die durch die Han
dels'kammer vertreten wiemen wollen, die 
Zol1be,günsti'91lngen, so wie es ehen hier vor
gesehen ist, ausnützen, mehr als andere 
Gruppen der Bevölkerung in VoraIilbeJ.1g. Sie 
kümmern sich nicht im geringsten darum, 
ob der Staat hier größere Einnahmenverluste 
hat oder nicht, .sondern sie sind eben besser 
beweghich, haben das Auto zur Verfügung 
und im besonderen an Feiertagen auch Zeit 
dazu, in der Schweiz dder in Deutschland 
einzukaufen. (Bundesrat DDr. P i t s c h
man n: Gott sei Dank haben unsere Arbeit
nehmer heutzutage auch Autos!) Sie müßten 
hier etwas so:lidarisch sein 'gegenüber der 
Stellungnahme der Haud'elskammer, und in 
erster Linie müßte sich dieser Bevölkerungs
kreis dazu bekennen und dürfte das nimt 
machen. (Bundesrat DDr. Pi t sc h man n: 
Gleiches Recht für alle!) Ja, das ist richtig. 
(Bundesrat DDr. P i t s c h man n: Ich habe 

Ich bin also der Meinung, daß der Herr 
Kollege Pitschmann die Sache dramatisiert 
hat. D.a es ja fast int,ernatiJona'l üiblich ist, 
daß in einem gewissen Bereich Zol:lbegünsti
gungen gemacht werden, soll es auch hier 
nicht geändert werden, und ich begrüße es, 
daß trotz der Stellungnahme eines weiteren 
Vertreters der Handelskaanmer von Vorarl
bel1g im Nationalrat oder ,im Zollaussdl.Uß des 
Nationalrates, des Herrn Albg,eordneten Blenk, 
im Nationalrat dieses Gesetz einstimmig ange
nommen wurde. 

Dramatisiert wurde des hallb , weil ja die 
El1höhung von 650 Sauf 1000 5, wie sie der 
Kollege Pitschmann auch genannt hat, im all
·g,emeinen dem Einkaufswert aUlf Grund der 
Pr·eiserhöhungen in den letzten sechs Jahren 
seit der letzten Festsetzung entspricht. 
(Bundesrat DDr. Pi t s c h man n: Fünf Jahre!) 
Ja, ungefähr. Also es können diejenigen, die 
diese Einkäufe besorgen, auch nicht mehr ab 
vor etwa sechs Jahren einkaufen. 

Dabei ist es so, daß ja auch in erster Linie 
die Kaufmannschaft in Deutsdlland und in 
der Schweiz diese Einkäufe insofern begün
stigt, als die im kleinen Grenzbereich Woh
nenden die Gelegenheit haben, im kleinen 
Grenzbereich in Deutschland oder in der 
Schweiz in der Höhe dieses Betrages von 
650 S beziehungsweise '1000 S einzukaufen, 
und zwar deshalb, weil viele Betriebe - sagen 
wir in St. Gallen oder in der Innerschweiz 
oder auch abseits der Grenze von Deutsch
land - in Grenznähe Teilbetriebe errichten, 
wie eben bekanntgegeben wurde, die dann 
in der Lage sind, die Redlnungen auf Grund 
des Sitzes des Hauptbetriebes auszustellen, 
wodurch also diese Zollbegünstigung noch ge
fördert wird. 

Wenn die 24stündige Frist, wie es, glaube 
ich, vom Herrn Nationalrat Blenk von der 
Handelskammer geäußert wurde - der Herr 
Kollege Pitschmann hat es nicht erwähnt -, 
eingeführt werden sollte, dann bin im fest 
davon überzeugt, daß es dieselbe Gesdläfts
welt in bei den Staaten zustande bringen 
würde, daß die Käufe ohne diesen 24stündigen 
Aufenthalt im Ausland getätigt werden könn
ten, die Zollbeamten also hintergangen wür
den. Eine Kontrolle dieser Aufenthaltsdauer 
durchführen zu wollen, würde nur bedeuten, 
daß eine beträchtliche Erhöhung der Beamten
stände an den Zollgrenzstellen notwendig 
wäre, was einen Aufwand darstellen würde, 
der durch die Zolleingänge absolut nicht ge
rechtfertigt wäre. 
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Schwarzmann 
Verhandlung genommen und einstimmig be
schlossen, dem Hohen Hause zu empfehlen. 
keinen Einspruch zu erheben. Gleichzeitig 
wurde einstimmig die Annahme einer Ent
schließung empfohlen, in der die Bundesregie
rung aufgefordert wird zu prüfen, inwieweit 
das Schülerbeihilfengesetz auf die im Bereich 
des Krankenpflegegesetzes geregelten Ausbil
dungsarten ausgedehnt werden kann. 

Es ist daher zu begrüßen, daß die Erhöhung 
- darum geht es ja nur - von 650 Sauf 
1000 S. die ja schon durch die Preiserhöhungen 
größtenteils aufgewogen sind, durchgeführt 
wird, daß im Nationalrat wie auch im Finanz
ausschuß des Bundesrates dieser Novellierung 
zugestimmt wurde und daß daher auch im 
Bundesrat, wie ich meine, da der Bundesrat 
Pitscbmann ja nur seine persönliche Meinung 
zum Ausdruck gebradlt hat, dieser Novellie
rung die Zustimmung erteilt werden wird. 
(Beifall bei der SPO.) 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt somit 
der Ausschuß für Verfassungs- und Rechts
angelegenheiten durch mich den An t rag, 

Vorsitzender: Zum Wort hat sich niemand der Bundesrat wolle beschließen: 
mehr gemeldet. Der Debatte ist geschlossen. 1. Gegen den Gesetzesbeschluß des National-

Wird vom Herrn Berichterstatter ein Schluß- rates vom 8. Juni 1971 betreffend ein Bundes
wort gewünscht'? - Dies ist nicht der Fall. gesetz über die Gewährung von Schulbeihilfen 

und Heimbeihilfen (Schülerbeihilfengesetz) 
Ich schreite daher gleich zur Abstimmung. wird kein Einspruch erhoben. 

Bei der A b s tim m u n g beschließt der 2. Die dem Ausschußbericht beigefügte Ent-
Bundesrat, gegen den Gesetzesbeschluß des schließung wird angenommen. 
Nationalrates k ein e n Ein s p r u c h zu 
erheben. Die Entschließung lautet: 

'1. Punkt: Gesetzesbesdlluß des Nationalrates 
vom 8. Juni 19'11 betreffend ein Bundesgesetz 
über die Gewährung von Schulbeihilfen und 

Heimbeihilfen (Stbülerbeihilfengesetz) 
(540 der Beilagen) 

Die Bundesregierung wird aufgefordert, 
die Frage zu prüfen, wie die im Rahmen 
des Krankenpflegegesetzes geregelten Aus
bildungsarten in den Geltungsbereich des 
Schülerbeihilfengesetzes einbezogen werden 
können. 

Vorsitzender: Wir gelangen zum 7. Punkt Vorsitzender-Stellvertreter Dr. Skotton: Ich 
der Tagesordnung: Schülerbeihilfengesetz. danke der Frau Berichterstatter für ihren 

Bericht. 
Berichterstatter ist Frau Bundesrat Dr. Anna 

Demuth. ICh bitte um ihren BeriCht. 

Berichterstatterin Dr. Anna Demuth: Der 
vorliegende Gesetzesbeschluß des National
rates sieht entsprechend der finanziellen Lei
stungsfähigkeit der Eltern, der sonstigen 
Unterhaltsverpflichteten oder des Schülers 
Schulbeihilfen und Heimbeihilfen in unter
schiedlidler Höhe vor. Dadurch sollen die 
sozialen und regionalen Schranken, die einem 
Teil der Jugend den Zugang zur höheren 
Schulbildung verwehren, soweit wie möglich 
abgebaut werden. (Vorsitzender-Stellvertreter 
Dr. S kot ton übernimmt die Verhandlungs
leitung.) 

Zur Einbeziehung der Schüler an land- und 
forstwirtschaftlichen Fachschulen· ist eine Ver
fassungsbestimmung erforderlich. weil gemäß 
§ 42 des Verfassungs-Ubergangsgesetzes 1920 
Angelegenheiten des Schulwesens, soweit sie 
sich auf land- und forstwirtschaftliche Schulen 
beziehen, nur durch übereinstimmende Ge
setze des betreffenden Landes und des Bundes, 
paktierte Gesetze genannt, geregelt werden 
können. 

Der Ausschuß für Verfassungs- und Rechts
angelegenheiten hat die gegenständliche Vor
lage in seiner Sitzung vom 22. Juni 1971 in 

Zur Verhandlung steht niCht nur das 
Bundesgesetz über die Gewährung von Schul
beihilfen und Heimbeihilfen, sondern auch die 
Entschließung, die vom Ausschuß beantragt 
wurde. 

Zum Wort gemeldet hat sich Frau Bundesrat 
Hermine Kubanek. Ich erteile ihr das Wort. 

Bundesrat Hermine Kubanek (SPO): Herr 
Vorsitzender! Herr Minister! Meine Damen 
und Herren! Wenn wir heute dem Gesetz 
über Schulbeihilfen und Heimbeihilfen hier 
im Bundesrat gemeinsam unsere Zustimmung 
geben werden, möchte ich einleitend sagen, 
daß die Entscheidung, ob ein begabtes Kind 
eine allgemeinbildende höhere Schule oder 
eine höhere berufsbildende Schule besuchen 
soll, nicht nur für dessen Zukunft entscheidend 
ist, sondern auch für die Zukunft unserer 
Heimat. Die SiCherung des Wohlstandes für 
alle hängt wesentlich von der Mobilisierung 
aller Talente ab, die in den begabten Kindern 
unseres Landes schlummern. 

Mit der EntsCheidung über die Berufslauf
bahn stellen wir meist endgültig die Weichen 
für das Lebensschicksal unserer Kinder. Daß 
wir, die Eltern und damit auch der Staat 
dabei heute entschieden mehr Verantwortung 
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auf llns nehmen müssen, madlt die Entschei- treffen die Entscheidung über die Schule und 
dung für uns nicht leichter. Nur die best- über die Berufswahl ihrer Kinder zu einem 
mögliche Ausbildung wird unseren Mädchen Zeitpunkt, da sie noch nicht einmal wissen, 
und Buben einen entsprechenden Arbeitsplatz ob ihr Kind überhaupt für diese oder jene 
in der künftigen Wirtschaft sichern. Schule geeignet sein wird. Leistungen des 

Kindes in der Schule können dieses so früh-
Es ist unsere Pflicht, jedem Kind ent- zeitig getroffene Urteil oft kaum beeinflussen. 

sprechend seiner Begabung die bestmögliche Der Besuch dieser und nidlt jener Schultype 
Ausbildung zu ermöglichen. Ich glaube sagen hängt daher in den meisten Fällen nicht allein 
zu können, daß darüber angesichts der sich mit dem Intelligenzquotienten des Schülers, 
abzeichnenden EntWicklung weitgehende sondern mit dem sozialen Status seiner Eltern 
Ubereinstimmung über alle politischen Rich- zusammen. 
tungen hinweg besteht. 

Es ist nicht allein das soziale Milieu, in 
Die Fachleute sagen uns, daß viele Jugend- dem die Familien leben, bei der Schulwahl 

liehe, die heute einen der üblichen Berufe ihrer Kinder entscheidend, auch die Schul
ergreifen, in weniger als 20 Jahren arbeitslos bildung der Eltern selbst spielt vielfach heute 
sein werden. Der Techniker, der Program- noch eine Rolle. Eltern mit Volks- und Haupt
mierer, der Chemiker, Biologen, der Bio- schulbildung schicken auch ihre Kinder mei
chemiker oder auch der Arzt, Kranken- stens wieder in dieselben Schulen, die sie 
schwestern und die Sozialarbeiter in gehobe- selbst besucht haben. 
nen Positionen, um nur ganz wenige der 
Berufsbeispiele zu nennen, werden in Zukunft Als Hauptursache für diesen Umstand ist 
die größten Chancen haben. wohl die Scheu und auch die Angst vieler 

Eltern und ebenso der Kinder vor dem Ver-
In den Jahren 1965 bis 1969 brauchte man sagen anzusehen, weil sie einfach Angst 

12.453 technische Maturanten, 1970 bis 1974" haben vor dem Gerede der Leute, die das 
so stellten Untersuchungen fest, braucht man "Hochhinauswollen" aus dem angestammten 
15.714 Maturanten, und 1975 bis 1979 wird Lebensbereich mit Befremden verfolgen. So 
man etwa 20.725 Maturanten brauchen; daraus besuchen - und auch da darf ich einige 
ersehen wir schon die enorme Steigerung. Zahlen nennen - nur 7 Prozent der Kinder 

von Arbeitern und Hilfsarbeitern eine Mittel
Der Bedarf an Maturanten aller Schultypen schule, und ebenso viele gehen auf die Hoch-

zusammengenommen war in denselben Zeit- schule. Der Anteil der Kinder von kleinen 
abständen, also 1965 bis 1969, 18.519 Absol-

Angestellten an den Mittelschulen beträgt 
venten, heute, 1970 bis 1974 wiederum, ist er 12 Prozent und an den Hochschulen 11 Prozent. 
22.380, aber schon 1975 bis 1979 wird sich V d M"tt I ch'cht V lk h on er 1 e s 1 unseres 0 es ge en 
das noch um Wesentliches erhöhen, man wird aber sChon 39 Prozent in eine Mittelschule 
dann 29.648 Absolventen höherer Schulen und 41 Prozent studieren an Hochschulen, 
brauchen. 

während von der sogenannten Oberschicht 
In absehbarer Zeit, meine Damen und 42 Prozent eine Mittelschule besuchen und 

Herren, werden die Maschinen und Roboter 41 Prozent eine Hochschule absolvieren oder 
den Menschen körperlich schwere Arbeiten zumindest an die Hochschule gehen. Kinder 
abnehmen. Diese können sich natürlich dann von Maturanten und Akademikern findet man 
qualifizierteren Berufen zuwenden. Sie wer- hingegen ausschließlich an Mittelschulen und 
den aber dafür mehr lernen und mehr leisten höheren Schulen. Das beweist das vorange
müssen, sie werden anpassungsfähiger und gangene Zahlenmaterial. Für sie ist der Besuch 
beweglicher sein müssen. Darum wird der höherer Schulen auch bei weniger vorhande
Mensch von morgen eine andere, eine noch ner Begabung auf alle Fälle vorausgeplant. 
bessere Schulbildung brauchen als heute. Aber dennoch, meine Damen und Herren, 

In puncto Schule und Bildung trifft man war es in erster Linie vor allem wieder das 
aber in Osterreich noch vielfach auf harte finanzielle Unvermögen des Elternhauses, 
und festgefahrene Standpunkte. Das Institut welches bewirkte, daß viele begabte Kinder 
für höhere Studien und wissenschaftliche überhaupt nicht die Chance bekamen, in eine 
Forschung in Wien untersuchte dieses Pro- höhere Schule zu gehen. Die stete Besorgnis, 
blem, und es stellte sich dabei heraus, daß die finanziellen Kosten des Besuches einer 
für 48 Prozent der Eltern schon kurz nam höheren Schule und des anschließenden 
der Geburt ihres Kindes feststeht, ob es eine Studiums durch etliche Jahre hindurch. selbst 
Mittelschule besuchen oder in eine Haupt- bei größten Einschränkungen und vielen 
schule gehen soll; nur 30 Prozent der Eltern Opfern nicht erschwingen zu können, hat viele 
entschieden darüber erst während der Volks- Eltern abgehalten, ihre Kinder, und waren sie 
schulzeit. Das heißt, viele Eltern in Osterreich auch nom so begabt, weiterlernen zu lassen. 

723 
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Mit dem nunmehr vorliegenden Gesetz über 

Gewährung von Schul- und Heimbeihilfen 
sind wir wiederum einen Schritt weitergekom
men in dem Bestreben, gleiche Startmöglich
keiten für alle Kinder, für die gesamte Jugend 
Osterreichs zu schaffen. Durch dieses Gesetz 
werden die sozialen und regionalen Schranken 
zu höherer Bildung weiter vermindert. Die 
sozialistische Regierung erfüllt damit zusam
men mit den Schülerfreifahrten, die ich auch 
noch einmal erwähnen darf, einen wichtigen 
Programmpunkt ihrer Regierungserklärung in 
bezug auf das Bildungskonzept. (Beifall bei 
der SPO.) 

Es ist nicht ganz so, wie Frau Abgeordnete 
Dr. Bayer in ihrer Stellungnahme im Hohen 
Hause es darzustellen versuchte. Sie sagte 
nämlich, daß dieses Gesetz kein Erfolg der 
sozialistischen Regierung wäre, und dazu 
möchte ich ganz eindeutig feststellen, daß 
bereits am 1. März 1967 ein sozialistischer 
Initiativantrag betreffend ein solches Bei
hilfengesetz im Nationalrat eingebracht 
wurde, aber bei der damaligen Regierungs
partei keine Zustimmung gefunden hatte. 
Erst als wir am 25. März dieses Jahres hier 
in diesem Hohen Hause für die Familien die 
Vergütung der Schulwegkosten beschlossen 
haben, erinnerten auch Sie sich daran, diese 
Beihilfen zu fördern. 

Herr Bundesrat Ing. Gassner und Herr 
Bundesrat Pabst hatten damals in ihren 
Stellungnahmen immer wieder auf dieses 
Problem hingewiesen, und ich bin sicherlich 
mit Ihnen einer Meinung, daß die Belastungen, 
die die Familien zu tragen haben, wenn sie 
ihre Kinder, um ihnen einen· höheren Schul
besuch zu ermöglichen, in ein Internat geben 
müssen, sehr hoch sind. (Bundesrat lng. 
Gas s ne r: Deshalb stimmen wir ja zu!) 
Aber Ihre Einsicht und Ihr Mitgefühl für diese 
Familien, Herr Bundesrat, kam nur ein 
bisserl spät, weil das Unterrichtsressort lange 
genug in Ihren Händen lag, und es wäre 
daher bei Ihnen gelegen, hier Abhilfe zu 
schaffen. 

Wir Sozialdemokraten waren uns dessen 
schon immer bewußt, daß es das Ziel einer 
SchulpOlitik sein muß, alle Schulen allen Be
gabten zugänglich zu machen, und daß den 
Eltern dadurch keine unzumutbaren Lasten 
auferlegt werden dürfen. 

Wir sind uns bewußt, daß mit der Ge
währung von Heimbeihilfen die Inanspruch
nahme von Heimplätzen ansteigen wird, und 
es werden uns daraus sicherlich wiederum 
neue Sorgen erwachsen. Um das Fehlen der 
Internatsplätze aufzuholen, werden wir auch 
unbedingt die Mittel zur Errichtung von neuen 

Internaten aufbringen und bereitstellen müs
sen. Aber wo wurde in den letzten 
Jahrzehnten in dieser Hinsicht Vorsorge ge
troffen, um dem Notstand auf diesem Gebiet 
einigermaßen abzuhelfen? Doch in erster Linie 
in der Bundeshauptstadt, in den Landeshaupt
städten und in den hiefür in Frage kommen
den Bezirksstädten, die in ihrer überwiegen
den Mehrheit sozialistisch verwaltet sind. Sie 
alle haben erhebliche Mittel für den Schüler
heimbau zur Verfügung gestellt. 

Ich darf mir erlauben, meine Damen und 
Herren, in diesem Zusammenhang meine 
Heimatstadt Steyr als Beispiel anzuführen. 
Wir haben seit 1945 drei Heime gebaut, je 
eines für Burschen und Mädchen und ein 
Heim für Lehrlinge. Diese Mittel, die wir 
hier zur Verfügung gestellt haben, kommen 
nicht den Kindern unserer Stadt, den Kindern 
unserer Bürger zugute, diese Einrichtungen 
wurden in echter Solidarität mit den Kindern 
aus den ländlichen Einzugsgebieten für diese 
geschaffen, um ihnen den höheren Schulbesuch 
in unserer Stadt zu sichern. 

Und so wie unsere Stadt haben sich auch 
andere Städte fördernd betätigt. Es ist beson
ders erfreulich - und das möchte ich bei 
Behandlung dieses Gesetzes nicht unerwähnt 
lassen -, daß wir auch jenen Kreis von 
Schülern oder lernwilligen aufwärtsstrebenden 
jungen Menschen miteinbeziehen können, die 
eine weiterbildende höhere Schule für Berufs
tätige besuchen. In diesem Falle kommen die 
Beihilfen jenen jungen Arbeitern und Ange
stellten zugute, die aus sozialen oder örtlichen 
Gründen vom Besuch einer zur Matura füh
renden Lehranstalt ausgeschlossen waren und 
nun im Abendstudium ihr Wissen erweitern 
wollen, um damit auch ihre Berufschancen zu 
verbessern. Gerade in diesen Fällen können 
besondere Härten ausgeglichen werden, be
sonders dann, wenn die Betreffenden bereits 
für eine Familie zu sorgen haben. Viele junge 
Frauen sind aus diesem Grunde berufstätig, 
um es ihren Gatten zu ermöglichen, sich 
weiterzubilden. Sind aber schon Kinder zu 
betreuen, dann ist das meist nicht mehr in 
dieser Form möglich, und die ganze Familie 
muß für die Weiterbildung des Vaters manCh
mal sehr große Entbehrungen auf sich nehmen. 

Ich möchte, meine Damen und Herren, zum 
Schlusse kommen und zusammenfassend 
sagen, daß mit diesem Gesetz vielen begabten 
jungen Menschen unseres Landes wiederum 
der Weg zu einer höheren Schulbildung er
leichtert wird. Es werden dem Staat dadurch 
nicht unwesentliche Kosten erwachsen. Nach 
vorsichtigen Schätzungen wird der jährliChe 
Aufwand etwa 210 Millionen Schilling be
tragen. Aber diese Investition wird sich be-
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zahlt machen, wenn dadurch der begabten 
Jugend gerade aus dem ländlichen 'Raum der 
Weg zur höheren Bildung geöffnet wird. Und 
sie wird sich deshalb bezahlt machen, weil 
wir es uns in Osterreich ganz einfach nicht 
leisten können, auch nur auf eine Begabung 
zu verzichten. (Beifall bei der SPO.) 

Vorsitzender-Stellvertreter Dr. Skotton: Zu 
Wort gemeldet ist Frau Bundesrat Edda Egger. 
Ich erteile es ihr. 

Bundesrat Edda Egger (OVP): Hoher Bun
desrat! Herr Ministerl Meine sehr geehrten 
Damen und Herren! Gegen ein Gesetz, das 
wie das vorliegende Schul- und Heimbeihilfen
gesetz die Bildungschancen vieler Schüler, vie
ler Jugendlicher in unserem Lande erhöht, 
wird die OVP selbstverständlich keinen Ein
spruch erheben. Im Gegenteil, wir sind stolz 
darauf, daß die OVP-Regierung in den Jahren 
1966 bis 1910 durch die Entwiddung der Wirt
schaft und die von ihr getroffenen Maßnah
men die Voraussetzungen geschaffen hat, daß 
nun die Möglichkeiten gegeben sind, dieses 
Gesetz durchzuführen. Das können wir wirk
lich sagen. 

Mit diesem Gesetz wird ein weiterer Schritt 
in der Richtung getan, daß Bildung Vorrang 
erhält und daß die Bildungschancen der Jugend 
durch die Verringerung verschiedener Schran
ken verbessert werden. Ohne Zweifel vermin
dern die Heimbeihilfen die regionalen und die 
SchulbeihiIfen die psydlologischen und die 
finanziellen Schranken. Ich erwähne hier mit 
Absicht die psychologisdlen Schranken, denn 
wenn es heute immer noch Bevölkerungs
gruppen gibt, so wie es meine Vorrednerin 
im einzelnen erwähnt hat, die anteilsmäßig 
einer zu geringen Zahl ihrer Kinder eine über 
die Pflichtschule hinausgehende Bildung und 
Ausbildung ermöglichen, so liegt das durch
aus nidlt immer nur am Einkommen der Fami
lie, sondern oft auch an ihrer Einstellung, vor 
allem auch an der Einstellung der Jugend
lichen selbst. Der Schulentlassene soll oder 
will eben sogleich Geld ins Haus bringen. 

Künftig bringt auch der Schulbesuch Geld in 
die Familie. Sicher ist das nicht annähernd 
soviel, wie der Schüler kostet, und deswegen 
spreche ich auch nicht von einem Abbau der 
Schranken, sondern nur von einer Verringe
rung dieser finanziellen Schranken. Hoffent
lich werden durch die Beihilfen aber auch diese 
einstellungsmäßigen Schranken verringert. 

Das im Nationalrat beschlossene Gesetz 
weist leider noch verschiedene Mängel auf. 
Ich möchte nicht auf die von den OVP-Abge
ordneten im Nationalrat bereits ausführlich 
besprochenen Mängel nochmals eingehen, wie 

zum Beispiel die, daß die Heimbeihilfen so 
weit unter dem tatsächlichen Aufwand liegen. 
Ich möchte hier einzig die Feststellung machen, 
daß gerade jene, für die die hödlsten Schran
ken zur Erlangung von Bildung bestehen, näm
lich die Bewohner ländlicher Gebiete, immer 
noch die unzulänglichste Hilfe erhalten. Das 
trifft heute durchaus nicht nur die bäuerliche 
Bevölkerung, sondern auch Arbeiter und Ange
stellte, denn in ländlichen Gebieten wohnt 
heute zunehmend eine gemischte Bevölkerung. 

Recht problematisch ist der geforderte 
Notendurchschnitt. von 2,8. Es ist an sich rich
tig, eine Förderung an eine bestimmte Min
destleistung des Geförderten zu binden. Aber 
diese Anforderung wird sich zumindest im 
ersten Schuljahr der weiterführenden Schulen 
bei jenen Schülern negativ auswirken, die 
vorher nur in niederorganisierten Schulen ler
nen konnten und die sich in diesem ersten 
Jahr erfahrungsgemäß schwer tun. Das sind 
wieder die Bewohner dünnbesiedelter länd
licher Gebiete. (Zwischenruf des Bundesrates 
Hermine Ku ban e k.) Ich glaube, wir werden 
eine Sonderregelung brauchen: das wollte ich 
mit diesen meinen Worten sagen. Ich habe 
gesagt, daß wir die Bindung der Förderung 
an eine Leistung wünschen, daß wir aber in 
diesem Fall unter Umständen' eine Sonder
regelung brauchen werden. 

Auch mancher Lehrer. wird vielleicht in 
Gewissenskonflikte kommen, ob er die 
gerechte Note geben oder dem Schüler bezie
hungsweise seinen sozial schlechtgestellten 
Eltern nicht durch eine geschenkte Note die 
Chancen zum Bezug der Schulbeihilfen erhal
ten soll. Ich kenne diese echten Probleme der 
Lehrer, die man durchaus nicht bagatellisieren 
darf. Hier wie in anderen Richtungen werden 
wir eben die Auswirkungen des Gesetzes 
genau zu beobachten haben, um vielleicht in 
einigen Jahren zu besseren Regelungen zu 
kommen. 

Bedauerlich ist das Fehlen eines Valorisie
rungsfaktors im Gesetz, wie er etwa für Pen
sionen gilt, weil nun bei der stärker gewor
denen Geldentwertung entweder die Beihilfen 
sehr rasch zurückbleiben werden oder eine 
häufige N ovellierung des Gesetzes notwendig 
werden wird. . -" ' 

Ein weiterer großer Mangel des Gesetzes 
besteht darin, daß es nur für jene Schultypen 
gilt, die dem Ministerium für Unterricht und 
Kunst und dem Ministerium für Land- und 
Forstwirtschaft unterstellt sind. Der große 
Sektor der berufsbildenden Schulen, der dem 
Gesundheitswesen dient - das sind die Aus
bildungen für die Krankenpflegeberufe und die 
medizinisch-technischen Berufe, Diätassistentin 
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und so weiter -, ist hier nicht miteinbezogen. 
Das ist besonders bedauerlich, weil wir in 
den meisten dieser Berufe dringend Nam
wuchs braumen, ihn aber nicht erhalten, weil 
diese schweren Berufe, die so hohe mensch
liche Anforderungen stellen, weder eine so 
gute Bezahlung noch ein so hohes Sozialpre
stige haben, daß ein besonderer Anreiz dafür 
geboten ist. Wenn nun das Erlernen solcher 
Berufe - und im Gesetz werden ausdrücklich 
für das Erlernen dieser genannten Berufe Schu
len gefordert - weniger als andere Berufs
ausbildungen gefördert wird, so werden sie 
noch zusätzlich diskriminiert. 

Deshalb habe ich einen Entschließungsantrag 
angeregt, dem nun auch in der vorliegenden 
Form die sozialistische Fraktion beigetreten 
ist, die Bundesregierung möge überprüfen, wie 
diese dem Sozialministerium nachgeordneten 
Ausbildungen auch in das Schülerbeihilfen
gesetz einbezogen werden können. 

Es hat mich überrascht, daß die Sozialisti
sme Partei trotz ihres von so vielen Experten 
ausgearbeiteten Humanprogramms nicht an 
diesen großen sozialen Zweig des berufsbil
denden Schulwesens gedacht hat. 

Die Landwirtschaft - auch ihr Schulwesen 
ist wie das der angeführten Sozialberufe nicht 
dem Unterrichtsministerium, sondern dem 
fachlich zuständigen Ministerium unterstellt
hat die Notwendigkeit viel rascher erkannt, 
in einer Zeit der großen Neuordnung des 
Schulwesens, wie dies im letzten Jahrzehnt 
in österreich geschah und noch geschieht, nicht 
abseits zu bleiben, sondern den Anschluß zu 
suchen und die Ausbildungswege zu ebnen 
und lückenlos zu bahnen. So hat die Land
wirtschaft auch die Einbeziehung in das vor
liegende Gesetz erreicht, wobei den Besonder
heiten ihres Schulwesens durch einige zusätz
liche Bestimmungen Rechnung getragen wurde. 
Das wird wahrscheinlich auch bei den vom 
Sozialministerium geregelten Ausbildungs
arten geschehen müssen. 

Einzelne dieser Schul arten sind mit viel 
praktischem Einsatz verbunden, sodaß dort 
vom Schulerhalter bereits Heimunterbringung 
und oft auch ein Taschengeld gewährt werden. 
Andere dieser Berufsausbildungen haben kei
nerlei Förderungen, sondern gehen ganz zu 
Lasten der Schüler beziehungsweise ihrer 
Eltern. Die Erhalter solcher Schulen sind in 
der Regel die Bundesländer, die im Rahmen 
ihrer größeren Krankenanstalten diese Schu
len führen. Wir alle wisse~, daß die Spitals
frage eines der ganz großen Probleme unserer 
Zeit ist, weil die Spitalserhalter die Kosten 
einfach nicht mehr allein tragen und ebenso-

wenig die personellen Probleme befriedigend 
lösen können. Uber das Schülerbeihilfengesetz 
hätte die sozialistische Regierung zumindest 
ein wenig guten Willen zeigen können, diesen 
Schulerhaltern zu helfen. (Bundesrat Böe k: 
Vier Jahre hätten Sie Zeit gehabtf) Es wäre 
nur ein k.<leiner Tropfen auf einen sehr heißen 
Stein gewesen, aber oft hat auch das mora
lische Gewicht einer Tat einen deutlichen 
Wert. Beim Schülerbeihilfengesetz hat man 
einfach eine große Chance der Förderung 
höchst notwendiger Berufe versäumt. 

Auf die weiteren, schon im Nationalrat dis
kutierten Mängel will ich, wie gesagt, nicht 
mehr eingehen. Sehr bedauerlich ist aller
dings, daß einige konstruktive Verbesserungs
vorschläge der Volkspartei nicht mit herein
genommen wurden. 

Welche Auswirkungen wird das Gesetz über 
die offensichtliche Wirkung hinaus haben, daß 
die Familien mit Kindern eine finanzielle Er
leichterung erfahren? Frau Bundesrat Kuba
nek hat ja schon einige dieser Auswirkungen 
ausführlich beschrieben, darum möchte ich nur 
wieder auf ein oder zwei weitere Punkte ein
gehen. 

Der Sinn des Gesetzes liegt darin, daß mehr 
Kinder als bisher eine über die PilichtsChule 
hinausgehende Bildung oder Ausbildung erhal
ten werden. Das heißt aber, daß der Bund 
mehr Schulen bauen, mehr Schulen für 
diese künftigen SChüler bereitstellen muß. 
Denn das mittlere und höhere Schulwesen 
fällt großenteils in seinen Aufgabenbereich. 
Nach dem Schulgesetz 1962 haben die Eltern 
das Recht, also einen gesetzlichen Anspruch, 
einen Platz in jener Schultype oder Schule für 
ihr Kind zu erhalten, die sie wählen. Die all
gemeinbildenden höheren Schulen dürften nun 
im wesentlichen den Ansprüchen genügen. Ihre 
Zahl wurde im letzten Jahrzehnt ausgiebigst 
vermehrt, sodaß der Bedarf einigermaßen 
gestillt ist, wie auch die verhältnismäßig 
geringe Erhöhung der Zahl der heurigen Auf
nahmswerber zeigt, obwohl nun die Auf
nahmsprüfung entfiel. Auch der Bedarf an 
Absolventen dieser Schulen dürfte künftig 
gedeckt sein, ja man macht sich bereits Gedan
ken: Wohin mit diesen Maturanten, die noch 
keine spezifische Berufsausbildung erhalten 
haben? 

Nicht gedeckt, meine Damen und Herren, 
ist aber der Bedarf an berufsbildenden Sdm
len. Wir haben in österreich international 
gesehen ein ungünstiges Verhältnis zwischen 
der Zahl der allgemeinbildenden und der 
berufsbildenden Schulen. Es ist umgekehrt, 
wie es andere Staaten für notwendig halten. 
Man braucht nämlich stets mehr mittlere Fach-
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kräfte als Akademiker. Auch die Eltern möch
ten oftmals ihre Kinder in solChe berufsbil
dende mittlere und höhere Schulen geben, 
audJ. sChon jetzt ohne Schülerbeihilfen, und 
werden in einem beachtlichen Prozentsatz 
sChon derzeit wegen Platzmangel abgewiesen. 
Die l'JsterreiCher sind eben geduldig und ken
nen die Gesetze oft schlecht; so schweigen sie 
dazu. 

Wir brauchen also, wie gesagt, mehr 
berufsbildende Schulen aller Zweige, sowohl 
der technisch-gewerblichen wie der kaufmän
nischen wie der frauenberuflichen und der 
sozialen Typen. Die meisten Schüler bei diesen 
berufsbildenden Schulen müssen von den 
Frauenberufsschulen abgewiesen werden, 
obwohl diese Schulen prädestiniert sind, für 
Berufe des Dienstleistungssektors vorzuberei
ten oder auszubilden, also für den sogenann
ten tertiären Bereich. Das ist jener Bereich, 
der auch in Zukunft noch und noch Arbeits
kräfte brauchen wird, aber schon jetzt nicht 
genügend erhält. Denken wir nur an die 
Fremdenverkehrsbetriebe, das Personal aller 
Heime, Anstalten und ähnlicher Sozialeinrim
tungen, nicht zu reden von den eigentlichen 
Sozialberufen, von welchen ich schon früher 
gesprochen habe. Aber im Unterrichtsministe
rium hält man es für richtig, die Frauen
berufsschulen so weit wie möglich beiseitezu
schieben. (Bundesrat Hella Ha n z 1 i k: Was 
hat man in 25 Jahren gemacht für diese Schu
len? - Bundesrat Wall y: Da wird sich der 
Mock wundern!) 

Wenn wir also nicht wünschen, daß das 
Schülerbeihilfengesetz ein Anlaß wird, Schüler 
in falsche Berufslaufbahnen zu lenken, muß 
dringendst mehr für das berufsbildende Schul
wesen getan werden. Die Regierung der Volks
partei hatte den Ausbau dieses Schulwesens 
als zweiten Schritt in ihrem Bildungskonzept 
beabsichtigt. Durch das Schülerbeihilfengesetz 
ist dieser Schritt noch notwendiger geworden, 
und es liegt nun bei der jetzigen Regierung, 
diese große Zukunftsaufgabe in Angriff zu 
nehmen und tatkräftigst zu fördern. 

Ebenso wie eine größere Zahl von Schulen 
werden - wie das auch sChon meine Vor
rednerin erwähnt hat - mehr Heime gebrauCht 
werden. Diese zu errichten und zu erhalten ist 
zum geringsten Teil Sache des Bundes. Aber 
ich möchte da in Ergänzung zu meiner Vor
rednerin sagen, daß das durChaus nicht nur 
Sache der Städte und der Sozialistischen Partei 
ist, sondern daß das regional durChaus 
versChieden ist. In meinem Bundesland werden 
die Schülerheime entweder überwiegend vom 
Land betrieben oder sie werden gefördert. 
Auch sonstige Institutionen - ich möchte da 

auch auf die kirChliChen Institutionen verwei
sen - haben' sich seit vielen Jahren beson
ders dieser Aufgabe gewidmet, müssen aber, 
weil sie diese Heime in der Regel nicht selbst 
voll erhalten können, gefördert werden. Wir 
bringen also mit dem Gesetz sicherlich auch 
den Bundesländern neue Lasten, weil sie eben 
entweder selbst SChülerheime führen oder die 
Heime von freien Organisationen fördern und 
laufend unterstützen. 

In die Bundeskompetenz fällt aber etwas, 
was auch zu den Problemen der Heime gehört: 
das ist die Ausbildung des Erzieherpersonals. 
Das eine bestehende Bundesinstitut für Heim
erziehung in Baden wird schon jetzt dem 
Bedarf längst nicht gerecht. Es ist nicht zu ver
antworten, die heute immer schwieriger wer
dende Jugend in den Heimen einern faChlich 
nicht qualifizierten Erzieherpersonal zu über
lassen - fast hätte ich gesagt auszuliefern. 
Ich weiß, wir haben auCh in Wien, glaube iCh, 
eine Bildungsanstalt für Erzieher, aber die 
eigentliche Bundesbildungsanstalt ist, wie 
gesagt, in Baden. (Bundesrat Dr. Sc h n e 11: In 
Wien gibt es eine!) Ich sage ja: ICh glaube, es 
gibt auCh in Wien eine, aber jedenfalls ist das 
für den österreiChischen Bedarf zweifellos 
zu wenig, denn wir haben in den meisten Hei
men, wie gesagt, fachlich nicht ausgebildetes 
Erzieherpersonal. Guter Wille, sofern er nur 
vorhanden ist, reicht für die Erziehungsauf
gaben in Heimen nicht aus, nicht bei normalen 
Kindern und schon gar nicht bei schwererzieh
baren. Das möchte im nur noch zu einem 
Aspekt sagen, den die Gewährung von Heim
beihilfen ganz sicher auch mit siCh bringen 
wird. 

Abschließend, meine Damen und Herren: 
Sicher ist es für den Gesetzgeber und die 
Regierung schön, finanzielle Beihilfen gewäh
ren zu können. Auch wir freuen uns darüber, 
denn das vorliegende Gesetz bietet sehr not
wendige Beihilfen, die den Familien mit Kin
dern zugute kommen, also den in unserer 
Gesellschaft finanziell häufig Benachteiligten. 
Wir greifen damit aber auch in die Aufgaben 
der Familien ein, ein in jedem Fall sorgfältig 
zu bedenkendes Problem. 

Es muß uns weiter klar sein, daß die Zah
lung von Beihilfen - trotz des hiefür notwen
digen großen Verwaltungsaufwandes - der 
verhältnismäßig einfachste Schritt ist, für den 
nom dazu der Steuerzahler das meiste leisten 
muß. 

Das Gesetz wird aber auch ganz real Wei
chen für verschiedene Entwicklungen stellen, 
zum Beispiel für den Lebensweg von jungen 
Menschen, für die Familien, für die Gesell
schaft und vieles andere, wie ich darzulegen 
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versucht habe. Hier vorauszudenken, das 
rechte Maß und Gleichgewicht zu finden und 
rechtzeitig das Notwendige zu veranlassen, 
wird vor allem in die Verantwortung der Re
gierung, der Vollziehung fallen, damit sich die
ses Gesetz wirklich zum dauernden Wohl 
unserer Bevölkerung auswirken kann. (Beifall 
bei der OVP.) 

Vorsitzender-Stellvertreter Dr. Skotton: Als 
nächster zu Wort gemeldet hat sich der Herr 
Bundesrat Dr. Fruhstorfer. Ich erteile es ihm. 

Bundesrat Dr. Fmhstorfer (SPö): Hoher 
Bundesratl Herr Bundesminister! Mit dem 
Schul- beziehungsweise Heimbeihilfengesetz 
wird eine Gesetzesreihe konsequent fort
gesetzt oder vervollständigt, die zum Ziel hat, 
das Recht auf Bildung durchzusetzen. Etappe 
auf diesem Wege !War erstens das Studien
beihilfengesetz von 1963. Das war das erste 
große Sozialgesetz für unsere Hochschulen. 
Von nun an sollten Minderbemittelte vom 
Hodlschulstudium nicht ausgeschlossen oder 
sollte ihnen zumindest das Hochschulstudium 
wesentlich erleichtert werden. Mit diesem 
Gesetz konnte das Werkstudententum been
det werden. 

Es - fand aber in diesem Gesetz auch der 
Gedanke seinen besonderen Ausdruck, daß 
die auswärts Studierenden, das heißt also 
diejenigen Studenten, bei denen der Wohn
und der Studienort verschieden ist, besondere 
Lasten zu tragen haben, die berücksichtigt 
gehören. 

Außerdem hat in diesem Gesetz auch bereits 
der Gedanke Niederschlag gefunden, daß die 
Gewährung der Studienbeihilfe nicht nur eine 
soziale gesetzliche Maßnahme ist, daß nicht 
nur die soziale Bedürftigkeit maßgebend ist, 
sondern auch der Fleiß, das Talent und der 
Studienerfolg des Betreffenden. Es wurde ja 
gerade von konservativer Seite damals betont, 
daß die Gefahr besteht, daß es durch dieses 
Gesetz zu einer Nivellierung kommt, daß viele 
Unfähige auf die Hochschule einströmen wer
den. 

Im Jahre 1966 kam es dann zu einer 
Novellierung, in der besonders die Familien
erhalter und die auswärts Studierenden neuer
lich berücksichtigt wurden. 

Im Jahre 1968 kam es wiederum zu einer 
Novellierung im sogenannten Lehrer-Studien
beihilfengesetz. Früher waren ja die Besucher 
der Pädagogischen Akademien von den 
Studienbeihilfen ausgeschlossen. Aber durch 
die Gesetze ist die Hochschulbildung der 
Lehrer festgelegt. Der Lehrermangel war 
außerordentlich groß, und durch dieses Gesetz 
sollte beiden Dingen abgeholfen werden. 

Im Jahre 1969 ist es zu einem weiteren 
Ausbau dieser Ideen durch das Studien
förderungsgesetz gekommen. Gerade bei die
sem Gesetz von 1969 wurde auf die über
durchsdmittlichen Leistungen der Studenten 
Rücksicht genommenj deswegen hieß es ja 
"Studienförderungsgesetz" . 

Ziel aller dieser Gesetze und aller dieser 
Novellen war, daß jedem österreicher und 
jeder österreichischen Schülerin die Bildungs
möglichkeit je nach Eignung und Leistung 
gegeben ist. Dadurch ist das Bildungsgefälle 
zwischen den Bundesländern und den Univer
sitätsstädten, zwischen der Stadt und dem 
Land wesentlich abgebaut worden. Dadurch 
ist jedem Schüler eine· Bildungschance zuge
billigt worden. Damit wurden auch die 
Bildungsreserven mehr ausgeschöpft als frü
her, denn kein Talent sollte jetzt brach liegen
bleiben. 

Zu diesen Gesetzen, zu diesen Sozial
gesetzen, möchte ich sagen, ga'b es dann eine 
Reihe von einer Art flankierender Maßnah
men, die neben der Verbesserung des Bil
dungsinhaltes auch den Abbau des Bildungs
gefälles zum Ziele hatten, die Chancengleich
heit herzustellen, die Bildungsreserven aus
zuschöpfen, die Leistungen zu steigern. Man 
soll sich an diese Initiativen und an diese 
Gesetze erinnern, denn so schnell wird ver
gessen, daß der österreichische Staat für die 
Bildung und auf dem Schulsektor doch Außer
gewöhnliches geleistet hat und daß sich dieser 
Staat dafür auch sehr angestrengt hat. Es gibt 
freilich politische Heißsporne, die übersehen, 
welche Möglichkeiten der Staat hat, aber es 
muß zugegeben werden: Der Staat hat sich 
angestrengt und hat alles getan, um zu Fort
schritten sowohl auf dem sozialen Sektor wie 
auf dem Bildungssektor in der Schule zu 
kommen. 

Ich glaube, das ist auch die Ursache, warum 
es in Osterreich und speziell auf den Hoch
schulen und den höheren Schulen zu solchen 
Exzessen, zu solchen Unruhen, zu solchen 
Skandalen, wie wir sie aus anderen Ländern 
kennen, nicht gekommen ist. Die aktive Schul
politik in Osterreich ist eine der Ursachen, 
warum in unseren Schulen Diszipliniertheit 
und ein wesentlich anderes und besseres 
Klima herrscht im Vergleich zu anderen Län
dern. Ich möchte sagen, daß es die Sozial
politik in der Schule ist, die dazu beiträgt, 
ich möchte sagen, daß es die reformfreudige 
Politik ist, die die Schule immer den neuen 
Gegebenheiten anzugleichen versucht, und ich 
möchte noch hinzufügen, daß es die Mitarbeit 
und das Mitspracherecht sowohl der Eltern, 
der Schüler wie auch der Lehrerschaft, die in 
dieser Richtung arbeiten, ermöglicht, daß wir 
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eine ruhige, disziplinierte Arbeit in der Schule 
haben. 

Eine diese Maßnahmen - wenn ich sie 
kurz noch aufzählen darf -, die auch in 
demselben Sinn gedacht sind, die also auch 
die Chancengleimheit herstellen, die das 
Bildungsgefälle vermindern, ist zum Beispiel 
die Gründung und der Ausbau der Linzer 
Homschule. lEine andere dieser Maßnahmen 
ist die Wiederherstellung der Universität in 
Salzburg, ist die Errimtung der Klagenfurter 
Hochschule für Bildungswissensmaften, sind 
die zahlreichen Institutsbauten und Ver
größerungen an den bestehenden Universi
täten, ist die Einrichtung neuer Lehrkanzeln, 
ist die Gründung und der Neubau von allge
meinbildenden höheren Schulen, sOdaß wir 
schon feststellen können, daß heute fast jeder 
Bezirk seine höhere Schule besitzt. 

Hand in Hand mit dieser Bundesbildungs
politik geht ja auch das Bestreben der Länder 
und der Gemeinden, im selben Sinne zu 
wirken, und die Länder und die Gemeinden 
übernehmen sehr viele finanzielle Verpflich
tungen, die eigentlich der Bund zu tragen 
hat, und ermöglichen es dadurch, daß der 
Bund seine Maßnahmen weiter ausstrahlen 
kann, als es sonst möglich wäre. 

Es sind das für die Gemeinden oft sehr 
harte Brocken, aber diese Gemeinden und die 
Länder haben neben der Unterstützung der 
Bundespolitik auch in ihrem Bereich des 
Pflimtschulwesens in den letzten Jahren Her
vorragendes geleistet. Ich führe nur an, daß 
zum Beispiel das Hauptsmulnetz viel enger 
geknüpft wird und daß es die bessere Qrga
nisierung der Hauptschule vielen ermöglicht, 
diese Schule zu besuchen. 

Ich weise darauf hin, daß die Bundesregie
rung ein zehnjähriges Investitionsprogramm 
entwiCkelt hat, das viele Mängel, die ja be
stehen - das sei zugegeben -, aber die 
nicht von der Sozialistismen Partei her stam
men, wieder beseitigt, und ich mache den 
früheren Bundesministern gar nicht so viele 
Vorwürfe, daß sie zuwenig getan hätten, denn 
jeder kann nur leisten, was eben möglich 
ist. So wird auch heute ein solches Programm 
entwickelt, und wir werden in zehn Jahren 
auf eine hervorragende Bautätigkeit zurück
blicken können. 

Wenn meine verehrte Vorrednerin gerade 
gesagt hat, daß die Bundesregierung, daß der 
Herr Bundesminister für Unterricht die 
Frauenbildung vernachlässige, dann kann ich 
aus meiner Stadt geradezu den Gegenbeweis 
liefern: Wir bekommen jetzt in Ried eine 
Frauenberufsschule, wie es früher hieß, heute 
heißt es Höhere Lehranstalt für wirtschaft-

liche Frauenberufe, wir bekommen eine Bil
dungsanstalt für Kindergärtner. Also es ist 
auch hier dafür gesorgt, daß der weibliche 
Sektor in der Ausbildung nicht vernachlässigt 
wird. Ich möchte nur darauf hinweisen, daß 
in den 1112 Jahren der sozialistischen Bundes
regierung nicht alles gemacht werden kann, 
daß wir nicht alle notwendigen Schulbauten 
in 11/2 Jahren aufführen können. 

Eine Maßnahme erfolgte auf alles das - sie 
ist im März beschlossen worden -, die auch 
eine soziale Maßnahme ist, nämlim die Ände
rung des Familienlastenausglekbsgesetzes, die 
Fahrtkostenvergütung. Darüber ist das letzte 
Mal im März damals hier sehr reichlich 
diskutiert worden, und es wurde ja von der 
konservativen Seite abgelehnt. Aber diese 
Fahrtkostenvergütung erleichtert doCh. wesent
lich die Lasten, die der Familienerhalter für 
seine Kinder hat, und es sollte dom· die Aus
bildung nicht an finanziellen Schwierigkeiten 
scheitern. 

Jetzt kommt als neue Maßnahme, als Er
gänzungzu dem noch das Smulbeihilfen- und 
das Heimbeihilfengesetz hinzu. Wer weiter
studiert, wer fähig und talentiert ist, jedoch 
in einer vielleicht entlegenen Gegend wohnt 
- aber trotzdem talentiert und fleißig ist -, 
für den soll das kein Hindernis sein. Also auch 
dieses Gesetz bedeutet keine Nivellierung, 
sondern es bedeutet einen Ansporn zu Lei
stungen! Wir wollen ja nur die leistungs
fähigen, die talentierten Kinder auf den 
höheren Schulen. Das zeigt gerade dieses 
Gesetz, das für ausgezeidlnete Smulerfolge 
besondere Prämien aussetzt. Das Ziel ist nicht 
der Massenbesuch, sondern das Ziel ist, daß 
die bildungswilligen und die bildungsfähigen 
Kinder diese Schulen besuchen und zum 
Weiterstudium animiert werden. 

Dazu gehören auch die Heimbeihilfen. Es 
wurde gerade gesagt, sie seien zu niedrig. 
Ich gebe zu, daß sie natürlich nimt alle 
Kosten abdecken, aber es ist vor allem ein 
Anfang. Das ist genauso, wie es beim Studien
beihilfengesetz gewesen ist. Das war einmal 
der Anfang, das war die Grundlage, und 
dieses Gesetz hat sich dann entwickelt und 
wurde den gestiegenen Lebenskosten 
wiederum angepaßt. So ähnlich stelle ich mir 
das auch hier vor. Wir sollen heute glücklich 
sein, daß wir einmal dieses Gesetz als einen 
Anfang haben, und wir werden, glaube ich, 
und auch die Bundesregierung wird dafür 
sorgen, daß sich dieses. Gesetz weiterent
wiCkelt, daß es den Gegebenheiten wiederum 
angepaßt wird. 

Freilim, der Valorisierungsfaktor fehlt, er 
fehlt aber aum - und darauf habe ich früher 
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sdlon oft hingewiesen - bei dem Studien
beihilfengesetz. Jedes Gesetz ist eben ver
besserungsfähig, aber ich glaube, wir können 
dieses Gesetz als einen besonderen Fortschritt 
charakterisieren. 

Die Heimbeihilfen sind besonders wichtig 
für jene Schüler, die von ihrem Studienort 
so weit weg wohnen, daß sie nicht mehr 
täglich hin- und herpendeln können. Seiner
zeit wurde ja auch bei dieser Debatte über 
die Fahrtkostenvergütung schon gesagt und 
gefordert, diese Heimbeihilfen seien notwen
diger. Heute können wir mit Freude fest
stellen, daß wir beides haben: die Fahrt
kostenvergütung und die Heimbeihilfenl 

Bei diesem Anlaß möchte ich auch die 
Dringlichkeit der Internate betonen. Ich glaube 
auch, die Bundesregierung wird alles tun, um 
solche Internate zustande zu bringen. Auch 
hier könnte ich wieder von Ried reden. Auf 

kerung, die wiederum in erster Linie von 
diesem Gesetz profitieren wird. 

Daher begrüßen wir dieses Gesetz als ein 
Zeichen dafür, daß die jetzige Bundesregie
rung bemüht ist, eine sehr positive Schul
politik zu entwickeln. Die Schule hat eine 
soziale Komponente, die Schule hat aber auch 
eine Komponente bezüglich Erziehung und 
Bildungsinhalt und Organisation; beides ge
hört organisch zusammen. Durch dieses Gesetz 
wird das Sozialproblem der Schule 
wesentlich erleichtert, und dieses Gesetz er
muntert den Bildungswillen der Eltern; das 
ist auch sehr notwendig, denn viele Eltern 
scheuen das lange, das teure Studium, und 
dieser Beweggrund fällt eigentlich jetzt teil
weise immer mehr und mehr weg. Daher muß 
dieses Gesetz als besonders bildungsfort
sehrittlich, als besonders sozial begrüßt wer
den. (Beifall bei der SPO.) 

jeden Fall sind wir gerade für die Mädchen Vorsitzender-Stellvertreter Dr. Skotton: Zu 
- für die "vernachlässigten", wie es gerade Wort hat sich niemand mehr gemeldet. Die 
geheißen hat -, für die "vernachlässigten" Debatte ist geschlossen. 
Mädchen dabei, ein solches Internat auch 'mit Wird von der Frau Berichterstatter ein 
Bundeshilfe zu errichten. Schlußwort gewünscht? - Das ist nicht der 

Natürlich kann ein Internat niemals das Fall. 
Elternhaus ersetzen. Aber es soll doch das Wir kommen zur Abstimmung. 
Weiterstudium nicht gefährdet sein, weil Bei der Ab s tim m u n g beschließt der 
salme Internate fehlen. 

Bundesrat, gegen den Gesetzesbeschluß des 
So darf ich also noch einmal ganz kurz Nationalrates k ein e n Ein s p ru eh zu er

die charakteristischen Merkmale dieses Ge- heben. 
setzes zusammenfassen, die da wären: 

Die E n t s eh 1 i e ß u n g wird an gen 0 m-
Erstens wird dadurch der Besuch weiter- m e n. 

bildender Schulen ermöglicht, es bekommen 
die Kinder einen Rechtsanspruch auf eine 
staatliche Unterstützung. 

Zweitens: Die soziale Bedürftigkeit und die 
schulische Leistungsfähigkeit sind die Maß
stäbe für die Vergabe, und ausgezeichnete 
Schulerfolge bringen auch erhöhte Beihilfen; 
also das Gesetz ist wirklich ein Ansporn zur 
Leistungssteigerung. 

Drittens: Die Heimbeihilfen sind eine zu
sätzliche Unterstützung, die die Nachteile der 
weiten Entfernungen zwischen Schul- und 
Wohnort mildern soll. 

Viertens können wir von diesem Gesetz 
sagen: Es ist verwaltungsmäßig denkbar ein
fach, und es soll siCh möglichst unkompliziert 
abwickeln. 

Fünftens: Dieses Gesetz ist ein echtes 
familienförderndes Gesetz, es ist also dadurch 
eine zusätzliche Erleichterung für die Familien
erhalter geschaffen worden. 

Und sechstens: Dieses Gesetz trägt dazu 
bei, das Bildungsgefälle weiter abzubauen. Es 
ist eine besondere Hilfe für die Landbevöl-

8. Punkt: Gesetzesbescbluß des Nationalrates 
vom 8. Juni 1971 betreffend ein Bundesgesetz, 
mit dem das Sdlulorganisationsgesetz neuer
lich geändert wird (4. Schulorganisations-

gesetz-Novelle) (538 und 541 der Beilagen) 

Vorsitzender (die Verhandlungsleitung wie
der übernehmend): Wir gelangen nun zum 
8. Punkt der Tagesordnung: 4. Schulorgani
sationsgesetz-Novelle. 

Berichterstatter ist Frau Bundesrat Doktor 
Anna Demuth. Ich bitte um ihren Bericht. 

Berichterstatterin Dr. Anna Demuth: Der 
vorliegende Gesetzesbesehluß des National
rates hat den Entfall der Aufnahmsprüfung 
in die allgemeinbildenden höheren Schulen, 
eine Bildungsberatung, eine Verlängerung des 
Sistierungszeitraumes der 13. Schulstufe an 
den allgemeinbildenden höheren Schulen und 
eine Regelung der von der Schulreformkom
miSSIOn empfohlenen Schulversuche zum 
Gegenstand. 

Der Ausschuß für Verfassungs- und Rechts
angelegenheiten hat die gegenständliche Vor-
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lage in seiner Sitzung vom 22. Juni 1971 in 
Verhandlung genommen und einstimmig be
schlossen, dem Hohen Hause zu empfehlen, 
keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt somit 
der Ausschuß für Verfassungs- und Rechts
angelegenheiten durch mich den An t rag, 
der Bundesrat wolle beschließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des National
rates vom 8. Juni 1971 betreffend ein Bundes
gesetz, mit dem das Schulorganisationsgesetz 
neuerlich geändert wird (4. Schulorgani
sationsgesetz-Novelle), wird kein Einspruch 
erhoben. 

Vorsitzender: Ich danke der Frau Bericht
erstatter für ihren Bericht. 

Zum Wort hat sich gemeldet der Herr Bun
desrat Dr. Schnell. Ich erteile es ihm. 

Bundesrat Dr. Schnell (SPO): Herr Ministerl 
Hohes Haus I Herr Kollege Fruhstorfer hat 
bereits darauf hingewiesen, daß in der Schul
entwicklung, mit der wir uns zurzeit zu 
beschäftigen haben, zwei Komponenten stark 
hervortreten. Das eine ist die soziale Kompo
nente, die mit einer Reihe von Gesetzen ein
geleitet wurde, und das zweite ist die bil
dungsmäßige Komponente, die mit diesem 
Schulorganisationsgesetz, das die weitest
gehende Novellierung seit dem Schulorgani
sationsgesetz 1962 darstellt, vorliegt. 

Sie können sich erinnern, meine Damen und 
Herren, daß anläßlich des Schul volks begeh
rens und der Sistierung. des 9. Schuljahres 
an den allgemeinbildenden höheren Schulen 
im Jahre 1969 die Schulreformkommission ein
gesetzt wurde. Diese Schulreformkommission 
hat sich in einer Reihe von Sitzungen sowohl 
mit den Problemen des Bildungsinhaltes wie 
auch mit den Fragen der Struktur unserer 
Bildungsinstitutionen beschäftigt und war ein
hellig der Auffassung, daß Reformmaßnahmen 
in unserem Bildungswesen notwendig sind, 
wenngleich auch verschiedene Ansichten über 
die durchzuführenden Maßnahmen bestanden. 
Von vornherein - und das möchte ich beson
ders hervorheben - bekannte sich auch die 
Schulreformkommission einhellig zu dem 
Grundsatz, daß neue Maßnahmen und die Ein
führung neuer Organisationen im Rahmen 
unserer Schule auf Grund von Schulversuchen 
durchzuführen sind. 

Es ist doch auch notwendig, daß wir uns 
hier vor Augen führen, welche Hauptgründe 
die Schulreformkommission bewogen haben, 
diese Ansichten zu vertreten. 

Es wurde schon bei dem vorhergehenden 

chen Bildungschancen sind, die nicht allein 
zu beheben sind, wenn Schülerbeihilfen ge':' 
währt werden und wenn äußere Maßnahmen 
durchgeführt werden, sondern in unserem 
Bildungswesen, in den Bildungsinhalten und 
auch in der Bildungsorganisation bestehen 
vor allem auch beträchtliche Barrieren, die 
unseren Kindern den normalen Aufstieg 
erschweren. 

Eine zweite Komponente, die unbedingt 
hervorgehoben werden muß, besteht darin, 
daß die Repetentenzahlen in unserem äster
reichischen Schulwesen ein erschreckend hohes 
Ausmaß betragen. Es ist leider viel zuwenig 
bekannt, daß von 100 Schülern, die in die 
erste Klasse der Volksschule eintreten, nach 
dem 8. Schuljahr nur 60 Schüler in die 9. Schul
stufe übertreten, das heißt, daß 40 Prozent 
aller Schüler, die normal eintreten, auf der 
Strecke bleiben, und das, obwohl wir, wie 
es in unserem Schulwesen heißt, nach dem 
10. Lebensjahr dem Kind verschiedene Schu
len anbieten, nämlich die allgemeinbildenden 
höheren Schulen, die Hauptschule Erster Klas
senzug und die Hauptschule Zweiter Klassen
zug, die Volksschul oberstufe und die Sonder
schulen, wobei diese Schulen, wie auch die 
Lehrpläne dieser Schulen dies bestätigen, auf 
die geistige Fassungskraft und auf die Fähig
keit der Kinder Rücksicht zu nehmen hätten. 
Trotzdem beträgt die Repetentenzahl, einheit
lich für alle Schulen gemessen, pro 100 Kinder 
40 Kinder, und das ist in den einzelnen Bun
desländern so verschieden, daß es Bu~des
länder gibt, die nur 25 Prozent Repetenten 
aufweisen, auf der anderen Seite aber Bundes
länder, in denen jedes zweite Kind, das in 
die erste Klasse der Volksschule eintritt, am 
Ende der 8. Klasse nicht mit einem positiven 
Jahreszeugnis in die 9. Klasse übertritt. Sosehr 
wir nun das Repetieren als individuelle Maß
nahme für den einzelnen als sehr erfolgreich 
darstellen können, so sehr war doch die Schul
reformkommission, und ich darf sagen: ein
hellig, der Auffassung, daß das Repetieren. 
als institutionelle Maßnahme für ein ganzes 
Schulsystem den gegenwärtigen Anforderun
gen nicht mehr entspricht. 

Der dritte Hauptgrund ~ ich darf diese drei 
nur beispielsmäßig aufzählen - ist doch die 
Notwendigkeit der Schaffung eines demokra
tischen Unterrichtsstils in unseren Schulen, 
wobei die Notwendigkeit gegeben ist, unse
ren Schülern das Gefühl der Geborgenheit 
und Sicherheit in der Klasse zu geben, und 
die Rücksicht auf die Eigenart des Kindes 
wichtiger ist, als die Leistungsanforderung 
allein zu betrachten. 

Tagesordnungspunkt sehr deutlich ausgeführt, Nun hat das Bundesministerium für Unter
daß einer der Hauptgründe die sehr unglei- 'richt auf Grund der langen Beratungen der 
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SdlUlreformkommission, die ihre Intentionen 
auf eine Strukturreform, auf eine Reform der 
Lehrpläne und auf eine Reform des Führungs
stils abstellte, diesen insofern Rechnung ge
tragen, als es eine 4. Schulorganisations
gesetz-Novelle erstellte und diese zur Begut
achtung ausschickte. Und hier muß ich sagen, 
daß leider festzustellen ist, daß diese 
ursprünglich ausgeschickte 4. Schulorgani
sationsgesetz-Novelle auf Grund des Begut
achtungsverfahrens so weit ausgehöhlt wurde, 
daß wesentliche Teile herausgenommen wur
den, über die wir heute gar nicht mehr ent
scheiden können, weil es sich zeigte, daß 
keine Aussicht bestünde, die Zustim
mung zu diesem Gesetz, das einer Zwei drittel
majorität unterliegt, von der Osterreichischen 
Volkspartei zu erhalten. 

ICh bedaure dies, weil es dabei um Bestim
mungen geht, die meiner Meinung nach durch
aus notwendig sind und eine Verbesserung 
unseres Schulwesens bedeuten, wie etwa die 
Grundsatzbestimmung für die Ausführungs
gesetzgebung hinsichtlidl der Klassen- und 
Gruppenteilung für Pflichtgegenstände und 
Freigegenstände. In dieser ursprünglich aus
geschickten Schulorganisationsgesetz-Novelle 
waren nämliCh Teilungszahlen enthalten, auf 
Grund derer die einzelnen Landesschulbehör
den die Möglichkeit gehabt hätten, ja sogar 
gezwungen worden wären, die Gruppengrö
ßen gegenüber dem gegenwärtigen Zustand 
herabzusetzen, was eine beträchtliche gene
relle Individualisierung des Unterrichtes 
bedeutet hätte. 

Zweitens ging es um die Organisations
bestimmung für die zweizügige Führung der 
Hauptschule. Ich spreche hier nicht als Ver
treter der Bundeshauptstadt, sondern es ging 
um das grundsätzliche Anliegen vor allem der 
kleinen Hauptschulen, die im Rahmen ihrer 
Einzügigkeit die zweizügigen Gruppen führen, 
um dadurch auch den begabten Kindern in den 
einzügig geführten Hauptschulen eine bessere 
Aufstiegsmöglichkeit zu gewährleisten. 

Drittens ging es um die Bestimmung über 
die Führung koedukativer Klassen. Da ja 
dieses Problem gerade durch die neuen Fest
legungen, die im Konzil über die Erziehung 
getroffen wurden, jeder weltanschaulichen 
Komponente nunmehr enthoben ist, wäre es 
leicht gewesen, auch die Bestimmung über 
die Führung koedukativer Klassen in das 
Schulorganisationsgesetz hineinzunehmen. 

Schließlich ging es um die Führung eines 
Realgymnasiums als selbständige Oberstufe. 

Nicht zuletzt ist es um eine Reihe von Be

Es ist, wie ich also klar hervorheben möchte, 
tatsächlich bedauerlich, daß bereits im Begut
achtungsverfahren klar erkennbar wurde, daß 
die Zustimmung zu diesen außerordentlich 
notwendigen Maßnahmen verweigert wird, 
sodaß sich die Regierung vor die Tatsache 
gestellt sah, diese Bestimmungen aus dem 
ursprünglichen Gesetzentwurf herauszuneh
men, um vor allem die Bestimmungen über 
die Aufnahmsprüfung und die Schulversuche 
nicht zu gefährden. 

Nun liegt diese 4. Schulorganisationsgesetz
Novelle vor, aber auch hier hat nom der 
Unterrichtsausschuß im Parlament eine Ände
rung durchgeführt, und auch diese Änderung 
zeigt - und da wende ich mim vor allem an 
Sie, meine Damen und Herren von der Volks
partei -, daß der Einfluß im Haus gegen diese 
4. Schulorganisationsgesetz-Novelle im Hin
blick auf die Aufnahmsprüfung ein äußerst 
ungünstiger Einfluß von Seite der Osterrei
chischen Volkspartei war. In der ursprüng
lichen Fassung war vorgesehen - und das 
war auch die Absicht der Schulreformkom
mission -, die Aufnahmsprüfung ersatzlos 
dauernd zu streichen. Ich darf Ihnen mitteilen, 
daß sowohl die Universitätspädagogen wie 
sämtliche Mitglieder der Schulreformkommis
sion - und in der Kommission haben Sie 
fast eine Zweidrittelmajorität - für die Auf
hebung der Aufnahmsprüfung eingetreten 
sind, weil allgemein bekannt ist, daß die Auf
nahmsprüfung keine Prognose für die SdlUI
laufbahn unserer Kinder zuläßt und daß die 
Aufnahmsprüfung selbst eine beträchtliche 
Bildungsbarriere im gesamten Schulleben dar
stellt. Es hat sich ja bei den Einschreibungen 
sehr deutlim gezeigt, daß die erwartete und 
voraus berechnete Zahl der Aufnahmen in die 
erste Klasse der allgemeinbildenden höheren 
Schulen durch die Aufhebung der Aufnahms
prüfung nicht sprunghaft angewachsen ist. Es 
wurde also auf Grund des Einspruches bezie
hungsweise auf Grund der Maßnahmen der 
Osterreichischen Volkspartei die Aufnahms
prüfung nicht abgeschafft, sondern nur für 
fünf Jahre sistiert, und es ist sehr unan
genehm, wenn wir feststellen müssen, daß 
wir in fünf Jahren, das heißt am Ende des 
Schuljahres 1975/76, über ein Thema, über das 
in anderen Schulsystemen bereits längst die 
Akten geschlossen sind und zu dem auch wir 
uns einheitlich zu einer Auffassung beken
nen, nochmals zu verhandeln beginnen und 
daß eventuell dieser Sachbereim wieder als 
Pressionsmittel für schulpolitische Verhand
lungen gelten soll. 

stimmungen gegangen, mit denen das berufs- Wenn auch dies der Fall ist, so glaube ich 
bildende Schulwesen den gegenwärtigen Ver- doch, daß durch nen vorliegenden Gesetzes
hältnissen angepaßt worden wäre. beschluß eine wesentliche Verbesserung und 
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Reform unseres Schulwesens durchgeführt 
werden kann, und zwar besonders im Bereich 
der nun einsetzenden Schulversuche, für die 
sowohl das Bundesministerium für Unterricht 
wie auch die Landesschulräte in den einzelnen 
Bundesländern in den letzten Jahren wesent
liche Vorarbeiten geleistet haben. 

Es ist auch nicht so, daß diese Schulversuche, 
die nun in der 4. Schulorganisationsgesetz
Novelle dargelegt sind, Novitäten darstellen, 
sondern eine Reihe von diesen Schulver
suchen gehen bereits darauf zurück, daß in 
einigen Bundesländern diese Schulversuche 
seit dem Jahre 1962/63 in einem sehr umfang
reichen Ausmaß durchgeführt worden sind und 
in diesen Bundesländern bereits zu sehr fühl
baren guten Ergebnissen geführt haben, vor 
allem auf dem Gebiet der Vorschulklassen, 
in denen es uns gelungen ist, auch in der 
Publikation, nachzuweisen, daß die Vorschul
klasse wesentlich zum Abbau der Milieu
schranken im Bildungswesen beiträgt. Wir 
haben auch bereits weitgehende Versuche 
- es gibt Versuche mit Ergebnissen in ande
ren Ländern, die auch im Rahmen von Unter
suchungen des Europarates durchgeführt wor
den sind -, gute Ergebnisse auf dem Gebiet 
der fremdsprachlichen Vorschulung in unse
ren Volksschulen, und es sind jetzt drei neue 
Versuche, die im Anlaufen sind und bereits 
zum Teil auch schon laufen: das ist die Inte
grierte und Additiv'e Gesamtschule ,für die 10-
bis 14jährigen, das ist der Oberstufenversuch 
in der allgemeinbildenden höheren Schule und 
der Versuch für die neue Hauptschullehrer
ausbildung. 

Lassen Sie mich zu diesen drei Versuchen 
nur einige kurze Bemerkungen anbringen. 

Für die Versuche in der Gesamtschule wird 
uns immer wieder gesagt, daß wir damit das 
Leistungsniveau der Schüler drücken, daß wir 
zu Nivellierungen anleiten und daß diese 
Versuche dazu führen, daß eine geringere 
Zahl von Schülern einen Aufstieg haben kön
nen, ja es wird auch behauptet, daß die 
größere Zahl von Schülern in Wirklichkeit 
geringere Leistungen erbringt. Das Gegenteil 
dessen, was behauptet wird, wird eintreten. 
Wir dürfen nämlich auf die gegenwärtigen 
Leistungen, die in unserem Schulwesen 
erbracht werden, auch auf den Oberstufen der 
allgemeinbildenden höheren Schule, nicht 
mehr allzu stolz sein. Diese Leistungen berech
tigen uns durchaus nicht zu der Hoffnung, 
daß tJsterreich in seinem Schulwesen mit den 
Leistungen etwa an der Spitze liegt. Es wird 
notwendig sein, daß in einem viel größeren 
Ausmaß als bisher höhere Leistungen in den 
allgemeinbildenden Schulen erzielt werden 
und daß vor allem die begabten und leistungs-

willigen Kinder von der Mittelstufe ohne 
Schranken in die Oberstufe eintreten können. 

Wir sehen bereits bei dem ersten Schulver
such, der zurzeit in Wien läuft, daß wir einer 
größeren Zahl von begabten Kindern ein 
höheres Bildungsmaß mitgeben können. 

Das zweite betrifft die Änderung auf der 
Oberstufe. Ich habe- in den letzten Monaten 
eine große Zahl von Briefen - nicht nur aus 
Wien, sondern vor allem auch aus den Bundes
ländern - bekommen, in denen sich die Eltern 
dagegen wehren, daß die Schüler in einen 
Bildungsgang hineingezwängt werden, der 
ihren Bedürfnissen und ihren Ansichten nicht 
entspricht, weil durch die Errichtung von 
humanistischen Gymnasien, von neusprach
lichen Gymnasien nicht der Wille der Eltern 
und nicht der Wille der Schüler akzeptiert 
wurde, diesen Schülern einen Bildungsgang 
im Sinne eines realistischen Gymnasiums oder 
eines Realgymnasiums zu geben, sondern 
diese Schüler wurden, und zwar zu Dutzenden, 
von bestehenden Oberstufen der allgemein
bildenden höheren Schulen verwiesen, weil 
sie sich nicht entschlossen, sich den an diesen 
Oberstufen eingerichteten Bildungsgängen für 
das humanistische oder neusprachliche Gym
nasium anzuschließen. Unsere Intention geht 
daher in die Richtung, nicht das Niveau im 
Hinblick. auf die Anforderungen zu senken, 
aber vor allem die Schüler beziehungsweise 
die Schule vor eine andere Situation zu stel
len, und zwar vor die, daß jedem Schüler das 
Recht zuerkannt wird, auf der Oberstufe durch 
die Wahl von alternativ~obligaten Fächern 
seinen eigenen Bildungsweg festzulegen, und 
womöglich auch den Schülern, die über beson
dere Erfolge verfügen, in einer kürzeren Zeit 
den stufenmäßigen Abschluß der Ausbildung 
zu sichern. 

Der dritte Schwerpunkt in diesen Schulver
suchen wird im Rahmen der Hauptschullehrer
ausbildung liegen, weil sich in den österreichi
schen Schulen etwa 50 Prozent des gesamten 
Lehrermangels, also 50 Prozent der fehlenden 
Dienstposten, auf die Hauptschulen beziehen 
und weil 50 Prozent der Lehrer, die an den 
Hauptschulen tätig sind, nichtgeprüfte Lehrer 
sind. Es ist also außerordentlich notwendig, 
daß gerade zu einer qualifikativen Verbesse
rung der Lehrerbildung im Bereich der Fach
bildung an den Hauptschulen ein Beitrag 
geleistet wird, und die ersten Modelle, die 
wir für die Hauptschullehrerbildung im Rah
men der Schulreformkommission ausgearbeitet 
haben, sehen zum Glück zum erstenmal vor, 
daß diese Ausbildung an den Pädagogischen 
Akademien im Zusammenhang mit den Uni
versitäten geleistet wird. Wir glauben, daß 
damit auch der in der traditionellen Lehrer-
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bildung in Osterreich sehr unfruchtbare 
Gegensatz zwischen den Lehrern, die "nur", 
wie man früher sagte, an der Lehrerbildungs
anstalt ausgebildet wurden, und den Lehrern, 
die im Raum der Universität ihre Ausbildung 
finden, abgebaut wird. 

Ich darf noch über zwei Dinge zum Schluß 
etwas sagen, und zwar über die Diskussion 
und über die Kritik zu diesem Schulgesetz in 
der Presse, vor allem auch in den Lehrer
zeitungen, nicht zuletzt, meine Damen und 
Herren, gerade in den Lehrerzeitungen, die 
der Osterreichischen Volkspartei nahestehen. 

Es wurde auch hier im Haus in der Dis
kussion zum Ausdruck gebracht: Es geht 
erstens einmal um die Kritik an den Kontroll
maßnahmen. Es wird immer wieder gesagt, 
daß die Kontrollmaßnahmen nicht so lücken
los durchgeführt werden können, daß eine 
klare Begrenzung und eine klare Unterschei
dung und eine klare Beurteilung der im 
Schulversuch erzielten Ergebnisse gegenüber 
den Ergebnissen an den bestehenden Schulen 
durchgeführt werden kann. Ich darf Ihnen nur 
sagen, und ich möchte das besonders hervor
heben: Dabei denkt niemand daran, daß auch 
das laufende Schulsystem keinen klaren Kon
trollmaßnahmen unterworfen ist, weil es sonst 
nicht möglich gewesen wäre, daß wir 40 Pro
zent Repetenten in unserem Schulwesen 
haben. Berücksichtigt man diese Zahl und 
berücksichtigt man dann die Kontrollmaßnah
men, die im Rahmen der Schulversuche auf
gebaut werden müssen - und ich bekenne 
mich durchaus dazu -, mit den Leistungs
messungen, die an den bestehenden, traditio
nellen Schulen durchzuführen sind und an 
den Schulen, in denen die Schulversuche 
durchgeführt werden, wird man sehen, daß 
eine Verschlechterung ja fast kaum mehr 
möglich ist. 

Das zweite: Ich würde Sie sehr bitten 
- und zwar ist das eine Angelegenheit, die 
uns beide, die beide Parteien trifft -, in der 
Schulentwitkl"ung der nächsten Jahre doch dem 
Problem der Schulversuche deshalb positiv 
gegenüberzutreten, weil die Abwertung des 
Schulversuches mit dem Bemerken, daß hier 
Kinder als Versuchskaninchen in den Schulen 
zu Leistungen herangezogen werden, die ihnen 
im Grunde genommen nicht zukommen, eine 
Abwertung nicht nur des Schulversuches, son
dern auch letzten Endes jeder Schulerneue
rung bedeutet. Der Schulversuch, der so genau 
geplant ist, für den genaue Etappenziele fest
gelegt sind, kann ja nur, weil man von den 
unzulänglichen gegenwärtigen Schulverhält
nissen ausgeht, zu besseren Erfolgen führen, 
als die gegenwärtige Schulorganisation es 
zuläßt. 

Aus diesen Uberlegungen heraus begrüßen 
wir dieses Gesetz, glauben aber, daß in 
kürzester Zeit eine über dieses Gesetz hinaus
gehende weitere Reformierung des österrei
chischen Schulwesens notwendig sein wird. 
(Beifall bei der SPtJ.) 

Vorsitzender: Zum Wort ist weiter gemel
det Herr Professor Dr. Schambeck. Ich erteile 
es ihm. 

Bundesrat Dr. Schambeck (OVP): Herr Vor
sitzenderl Herr Bundesministerl Meine Damen 
und Herrenl Hoher Bundesrat I Wie der Herr 
Vorredner, Präsident Dr. Schnell, bereits 
betont hat, setzen wir mit der gegenwärtigen 
4. Schulorganisationsgesetz-Novelle einen 
entscheidenden Schritt in der EntWicklung des 
österreichisehen Schulwesens. Die bereits vom 
Bundesminister Dr. Mock 1969 einberufene 
Schulreformkommission hat unter Mitarbeit 
von sehr versierten Beamten des Bundesmini
steriums für Unterricht, denen ich für diese 
Mühen, die hier aufgewendet wurden, herzlich 
Dank sagen möchte, und unter Mitarbeit - es 
wurde bereits betont - auch von versierten 
akademischen Kennern der Pädagogik wert
volle Vorarbeiten geleistet. Da sich die Schul
reformkommission bereits im Juni 1910 über 
die in dieser Novelle zu regelnden Punkte 
einig war, ist es bedauerlich, daß dieses 
Gesetz nicht schon im Herbst 1910 eingebraCht 
wurde. Es hätte dadurch die verbesserungs
werte Rechtssicherheit im österreidlischen 
Schulwesen vermehrt. 

Betrachtet man den Inhalt der 4. Schul
organisationsgesetz-NoveUe, so ist er zum 
einen der Ausdruck einer versierten päd
agogischen Facharbeit, zum anderen - Präsi
dent Schnell hat bereits darauf hingewiesen -
der beachtenswerte und fortsetzungswürdige 
Versuch der politischen Parteien, über die 
Grenzen ihrer weltansdlauIidlen und ideolo
gischen Positionen hinaus auf einem Gebiet, 
das für alle Teile 'unserer Bevölkerung von 
Wichtigkeit ist und auch alle Gebiete der 
Politik betrifft, zu einem Einvernehmen zu 
gelangen. Daher wird die Fraktion der Oster
reichisChen Volkspartei im Hohen Haus die
sem Gesetz auch ihre Zustimmung geben. Das 
ist, meine Damen und Herren, auch notwen
dig, denn unsere Schule verlangt ihre Weiter
entwicklung, äußerlich in ihrer Organisation 
und innerlich in ihren Bildungszielen und, 
diesen entsprechend, in den Lehrplänen. 

Die Situation unseres Schulwesens - es 
wird darüber ja sehr viel diskutiert, wobei 
es interessant ist, welCh neuer Verbalismus 
auch hier feststellbar ist, gleich der Diskus
sion zur Hochschulreform - wird oft von 
zwei Extremen her zu beurteilen sein. Die 
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einen nehmen jenen Standpunkt ein, den der der Einführung von in bestimmte Richtung 
Schriftsteller Weinheber vor Jahren einge- gehenden, nämlich auf bestimmte Organi
nommen hat, als er gefragt wurde: Herr Pro- sationsformen gehenden Schulversuchen. 
fessor Weinheber, was kann man für die Dich- Der Entfall der Aufnahmsprüfung geht auf 
ter und· Schr.iftsteller tun?, und er. antwortete: eine bereits am 9. Juni 1970 gefaßte Empfeh
Am, besten m Ruhe las.senl :-:- DIese konser- lung zurück. Betrachtet man, Hoher Bundes
~atIve. Haltung d~s Nlchts-Ände~ns nehmen rat, diese Empfehlung der Schulreformkom
Jene eI~, welche dH~ VergangenheIt. so behan-- mission vom 9. Juni 1970 genau und konfron
d:ln, wie es nu.r dIe Zukun!t verdIent. (B~- tiert man sie mit der gegenständlichen Fas
d s~at W :.11 y. A.ber w~~:meber ~ar em sung des § 40 des Schulorganisationsgesetzes 
~YIlker, k In ,,~chllftsteller ) Ich weIß. Aber und dem hinzufügend mit dem Formular des 
I~ bezug. auf sel~e konservatIve Haltu~g ~azu Bundesministeriums für Unterricht gemäß dem 
eme. MelDung, dIe man a~ch ~eute bel VIelen Erlaß vom 16. April 1911 zur Feststellung der 
antnfft: Das Beste, was fur dIe Schule zu tun ersatzweise für die Aufnahmsprüfung vor
wär.e~ ist, ~ichts zu ändern I Das i~t di~ ei~e gesehenen Empfehlung der Volksschullehrer
PosItIon, dIe genauso abzulehnen 1st WIe dIe konferenz so sind merkliche Unterschiede zu 
Position jener, die die. gegenteilige Meinung erkennen,' was ich unterstreichen möchte. Der 
vertreten, daß das heutige Schulwesen zu ver- Beschluß der Schulreformkommission auf 
dammen. is~: Wir befi~den. uns i~ einer "Bil- Seite 6 unter den Erläuternden Bemerk~gen 
dungsknse oder gar In emer "BIldungskata- zu lesen spricht noch von einer Empfehlung 
strophe'" der Leh~erkonferenz zum Besuch der AHS 

Meine Damen und Herren' Auch diese Hal
tung ist falsch, denn die österreichische Schule 
hat nicht versagt. Wir können nicht von einer 
Bildungskrise sprechen, denn wer das tut, der 
verdammt und übersieht all das in den letzten 
Jahren und Jahrzehnten von den Eltern 
Geopferte, von den Lehrern Erbrachte und 
von den Schülern Geleistete. Ich glaube, wir 
könnten in Osterreich nicht kulturellen Fort
schritt, wirtschaftliches Wachstum und soziale 
Sicherheit feststellen und das auch in unserer 
Gesetzgebung zum Ausdruck bringen, wenn 
nicht von der österreichischen Schule in den 
letzten Jahrzehnten dazu die Voraussetzungen 
geleistet worden wären und wenn auch nicht 
das österreichische Schulwesen in der ganzen 
Welt eine solche Anerkennung besitzen 
würde, was sich ja auch in zwischenstaat
lichen Abkommen ausdrückt. 

Wir befinden uns heute, meine Damen und 
Herren, in keiner Bildungskatastrophe und 
-krise, sondern vielmehr in einem notwendi
gen verständlichen Vorgang, in einem Prozeß 
der Anpassung der Schule an die Entwicklung 
der Zeit. So hat etwa vor zehn Jahren schon 
das ehemalige Mitglied des Bundesrates, mein 
späterer Innsbrucker Kollege Ernst Kolb, zu 
mir gesagt: Solange es eine Schule gibt, wird 
immer die Notwendigkeit einer Schulreform 
gegeben seinl - Und in einer solchen Situa
tion befinden wir uns heute. 

Zu dieser Schulreform sucht die 4. Schul
organisationsgesetz-Novelle einen wesent
lichen Beitrag zu leisten: wie die Frau Bericht
erstatter bereits erklärt hat, erstens in der 
Aussetzung der Aufnahmsprüfung zur all
gemeinbildenden höheren Schule, vor allem 
in der Verlängerung der Aussetzung der 
13. Schulstufe, der 9. Klasse der AHS, und in 

oder des Ersten Klassenzuges, während der 
§ 40 des gegenständlichen Gesetzes nur von 
der Feststellung der Eignung zum Besuch des 
Ersten Klassenzuges der Hauptschule spricht, 
die für die Aufnahme in die AHS erforderlich 
ist. Dementsprechend enthält auch dieses 
Formular, das die Eignungserklärung des 
Schülers zum Besuch der AHS durch die 
Volksschuldirektion beinhaltet und das aus
drückiich von der Direktion der Volksschule 
an die Direktion des AHS gerichtet ist, wie 
unlogisch, nur die Eignung zum Besuch des 
Ersten Klassenzuges Strich Zweiter Klas
senzug, erwähnt aber die Eignung für die 
AHS, auch wenn sie gleichgesetzt ist mit der 
Aufnahme in den Ersten Klassenzug der 
Hauptschule, überhaupt nicht. 

Es ist bedauerlich und außerdem, muß ich 
sagen, logisch schwer erklärlich, daß eine 
Schule an die Direktion einer anderen Schule 
eine Eignungserklärung abgibt, ohne daß diese 
Schule dabei überhaupt erwähnt ist, sondern 
nur der Erste oder Zweite Klassenzug der 
Hauptschule. Es wäre doch sicherlich möglich 
gewesen, daß man die AHS mit einem "und" 
oder "oder" vor dem Ersten Klassenzug oder 
nach dem Ersten Klassenzug in diesem Formu
lar erwähnt. Ich finde es bedauerlich, daß dies . 
nicht der Fall ist. 

Ich möchte feststellen, daß die erste Mög
lichkeit, in die AHS zu kommen, die ist, daß 
die Lehrerkonferenz diese Empfehlung am 
Ende der 4. Klasse Volksschule aus
spricht. Die zweite Möglichkeit: Wenn man 
damit nicht einverstanden ist, daß diese Eig
nung nicht ausgesprochen wurde, dann kann 
der Schüler auch ersatzweise der Aufnahms
prüfung an der allgemeinbildenden höheren 
Schule unterzogen werden. 
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Und nun. meine Damen und Herren, gibt 

es noch eine Möglichkeit - ich verweise Sie 
auf Seite 7 der entsprechenden Beilage -, 
daß nämlich auch diese Aufnahmsprüfung um
gangen werden kann, nämlich dadurch, daß 
sich der Schüler, der nicht in seiner Volks
schule die Empfehlung für den Ersten Klassen
zug der Hauptschule bekom.men hat und der 
sich nicht an der AHS dieser Prüfung unter
ziehen will, über Empfehlung des Bezirks
schulrates an eine andere Hauptschule wendet, 
die dann die Eignung für den BesuCh der 
AHS ausspricht. 

ICh möchte auf diese drei Möglichkeiten 
hinweisen, wobei ich bei der dritten Möglich
keit bemerken will, daß es siCh um eine 
Umgehung der vom Gesetzgeber vorgesehenen 
Möglichkeit der subsidiären Aufnahmsprüfung 
an der AHS handelt. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren I 
Mit dieser AbsChaffung der Aufnahmsprüfung 
- Präsident Schnell ist bereits darauf zu 
sprechen gekommen - sind personelle und 
räumliche Probleme entstanden, auf die in 
den einzelnen Ländern die AHS unterschied
lich vorbereitet sind. Sie zeigen, wie ange
sehen auch die allg,emeinbildende höhere 
Schule ist. Diese oft zitierten Schwierigkeiten 
in räumlicher und personeller Sicht sind wohl 
aufgetreten, sie sollen erwähnt werden, wenn
gleich ich betonen möchte - ich glaube, darin 
sind wir doch alle einer Meinung -, daß die 
Aufnahmsprüfung nicht den Zweck der Aus
sperrung haben soll, sondern vielmehr den 
Zweck des Leistungsnachweises. Leistungs
und nicht Sozialdifferenzierung war auch bis
her ihr Zweck. Es wird zu prüfen sein, und 
darum, Herr Präsident Schnell, die Aussetzung 
auf fünf Jahre und nicht die gänzliche Abschaf
fung der Aufnahmsprüfung. (Bundesrat Doktor 
Sc h ne 11: Die Aussetzung ist nur ein schul
politisches Machtmittel!) Ich verweise vor 
allem auf eine Stellungnahme, aber ich bin 
überzeugt, der Kollege Wally wird sich als 
Salzburger Bundesrat damit auseinanderset
zen, da es gerade die Kollegen aus Salz burg 
über die Grenzen der Fraktion hinaus waren, 
die sehr lautstark diesen Wunsch geäußert 
haben. (Bundesrat Dr. Sc h ne 11: Nur der 
Präsidentl) Es wird zu prüfen sein, ob es mög
lich ist, daß diese Leistungsbeurteilung durch 
die Volksschule erfolgt; daß sie das Urteil 
abgibt, ist ja verständlkb, weil das eine Schule 
ist, in der der Schüler bisher war, während 
die Lehrer jener Schule, in die der Schüler 
gehen will, den Schüler noch nicht näher 
kennen. Das wird zu erproben sein. 

Novelle den SChulversuchen. ICh möchte be,:" 
tonen, daß diese Schulversuche notwendig 
sind. Es ist erfreulich, daß wir uns in unserem 
Bemühen um eine Anpassung des österreichi
schen SChulwesens an die Notwendigkeiten 
der Zeit zu diesen Schulversuchen entschlos
sen haben. und auch als Verfassungsrechts
lehrer möchte ich sagen, daß es gut ist, daß 
etwas, bevor es generell normiert wird, zu
nächst in Einzelfällen versucht wird. Ich möchte 
auch hoffen, daß dies in Zukunft in unserer 
österreichischen Kulturpolitik nicht allein in 
bezug auf die so wichtige Vorschule. auf die 
Grundschule, auf die Schulen der 10-· bis 
14jährigen, auf die AHS und auf die Ausbil
dungsgänge in den Pädagogischen Akademien 
erfolgt, sondern ich darf das wiederholen, was 
ich bei einer der letzten Sitzungen der Oster
reichischen Rektorenkonferenz schon sagte: Es 
wäre erfreulich, wenn wir in Zukunft auCh 
hinsichtlich unserer hochschulpolitischen Maß
nahmen, bevor wir sie generell einführen, 
genauso wie wir die Vorschule und die Grund
sChule versuchen, zunächst derartige Versuche 
anstellten. 

Wenn wir diese Schulversuche und die ein
zelnen Zielsetzungen betrachten, so können 
wir sagen: Es wird in einer positiv zu bewer
tenden Weise vorgesehen, daß, was es bisher, 
glaube ich, in Wien gegeben hat, auch Vor
schulen für jene vorgesehen werden, die im 
schulpflichtigen Alter noch nicht für schulreif 
erklärt werden. Damit, Hoher Bundesrat, ist 
das Problem der allgemeinen vorschulischen 
Erziehung noch nicht gelöst. Wenn hier der 
Ausdruck "Vorschule" gebraucht wird, dann 
nicht in jenem Sinne, in dem er in der sonsti
gen Diskussion verwendet wird: die VorsChule 
für jene, die sich noch nicht im schulpflichtigen 
Alter befinden. 

Meine Damen und Herren I Ich darf Ihnen 
versichern, daß ich mir auch das Erziehungs
wesen in sogenannten Ostblockländern ange
sehen habe und daß ich auch mit einigen 
Leuten, die dort Kulturpolitik gemacht haben 
und Kulturpolitik machen, gesprochen habe. 
Hier, glaube ich, wird es noch einige Diskus
sionen geben. Wir von der Osterreichischen 
Volkspartei - es ist mir bewußt, daß dies
bezüglich vom Bund aus nicht das Entspre
chende geschehen kann, darum hat der Herr 
Bundesminister für Unterricht Dr. Mock da
mals, es ist hier auch erwähnt, die Landes
hauptleute aufgefordert - sprechen uns für 
einen Ausbau des Kindergartenwesens aus, 
und es soll da auch das Spielerische nicht ganz 
verlorengehen. Es ist ja auCh in Schweden 

Einen eigenen Abschnitt, Hoher Bundesrat, die Vorschulerziehung noch nicht mit dem vier
widmet die 4. Schulorganisationsgesetz- . ten oder fünften Lebensjahr vorgesehen, son-
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dem erst ab· dem sechsten Lebensjahr, also 
ab jenem Lebensjahr, in dem bei uns das 
schulpflichtige Alter eintritt. 

Ich möchte sagen, daß diese Vorschul
klassen für jenen, der schulpflichtig, aber noch 
nicht schulreif ist, einen wirklich sehr wesent
lichen Beitrag zur Heranführung an die Schul
pflicht und die Aufgaben, die damit verbunden 
sind, leisten werden. 

Es ist begrüßenswert, wenn im § 3 vorge
sehen ist, daß bereits in der Grundschule in 
der dritten und vierten Sdlulstufe die Zu
sammenfassung in Unterrichtsgegenständen 
erfolgen kann. Ich darf sagen, daß das auch 
immer eine langgehegte Forderung meiner 
Partei war. 

Meine Damen und Herren I In dem Zusam
menhang möchte ich darauf hinweisen, daß 
es uns vielleicht durch diesen Weg der 4. Schul
organisationsgesetz-Novelle gelingen kann -
das, was bei der AHS vorgesehen ist -, daß 
wir die zwei Zäsuren im österreichischen 
Schulwesen überbrücken, nämlich die eine 
Zäsur in der Volksschule, das Klassenlehrer
system, in der Hauptschule und in der AHS 
das Fachlehrersystem und dann in der AHS 
das Aufgabenlernen, und an der Hochschule 
das mehr selbständige wissenschaftliche Arbei
ten. Vielleicht gelingt es, daß wir diese Uber
gänge hier vorbereiten. Daher sehe ich diese 
Zusammenfassung und diese Differenzierung 
als einen sehr wesentlichen Schritt dazu an. 

Es ist auch begrüßenswert, daß das Ange
bot einer lebenden Fremdsprache in der dritten 
und vierten Schulstufe zu erproben ist. 

Eine Scheidung der Geister in der Schul
reformdiskussion - ich glaube, wir können 
sagen, daß das bisweilen auch über die Gren
zen weltanschaulicher und ideologischer Posi
tionen vor sich geht - ist mit den Schulen 
der 10- bis 14jährigen gegeben, wobei der 
Ausdruck der Mehrzahl "Schulen der 10- bis 
14jährigen" gleichsam schon einer Position 
gleichkommt, wobei ich, Herr Präsident 
Schnell, da Sie auch diese Mehrzahl verwendet 
haben, das als einen sehr toleranten Schritt 
werten möchte, aus dem Geist des Gesetzes 
heraus ... (Bundesrat Dr. Sc h ne 11: Es 
kommt schon die Gesamtschule!) Das ist mir 
geläufig, ich komme auch gleich auf Stimmen 
aus Ihren Reihen hier zu sprechen. 

Es werden hier Schulversuche zur Additiven 
Gesamtschule, zur Integrierten Gesamtschule 
und zur Orientierungsstufe vorgesehen. In 
dem Zus·ammenhang möchte ich sagen, daß 
wir nicht vergessen wollen, Hoher Bundesrat, 
daß daneben für die Entwicklung unserer Kin
der, auch aus sozialer Sicht, die heute bereits 

von Dr. Fruhstorfer angesprochen wurde, von 
größter Bedeutung die Sonderschulen sind, und 
daß wir die Bedeutung der Sonderschulen da
bei nicht übersehen wollen; damit wir diese 
Sonderschulen bei den Schulen der 10- bis 
14jährigen nicht in eine Art Getto treiben. 
Wir wollen dabei auch zur Kenntnis nehmen, 
daß der Begriff "Gesamtschule" , auch wenn 
wir die eigenschaftswörtliche Verwendung 
"additiv" und "integriert" und auch die be
treffende Erklärung in der Beila,ge haben, in 
der ganzen pädagogischen Diskussion um die 
Schulen der 10- bis 14jährigen pädagogisch
wissenschaftlich noch nicht ganz ausgeleuchtet 
ist. 

Ich möchte auch bemerken, vor allem als 
niederösterreichischer Mandatar, daß wir die 
ganze Schulreformdiskussion auch im Verhält
nis von Stadt und Land sehen müßten, und 
es wird nachzuweisen sein, ob diese Formen 
der Gesamtschule auch zum Abbau des Bil
dungsgefälles von Stadt und Land beitragen 
können, und es wird auch zu beweisen sein 
- und darüber wird es Aussprachen geben -, 
ob der Nivellierungs- und Uniformierungs
effekt, der dadurch entstehen kann, daß eine 
Schulorganisationsform vorgesehen ist, viel
leicht kompensiert werden kann durch die 
Leistungsgruppen, durch diese Differenzie
rungsmöglichkeiten. Auch das, Hoher Bundes
rat, wird zu prüfen sein. 

Ich möchte allerdings hier auch eines be
merken. Da ich weder AHS-Lehrer noch Pflicht
schullehrer bin, glaube ich, hier sine ira et 
studio spredlen zu dürfen. Ich glaube, wir 
dürfen nicht in den Fehler verfallen, dem 
einige in der Schulreformdiskussion verfallen, 
daß wir die Schulen der 10- bis t4jährigen 
nur für jene sehen, die zwischen dem 10. und 
dem 14. Lebensjahr die Schule besuchen. Die 
Schulen der 10- bis 14jährigen, Hoher Bundes
rat, sind von Bedeutung genauso für den, der 
maturieren will und eines Tages promovieren 
will, für den also diese Schule sozusagen ein 
Stadium des Durchganges ist, und hier möchte 
ich als Hochschullehrer betonen, daß diese 
Fragen der Schulreform diskussion und auch 
die 4. Schulorganisationsgesetz-Novelle und 
der Ausgang der Schulversuche alles Vorfra
gen für die Hochschulreform sind. Und darum 
bedaure ich es ebenfalls an dieser Stelle, was 
ich schon mehrmals getan habe, daß das Haus 
am Minoritenplatz geteilt wurde. 

Sie haben allerdings eine Möglichkeit durch 
entsprechendes Einvernehmen und durch die 
entsprechenden Vorschläge, die jedoch, das 
darf ich sagen, nicht gegeben waren, als wir 
etwa den beachtenswerten Bericht der Frau 
Minister Firnberg über die Anwendung des 
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Studienbeihilfengesetzes bekommen haben; da 
hat nämlich, Herr Bundesminister für Unter
richt, der Bericht von den Pädagogischen Aka
demien aus Ihrem Ressort gefehlt, und es 
waren nur die Vorschläge aus dem Bundes
ministerium für Wissenschaft und Forschung 
vorhanden, über die wir die Diskussion er
öffnet haben. Ich betone das deshalb,· um 
darauf hinzuweisen, daß diese Probleme über
lappend sind, über jene Bereiche hinaus
gehend, die wir organisatorisch zu erfassen 
versuchen, weil, worauf bereits meine Vor
redner hingewiesen haben, die heutige Dis
kussion auf dem Bildungssektor wirklich einen 
Gemeinwohlcharakter hat. 

Aus diesem Grunde ist es auch zu begrüßen, 
daß wir den Polytedmischen Lehrgang und 
seine heutige Problematik im § 5 der 4. Schul
organisationsgesetz-Novelle mitbeTÜck.sichtigt 
haben. Es war erfreulich, daß die von Minister 
Dr. Mock. vorbereitete Tagung über den Poly
technischen Lehrgang in Seggauberg dann 
später auch durchgeführt wurde. Es sind nicht 
alle Vorschläge, die einstimmig in Seggau
berg damals beschlossen wurden, hier aufge
nommen worden. 

Es ist erfreulich, möchte ich sagen, daß wir 
versuchen, beim Polytechnischen Lehrgang 
eine Differenzierung vorzunehmen. Wir sollten 
ja doch bedenken, daß wir uns heute nicht 
allein bemühen sollten, eine Differenzierung 
in die Schulen der 10- bis 14jährigen hinein
zubringen, daß wir aber beim Polytechnischen 
Lehrgang die notwendige Differenzierung nicht 
beachten. Hier ist ein Schritt dazu getan. 

Ich glaube, wir sollten uns weiters über
legen, ob es nicht günstig wäre, den Poly
technischen Lehrgang als eigene Schulorgani
sationsform - ich habe solche Stimmen aus 
Bundesländern gehört - zu führen. 

Drittens wäre es auch zu beachten, daß wir 
uns mehr als bisher um eine Aufwertung des 
Zeugnisses des Polytechnischen Lehrganges 
bemühen, denn heute ist dieses Zeugnis mehr 
der Ausdruck der Anwesenheit, aber nicht ein 
Leistungsnachweis, und es gibt sehr viele -
es ist auch schon darauf hingewiesen wor
den -, die versuchen, den Polytechnischen 
Lehrgang zu umgehen. Und was bedauerlich 
ist: Es gibt sehr viele, die nach der vierten 
Klasse Hauptschule dann in eine berufsbil
dende Schule gehen, um das erste Jahr abzu
sitzen, was pädagogisch nicht förderlich, 
sondern gefährdend ist. Daher werden wir 
den Polytechnischen Lehrgang, der eine be
rufsvorbereitende und orientierende Aufgabe 
hat, unser besonderes Augenmerk widmen 
müssen, vor allem auch im Hinblick. auf die 
Forderungen der Leistungsgesellschaft, die 

eine besondere, differenzierte Ausbildung ver
langt, nicht zuletzt auch von demjenigen, der 
die Pflicb.tschule verläßt. 

Eine besondere Bedeutung wird in der Lei
stungsgesellschaft von morgen - das möchte 
ich betonen und unterstreichen - die allge
meinbildende höhere Schule finden. Meine 
Damen und Herrenl Die Tats-ache, daß in die
sem Formular entgegen dem Beschluß der 
Schulreformkommission vom Juni 1970 die 
allgemeinbildende höhere Schule nicht er
wähnt ist, obwohl die Erklärung der Volks
schuldirektion an die AHS gerichtet ist, heißt 
nicht, daß wir die Bedeutung der allgemein
bildenden höheren Schule nicht zur Kenntnis 
nehmen wollen. Wir müssen heute vielmehr 
sagen, daß in dem Maße, in dem Akademiker, 
also Hochschulgebildete, im modernen Wirt
schafts- und Sozialgeschehen erforderlich sind, 
schon nach § 41 Abs. 2 des Schulorganisations
gesetzes die allgemeinbildende höhere Schule 
die Grundlage für diese allgemeine Hochschul
berechtigung zu bieten hat. Man muß aller
dings auch sagen, daß sehr viele in die all
gemeinbildende höhere Schule gehen, für die 
es vielleicht besser wäre, sie würden in eine 
berufsbildende Schule gehen ... (Bundesrat 
Dr. Sc h ne 11: Deshalb die Gesamtschulen, 
dann kommen wir zur Leistung!) Herr Präsi
dent Schnell, diese Äußerung von Ihnen würde 
ich mir ohneweiters als verständlich vorstel
len bei einer dieser Tagungen, auf denen Sie 
selbstverständlich als Präsident des Wiener 
Stadtschulrates und als Angehöriger der SPU
Fraktion sprechen. Diese Äußerung von Ihnen 
heute bei der Behandlung der 4. Schulorgani
sationsgesetz-Novelle halte ich für politisch 
niellt klug, weil Sie -damit den Beweis liefern, 
daß Sie bereits vor Beginn der Schulversuche 
eines von vielen möglichen Schulreformergeb
nissen vorwegnehmen I Herr Präsident Schnell, 
dem ein klares Nein entgegen! (Beifall bei der 
OVP. - Bundesrat Hab r i n ger: Warum 
schreien Sie denn so? - Bundesrat Doktor 
Sc h n eil: Nach Ihrer Vorstellung!) 

Ich möchte sagen, daß der Herr Landes
schulinspektor Radinger in seiner Rede im 
Nationalrat zur 4. Sdrulorganisationsgesetz
Novelle sehr treffend bemerkt hat - ich zitiere 
wörtlich -: Die Sozialisten jagen keinen päd
agogischen Utopien nach, sie wollen auch nicht 
die Schulreform zu einer politischen Prestige
angelegenheit machen. 

Ich habe diesen Eindruck, und ich werde 
noch eine Stimme zitieren. (Bundesrat Doktor 
Sc h ne 11: Ist das die Bibel, sie Sie zu ver
künden haben?) Ich muß ehrlich sagen, ich 
würde mich freuen, wenn der Kollege Radin
ger bereits in die Liste der Heiligen aufge-
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stiegen wäre und er daher hier im Rang von 
Bibelzitaten stünde. Die postkonziliare Ent
wicklung ist noch nicht so weit, aber es steht 
jedem zu, sich dem zu erschließen. 

Ich möchte nur sagen, daß wir gerade in 
bezug auf die allgemeinbildende höhere Schule 
vorsichtig vorgehen sollen, weil sie, wie ich 
schon betont habe, eine Bindegliedfunktion 
für die Hochschulbildung zu erfüllen hat. Da
her fände ich es begrüßenswert - und hier, 
Herr Präsident Schnell, glaube ich mit Ihnen 
einer Meinung sein zu können -, wenn wir 
uns bemühen sollten, daß die Reifeprüfung an 
der allgemeinbildenden höheren Schule den 
gegenwärtigen Gegebenheiten entsprechend 
reformiert wird. Wir wissen, daß es heute sehr 
viele gibt, die maturieren, die für reif zum 
Besuch der Hochsdlule erklärt werden, aber 
nur ein Bruchteil davon geht an die Hoch
schule selber, und nur ein Teil von denen, die 
auf die Hodlschule gehen, wird an der Hoch
schule auch fertig. Daher wird es Aufgabe 
der Schulbahnberatung und der Bildungsin
formation sein, redltzeitig nur jenen, die sidl 
um eine höhere Allgemeinbildung bemühen, 
und jenen, die später an die Hochschule gehen 
wollen, den Weg in die allgemeinbildende 
höhere Schule zu weisen. 

Es ist ein wertvoller Sdlritt, den wir schon 
immer gefordert haben, daß hier im § 6 für 
die allgemeinbildende höhere Schule vorge
sehen ist, daß die Reifeprüfung elastisch abge
legt werden kann, daß somit in der Hälfte 
des Unterrichtsjahres der 8. Klasse bereits 
eine Matura abgelegt werden kann, daß also 
derjenige, der schon früher reif ist, schon 
früher den Weg zur Hochschule gehen sollte. 
Das ist insofern ja möglich, als an den Hoch
schulen die Semestereinteilung gegeben ist: 
der könnte dann praktisdl schon im Sommer
semester inskribieren, während die anderen 
noch in die 8. Klasse der AHS gehen. 

Ich glaube, wir sollten uns bemühen, die 
AHS-Reifeprüfung zeitlich elastisch und sadl
lich differenziert zu sehen, nämlich hochschul
vorbereitend für jene, die an die Hochsdlule 
gehen, und mit einer berufsvorbereitenden 
Reifeprüfung für diejenigen, die nicht an die 
Hochschule gehen, ein Vorschlag, den wir 
schon öfter hier gebradlt haben; und die zeit
liche Elastizität findet in diesem Gesetz ja 
deutlich ihren Ausdruck. 

Es ist begrüßenswert, Hoher Bundesrat, daß 
sich die 4. Schulorganisationsgesetz-Novelle 
auch mit einem wesentlidlen Teil der Lehrer
bildung beschäftigt, nämlich mit der Ausbil
dung der Hauptsdlullehrer. Herr Kollege 
Sdlnell hat darauf hingewiesen, welch großer 
Prozentsatz der Hauptsdlullehrer ungeprüft 

ist, was auch stimmt. Und jetzt erlauben Sie 
mir, Herr Kollege Schnell, auf Ihre vorherige 
Zwischenrufbemerkung einzugehen; ich will 
mich an Ihre Rede selbst halten, wenngleidl 
ich auch in Zukunft gern Ihren Zwisdlenruf 
zitieren werde. 

Korrespondierend zum Geist Ihrer eben ge
haltenen Rede möchte ich sagen: Na wenn so 
viele Hauptschullehrer ungeprüft sind, dann 
zeigt das doch, daß man mit so vielen unge
prüften Hauptschullehrern nidlt eine Gesamt
schule schaffen kann, weldle die Unterstufe 
der allgemeinbildenden höheren Schule erset
zen könnte, und zwar in einer soldlen Weise, 
daß nicht ein Schrumpfgymnasium mit unge
prüften Lehrern zustande kommt, von dem 
ich Ihnen als einer, der drei akademische Lehr
stühle bisher innehatte und in tJsterreidl drei 
Fakultäten erlebt hat, nur sagen kann, daß 
das nicht ausreidlen würde, Herr Präsident 
Schnell, um einen Akademiker hervorzubrin
gen. 

Idl gebe allerdings zu, daß es dringend 
notwendig ist, daß wir die Pädagogisdlen Aka
demien in ihrer Aufgabe für die Hauptsdlule 
heranziehen, nachdem sie sich in der Ausbil
dung von Volkssdlullehrern glänzend bewäh
ren, und die hier vorgesehenen Schulversuche 
in bezug auf das Lehramt an Hauptsdlulen, 
an Polytechnischen Lehrgängen und an Sonder
schulen sind begrüßenswert. Ich möchte darauf 
hinweisen, daß hier in § 1 Abs. 5 auch vorge
sehen ist, daß die erforderlichen fadllichen 
und fachdidaktisdlen Unterridltsveranstaltun
gen im Einvernehmen mit den wissensdlaft
lichen Hochschulen durchzuführen sind. 

Ich möchte allerdings das Bundesministe
rium für Unterricht darauf aufmerksam 
machen, daß entgegen der Tatsache, daß seit 
Monaten österreichische Hochschullehrer an 
Pädagogischen Akademien unterrichten, bis 
zur Stunde vom Bundesministerium für Unter
richt mit dem Bundesministerium für Finanzen 
nicht die notwendigen Voraussetzungen ge
troffen wurden, daß diesen österreichischen 
Hochschullehrern, die dort unterridlten -
Assistenten, Dozenten und Professoren -, 
auch jene Lehraufträge bezahlt werden, die 
normalerweise österreidlischen Hodlschulleh
rem bezahlt werden. Diese Voraussetzung im 
Einvernehmen Unterrichtsministerium und Fi
nanzministerium, möchte idl Ihnen sagen, 
fehlt nodl. Das nur als Fußnote gebradlt. 

Der Schritt, der damit eingeleitet wurde, 
ist ein begrüßenswerter Schritt, denn es geht 
uns auch darum, die Hauptsdlullehrerausbil
dung zu systematisieren und den Weg der 
Entwicklung der Pädagogischen Akademien, 
der schon positiv begonnen hat, fortzusetzen 
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und ihre Zusammenarbeit mit den Hochschulen 
zu fördern. Daher ist es bedauerlich, was ich 
schon bei der Installierung der Teilung des 
Hauses am Minoritenplatz gesagt habe, daß 
die Pädagogischen Akademien dem einen 
Ministerium unterstehen, die Hochschulen dem 
anderen Ministerium, was übrigens dem sozia
listischen Bildungskonzept widerspricht, denn 
dort haben Sie sich ja um eine größtmögliche 
Verbundenheit von Pädagogischen Akademien 
und Universitäten bemüht, was jetzt durch die 
Teilung des Hauses am Minoritenplatz ent
gegen Ihren Vorstellungen zerschnitten wurde. 

Meine Damen und Herren! Die Schulver
suche, die in den genannten Richtungen an
laufen werden, sind für die Entwicklung des 
österreichischen Schulwesens von besonderer 
Bedeutung. Erlauben Sie mir daher, gerade 
bei dieser Gelegenheit der Verabschiedung 
der 4. Schulorganisationsgesetz-Novelle darauf 
hinzuweisen, daß wir einmal die Ergebnisse 
dieser Schulversuche, denen wir wirklich mit 
Interesse entgegensehen, nicht danach beur
teilen wollen, ob sie den verschiedenen Pro
grammen der politischen Parteien mehr oder 
weniger nahekommen, sondern ausschließlich 
nach objektiven, pädagogischen Gesichtspunk
tenl Daher wird dem Führen von Kontroll
klassen, der wissenschaftlichen Betreuung und 
außerdem dem Umstand, daß die Planer, Be
treuer und wissenschaftlichen Kontrollorgane 
nicht identisch sind, besondere Wichtigkeit bei
gemessen. Bis heute 9 Uhr, Herr Präsident 
Schnell, habe ich allerdings von meinen akade
mischen Kollegen in der Pädagogik noch nicht 
gehört, daß bei den derzeit laufenden Wiener 
Gesamtschulversuchen Wiener Universitäts
pädagogen herangezogen wurden. (Bundesrat 
Dr. Sc h n eIl: Sind herangezogen! Seit 
Monaten!) Mir hat der Vorstand des Päd
agogischen Instituts der Universität Wien, 
mein Kollege Marian Heitger, ein international 
bekannter Pädagoge, um 8 Uhr 50 noch erklärt, 
daß zwischen dem Stadtschulrat und ihm -
dem Pädagogischen Institut - ein diesbezüg
liches Einvernehmen noch nicht hergestellt 
wurde. Wenn das nachgeholt wird, wird das 
sicherlich begrüßenswert sein. Ich will es nicht 
leugnen, daß Sie vielleicht d'aran denken, aber 
ich weiß nur das, was mir mein Kollege 
Heitger diesbezüglich gesagt hat. Außerdem 
haben Sie, Herr Präsident Schnell, eine dies
bezügliche Äußerung bereits bei einer Sitzung 
des Wiener Stadtsdmlrates (Bundesrat Doktor 
Sc h ne 11: Die ich dann wiederholen werde!) 
gemacht, daß zwar das Pädagogische Institut 
beigezogen wurde, aber nidlt das der Wiener 
Universität. Kollege Heitger hat mir also vor 
9 Uhr gesagt, daß hier noch kein Kontakt 
hergestellt wurde. 

Meine Damen und Herren! Wir sollten uns 
in jeder Weise bei der Vorbereitung, Durch
führung und Auswertung der Schulversuche 
wirklich bemühen, so wie der Kollege Radin
ger im Nationalrat erklärt hat, daß die Schul
reform zu keinem politisdlen Prestigeanliegen 
werde. Idl bedauere ,es, daß wir jetzt nicht 
Gelegenheit haben, den Herrn Bundesminister 
für Unterricht unter uns zu wissen - aber es 
tagt auch gleichzeitig der Nationalrat -, weil 
idl ihn jetzt zitieren möchte. Ich glaube näm
lich, daß er sehr treffend der Bemerkung des 
Kollegen Radinger die Glaubwürdigkeit 
nimmt. Vier Tage, bevor die Novelle zum 
Schul organisations gesetz im Ministerrat von 
ihm eingebradlt wurde, hat der Herr Bundes
minister für Unterricht Gratz beim BSA-Lan
destag in Salzburg erklärt (Bundesrat 
W a 11 y: Waren Sie dabei?) - idl zitiere 
die "Arbeiter-Zeitung", Herr Kollege Wally 
(Bundesrat Dr. S kot t 0 Jl: Machen Sie das 
dem Kollegen Pitschmann nach?), die Ihnen 
sicherlich genauso kompetent ist wie ich, die 
"Arbeiter-Zeitung" vom 20. April 1911 -: "Der 
in Osterreich bestehenden sozialen Barriere 
könnte man durch die Gesamtschule vom 
sechsten bis zum vierzehnten Lebensjahr ent
gegentreten" . 

Herr Kollege Wally! Als einer, der eine 
Vorstellung von den politischen und recht
lichen Seiten der Ministerverantwortlichkeit 
hat (Bundesrat Leopo1dine Po h I: Nur Sie?), 
möchte ich sagen, daß eine solche Äußerung 
der politisdlen Seite - ich betone: der poli
tischen Seite - der Ministerverantwortlichkeit 
nicht entspricht, wenn ein Bundesminister am 
Dienstag die begrüßenswerte Initiative er
greift, daß in Osterreidl Schulreform versuche 
abgehalten werden, die eine Palette von Mög
lichkeiten eröffnen, während vier Tage vorher 
derselbe schon erklärt, in welcher Richtung 
diese Schulreformversuche am besten ausge
hen, weil man jetzt schon wüßte - für was 
führen wir sie dann durch, für was beschäftigt 
man sich dann damit? -, in welche Richtung 
das gehen sollte. (Bundesrat Dr. S kot ton: 
Um Sie von der Richtigkeit unserer Ansicht 
zu überzeugen!) Herr Kollege, Sie können 
sich nachher oIhneweiters zu Wort melden 
und sich bei der Vielzahl Ihrer Fähigkeiten ... 
(Bundesrat Dr. S kot ton: Ich kann auch 
Zwischenrufe machen! Ist Ihnen das bekannt? 
Von Ihnen lasse ich mir keine Vorschritten 
machen! - Weitere Zwischenrufe. - Der 
Vor s i t zen d e gibt das Gl.ockenzeichen. -
Bundesrat W a 11 y: Soviel Hochmut ist selten 
zu finden! Sie sind nur von sich selber einge
nommen! - Weitere Zwischenrufe.) Es wer
den jetzt sdlon Aussagen getroffen - das sei 
festgehalten - für eine l?estimmte Schul
organisationsform unter den Zielen für die 
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10- bis 14jährigen, bevor noch dieses Gesetz 
verabschiedet wurde I Und davor möchte ich 
warnen, denn, meine Damen und Herren, mit 
den Sozialressentiments von gestern werden 
wir die Bildungsaufgaben von morgen kaum 
lösen können. Wir werden diese Bildungsauf
gaben auch nicht lösen können, wenn wir ein 
Ideologiedenken, das sich bisweilen in den 
übrigen Bereichen der Politik als überflüssig 
erweist, in eine Schulpolitik tragen und wenn 
wir Uniformierungs- und Nivellierungstenden
zen in ein Schulwesen tragen, das die Forde
rungen einer differenziert verlangenden Lei
stungsgesellschaft vor sich sieht. (Bundesrat 
Bö r Ö c z k y: Die soziale Politik paßt Ihnen 
nämlich nichtI) 

Meine Damen und Herren! Auch die 
Leistungsgesellschaft der Zukunft wird eine 
differenzierte Ausbildung verlangen, differen
ziert nach der Leistungsfähigkeit, differenziert 
nach der Begabung, differenziert nach der 
Lebenserwartung, nicht aber - und das sei 
betont - differenziert nach lokalen und sozia
len Unterschieden. Diese lokalen und sozialen 
Unterschiede sollen wir mehr als bisher ab
bauen. Dazu wird notwendig sein eine ver
besserte Bildungsinformation, dazu wird not
wendig sein eine verbesserte Scb.ulbahnbera
tung. Und ich sage Ihnen: Noch so viele 
Gesetze und noch so viele Novellen zu diesen 
Gesetzen werden es nicht überflüssig machen, 
daß zu diesen Schulgesetzen, zu diesen Bil
dungsmaßnahmen auch das entsprechende 
Bildungsbewußtsein tritt, nämlich der Wille, 
das Kind weiterlernen zu lassen, das Hin
führen auf die Bildungsziele und der Wille 
des einzelnen, den Bildungsgang mit allen 
Entbehrungen auf sich zu nehmen, die not
wendig sind, um zu maturieren, mit allem 
Konzentrieren, um zu promovieren oder sich 
später zu habilitieren, das kein Gesetzgeber 
abnehmen kann. Dieses Bildungsbewußtsein 
müssen wir über die Grenzen der politischen 
Parteien hinweg schaffen. 

Dazu, meine Damen und Herren, kann diese 
4. Schulorganisationsgesetz-Novelle einen sehr 
wertvollen Beitrag leisten. Sie verpflichtet in 
dem Fall uns alle, nichts vorwegzunehmen, 
aber alles zu ermöglichen. Das sind Aufgaben, 
die den Interessenverbänden genauso gestellt 
sind wie den politischen Parteien, überall dort, 
wo Bildungsarbeit geleistet wird. 

Wir wissen - das ist auch zum Ausdruck 
gekommen -, daß Maßnahmen, die hier in 
der SchOG-Novelle vorgesehen sind, durch 
das Schulunterrichtsgesetz ergänzt werden 
müssen. Ich will hoffen, daß der Entwurf zum 
Schulunterrichtsgesetz über den Sommer in der 
entsprechenden Meinungsbildung genauso zur 
entsprechenden Form, zu jenem Ergebnis ge
führt werden kann, das dann so einstimmig 

eingebracht werden kann wie die 4. Schul
organisationsgesetz-Novelle. 

Hoher Bundesrat! Diese Aufgaben sollen 
uns nicht negativ, sondern vielmehr positiv 
stimmen, positiv hinsichtlich der Ziele, die wir 
zu erreichen haben, positiv auch - und darf 
ich das betonen - für die österreichische 
Schule, die entgegen vielen Bemerkungen -
man könnte ganze Seiten an Fußnoten hier 
anführen, und Sie würden sich wundem, wer 
aller von Bildungskrise der österreichischen 
Schule spricht (Bundesrat Dr. Sc h n e 11: Die 
OVP am allermeisten!), - den Beweis dafür 
liefert, daß die Reformwürdigkeit der öster
reichischen Schule ein Beweis für ihre weitere 
Lebenskraft ist. (Beifall bei der OVP.) 

Vorsitzender: Zum .Wort ist gemeldet Herr 
Bundesrat Wally. Ich erteile es ihm. 

Bundesrat Wally (SPD): Herr Vorsitzender! 
Hoher Bundesrat! Herr Bundesministerl Sehr 
verehrte Damen und Herren! Ich glaube, der 
Stil der Ausführungen meines Herrn Vor
redners wird von mir nicht erwartet. Die Be
rufung bei jeder Rede auf sein akademisches 
Amt, auf seinen akademischen Grad, auf seme 
Stellung als Hochschullehrer, die mehrfache 
Zitierung seiner akademischen Kollegen, 
glaube ich, ist hier überflüssig; wir haben alle 
ein Berufsverzeichnis erhalten und wissen, 
wer wir sind. Sie brauchen sich nicht, Herr 
Universitätsprofessor, jedesmal aufs neue vor
zustellen. Ist nicht notwendig. (Beifall bei der 
SPO. - Zwischenruf des Bundesrates Doktor 
Sc h am be c k. - Bundesrat B ü r k 1 e: Das 
zeugt von Ihrer "Fairneß", von der Ihr Kollege 
Skotton heute gesprochen hat! - Bundesrat 
Bö c k: Er soll den Heiligenschein wegtun!) 

Zu dem vorliegenden Gesetz, verehrte 
Damen und Herren, erlaube ich mir folgende 
Ausführungen und Bemerkungen. Ich werde 
auch einige offene pädagogische Fragen zur 
Sprache bringen und mich insbesondere aber 
einem Problem widmen, und zwar den Schul
versuchen mit Vorschulklassen beziehungs
weise der Vorschulerziehung insgesamt. 

Um den Entfall der Aufnahmsprüfung in die 
allgemeinbildenden höheren Schulen, den wir 
heute hier debattieren, haben lebhafte Dis
kussionen in Wort und Schrift stattgefunden, 
es sind düstere Prophezeiungen erfolgt, wilde 
Befürchtungen gehegt worden, es hat Proteste, 
einzelne Aktionen gegeben, und das alles 
hat gezeigt, daß nun ein Herzstück des alten 
Bildungssystems berührt worden ist. Es hat 
sich auch von Salzburg aus - das ist schon 
erwähnt worden - sogar eine Arbeitsgemein
schaft zur Erhaltung der akademischen Bil
dung konstituiert, die die Schuleinrichtung in 
der traditionellen Form erhalten möchte. In 
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leidenschaftlicher Weise, in Aufrufen sind die 
Privilegierten ersucht worden, die altherge
brachten Privilegien zu verteidigen. 

Zugleich ist im Nationalrat einstimmig eine 
Entschließung gefaßt worden, wonach der Ent
fall der Aufnahmsprüfungen audl an mitt
leren und höheren berufsbildenden Schulen 
vorrangig von der Regierung geprüft werden 
sollte. 

Inzwisdlen aber, verehrte Damen und Her
ren - und das ist nun wesentlicher -, ist 
der Alpdruck von Tausenden Familien ge
wichen. Es hat sich die zermürbende Prüfungs
angst der zehnjährigen Kinder verflüchtigt, 
eine der ältesten Bildungsbarrieren, die Auf
nahmsprüfung in die AHS, die so zäh vertei
digt worden ist, ist gefallen, und ich bin der 
Meinung: Wenn auch nach fünf Jahren wieder 
darüber gesprodlen wird - ich meine, sie ist 
endgültig gefallen. (Bundesrat Doktor 
Sc h a m be c k: Die Salzburger werden Ihnen 
was anderes sagen! J Wer wird es dann wagen, 
sie wieder einzurichten! 

Zu den Schulversuchen mit der Schule der 
10- bis 14jährigen wäre zu sagen, daß hier 
zweifellos das zentrale Problem vorliegt. Die 
Schulversuche in Richtung auf die Additive 
Gesamtschule, die Versuche mit der Orien
tierungsstufe, also mit der fünften und sech
sten Schulstufe, und mit der Integrierten Ge
samtschule, die wir immer meinen, wenn wir 
von "Gesamtschule" sprechen, haben den 
Zwe<k, symptomatische, sachliche Entsehei
dungsgrundlagen zu liefern und, wie der Herr 
Bundesminister Gratz ausdrü<klich und mehr
mals öffentlich betont hat, nicht etwa vor
gefaßte Meinungen zu bestätigen. 

Wir erleben nun also zum erstenmal in der 
Zweiten Republik eine durch die Schulreform
kommission begründete, vorgeplante und mit 
einem entsprechenden wissenschaftlichen Be
gleitschutz, von dessen Reichweite wir ja aus 
der Praxis überzeugt sein müssen, versehene 
Serie von Sdlulversuchen, deren personelle 
und finanzielle Konsequenzen einkalkuliert 
sind. Es werden, wie bekannt, im kommenden 
Schuljahr 13,5 Millionen Schilling zusätzlich 
für diese Schulversuche erforderlich sein. 

Die Gesamtschule in England, verehrte 
Damen und Herren, in mehreren Formen als 
Comprehensiv-Schools bereits lange Zeit be
kannt - ich werde nicht der einzige sein in 
dem Hause, der sie auch persönlich kennt -, 
die entsprechenden Schulversuche etwa in 
Westberlin, in einigen deutschen Bundeslän
dern, aber auch in den skandinavischen Län
dern, und weit ausführlicher, als hier so ange
deutet worden ist, liegen vor und sind bereits 
weit über das Versuchsstadium hinaus ent-

wickelt. Das soll uns aber nicht abhalten, zu 
den vorliegenden Erfahrungen die für Oster
reich zutreffenden Institutionen selbst zu er
proben und zu erarbeiten. 

Es muß daher als etwas eigentümlich emp
funden werden, wenn im Nationalrat Mut
maßungen geäußert worden sind und heute in 
einer explosiven Form wieder, wie wir das 
eben von einer Seite in diesem Hause be
dauerlicherweise immer wieder hinnehmen 
müssen, daß sie ein Instrument zur Durch
setzung des sozialistischen Gesellschaftspro
gramms wären. Herr Abgeordneter Harwalik 
hat diese Befürchtung geäußert. Ich stelle da
her öffentlich fest, daß im Schulprogramm der 
SPO die Forderung nach dieser Integrierten 
Gesamtschule einen Schwerpunkt darstellt und 
immer dargestellt hat. Das ist bekannt, und 
es ist unser Schulprogramm mit den weiteren 
Programmen der Offentlichkeit kundgemacht 
worden und auch in den Wahlergebnissen 
honoriert worden. 

Wenn ich noch kurz zusammenfassend auf 
die Schulgesetzreform 1962 zurü<kkomme, darf 
ich sagen: Sie hat die Kompetenzverteilung 
und die Schulaufsicht neu geregelt und die 
kollegialen Schulbehörden ins Leben gerufen, 
eine Rechtsgrundlage für die Schulverwaltung, 
die bis dahin gefehlt hat, geschaffen, durch 
das Privatschulgesetz und die Religionsunter
richtsgesetznovelle die Beziehungen zwischen 
Kirchen und Staat auf dem Gebiet des Schul
wesens geklärt, die neunjährige Schulpflicht, 
die zweizügige Hauptschule und das Musisch
pädagogische Realgymnasium eingeführt und 
schließlich die Pädagogischen Akademien be
gründet. 

Es darf nun in Erinnerung gebracht werden, 
daß die Schulgesetze nicht ohne Schwierig
keiten und Rückschläge verwirklicht worden 
sind, wobei Versäumnisse eine Rolle gespielt 
haben. Der Mehrbedarf an Schulräumen kon...'"lte 
trotz gewaltiger Anstrengungen unserer Ge
meinden, der Länder, aber auch des Bundes 
nur teilweise gedeck.t werden, und es ist, wie 
heute schon erwähnt, das Schulbauprogramm 
für Bundesschulen des Bundesministeriums 
ein erstmaliger Versuch, damit auch den Län
dern und Gemeinden einen Anhalt für die 
Schulbauplanung zu geben, und kann· daher 
nur begrüßt werden. Es ist, wie bekannt, auch 
nicht gelungen, den erforderlichen Bedarf an 
Lehrern durch die Schulreform jetzt schon zu 
de<ken; wir kennen alle diese Schwierigkeiten. 
Die zweitweilige Aufschiebung des 13. Schul
jahres, die örtlich notwendige Uberschreitung 
der gesetzlich vorgesehenen Klassenschüler
höchstzahlen sind weitere Begleiterscheinun
gen der Schulgesetze. Trotzdem kann gesagt 
werden, daß entgegen so manch einer düsteren 
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Voraussage die aus den Schulgesetzen erwach
senen Anforderungen und Verpflichtungen im 
hohen Maße erfüllt werden konnten. 

Nachträglich haben sich ja vor allem dort 
die Schwierigkeiten ergeben, wo es nicht ge
lungen war, von Anfang an die entsprechen
den legistischen Maßnahmen durchzusetzen, 
eben im Bereich der allgemeinbildenden höhe
ren Schulen. 

Verehrte Damen und Herren! Gestatten Sie 
mir aus diesem Anlaß einen kurzen Blick auch 
auf die Schulreform der Ersten Republik zu
rückzuwerfen, die mit dem Namen des ersten 
Staatssekretärs für Kultus und Unterricht und 
späteren Präsidenten des Wiener Stadtschul
rates, Otto Glöckel - ein weitblickender Päd
agoge, Organisator und Politiker -, verbun
den bleiben wird. Es ist, heute gesagt, für alle 
Zukunft phänomenal, in welch einer gedräng
ten Zeit unter widrigsten Umständen dieser 
Mann die Welt der Schule geistig und organi
satorisch zu durchdringen vermocht hat. (Bun
desrat Dr. S eh am b eck: Seine Kinder hat 
er in die katholische Klosterschule geschickt! 
Das wissen Siel - Heiterkeit bei der OVP.) 
Von seinen damaligen politischen Gegnern 
eher verteufelt als gewürdigt, haben seine 
Gedanken und Taten die Zeit unversehrt über
lebt. Sie lachen bei der Gelegenheit, das paßt 
zu meinem Thema. (Bundesrat B ü r k 1 e: 
Sie haben den Zwischenruf nicht gehört! Nicht 
so empfindlich sein!) 

Nach der Schulreform von 1919 und 1920 
ist es stiller geworden, nur 1927 ist noch das 
Hauptschulgesetz erfolgt. Ich darf auf die Bun
deserziehungsanstalten hinweisen, eine Schöp
fung von damals, die in ihrem Grundkonzept 
viel von dem vorwegnehmen, was uns heute 
noch als Problem bewegt. 

Verehrte Damen und Herren! Ich möchte 
aber an dieser Stelle - ich halte ,es für ange
bracht - auch an die Experten unserer Schul
reformkommission erinnern, die uns für diese 
Scb.ulorganisationsgesetz-Novelle, die uns 
auch für die Zukunft so wichtige Arbeitsunter
lagen geschaffen haben. 

Ferner möchte ich gern im Hinblick auf die 
nun bereits auslaufenden Vorversuche dieses 
Schuljahres - auf die Vorversuchel - auf 
die immense Arbeit verweisen, die in diesem 
Zusammenhang vom Bundesministerium zu er
bringen war, von den Schulverwaltungen und 
schließlich auch von den befaßten Lehrern, 
und auch an die Arbeit erinnern, die jetzt im 
Zusammenhang mit der Vorbereitung der nun 
beginnenden Schulversuche geleistet worden 
ist und noch geleistet wird. Ich glaube, man 
darf allgemein sagen: Wir dürfen von dieser 
Stelle aus für diese Leistungen Dank sagen. 

Bevor ich nun, wie angekündigt, auf die 
Schulversuche mit den Vorschulklassen näher 
eingehe, möchte ich doch einige allgemeine 
Kriterien aufzeigen, die gerade im Zusammen
hang mit organisatorischen Problemen bedeut
sam erscheinen. 

Es handelt sich um pädagogische Probleme. 
Während seit 1962 mit den Schulgesetzen 
wichtige schulorganisatorische, personelle und 
finanzielle Probleme zur Lösung herangestan
den sind und auch gelöst werden konnten, 
wenn auch nicht so weitgehend, wie wir alle 
wollten, stehen im pädagogischen Bereich 
noch Reformen aus, wie wir alle wissen. 

Natürlich haben wir das Schulunterricbts
gesetz - der Herr Bundesminister weiß es 
selbst -, das nun vor der Tür steht, wenn 
ich so sagen darf, jahrelang hart erwartet, 
das Schulunterrichtsgesetz, das den inneren 
Betrieb der Schule, das Zusa.mmenleben in der 
Schule neu regeln wird. Aber das Lernen 
und das Leben in unseren Schulen sind immer 
noch stark in den Vorstellungen der Ver
gangenheit verhaftet. Im Zuge der pädagogi
schen Reformen, die vor uns liegen. gilt es, 
die Schule weiter in unsere Gesellschaft zu 
integrieren, das Leben und das Lernen in den 
Schulen zu demokratisieren, ganz im ursprung .. 
lichen Sinne dieses Begriffes, und in unsere, 
Schulen allen, die da ein- und ausgehen, alfp 
auch den Erwachsenen, eine geistige H~
stätte zu schaffen, in der die unzerstörQaten 
Werte der Humanität in gemeinsamer 'Ver
antwortung entsprechend der Zielsetzung 
unserer freien sozialen und demokratischen 
Gesellschaft verwirklicht werden. ... 

Darf ich nun, verehrte Damen und Herren, 
konkret ein Problem herausnehmen, ein Teil
problem, nämlich die mangelnden pädagogi
schen Kontakte in und zu den Schulen. 

Im Schulbetrieb, insbesondere im Unter
richt, fehlt weitgehend unter den Lehrenden 
ein entsprechender Arbeitskontakt. Selbst in 
der Grundschule noch arbeitet ein Lehrer im 
allgemeinen sehr auf sich allein gestellt 
- wenn es erlaubt ist, diesen Vergleich. zu 
bringen -: so etwa wie ein einzelner Berg
mann einmal in einem Stollen gearbeitet hat, 
sehr fleißig, pflichtbewußt, aber irgendwie 
doch abgeschnitten, ohne den arbeitsveredeln
den Kontakt. 

In den weiterführenden Schulen mit ge
fächertem Unterricht wird die Situation noch 
vielfach durch einen gewissen Fachegoismus 
verschärft. Die Kinder sehen sich in der Regel 
recht ausgeprägten Fachexperten und Lehrer
individualitäten gegenüber, kaum aber einem 
pädagogischen Team. Daher konnte sich nur 
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reCht sChwer bisher über Formalitäten hinaus 
ein demokratischer SChulstil entwickeln, eine 
echte SChulgemeinde bilden. Daß das möglich 
wäre, einen solchen Schulstil zu praktizieren 
und eine echte Mitverantwortung von Schü
lern und Eltern zu erreichen, das beweisen 
viele, viele Einzelbeispiele. 

Besonders beklagenswert ist auch die Tat
saChe, verehrte Damen und Herren, daß zwi
schen den Schulen und pädagogischen Insti
tutionen untereinander, zum Beispiel zwischen 
Kindergarten und Grundschule, Hauptschule 
und Unterstufe - wie wir es jetzt noch 
haben - der höheren Schule, zwisChen Haupt
schule beziehungsweise Polytechnischem Lehr
gang und Berufsschulen und anderen weiter
führenden Schulen bisher in der Regel nur 
Ubergangskontakte und administrative Be
rührungsstellen bestehen, daß aber nur selten 
ein tragender pädagogischer Kontakt, ein 
Brückenkontakt,der so wichtig wäre, gepflegt 
wird. 

Erfreulich dagegen ist zu vermerken, daß 
süh zwischen Schule und Dffentlichkeit, aber 
insbesondere zur Arbeits- und Berufswelt hin 
seit 1962, wie gesagt, die Kontakte verstärkt 
haben und erweitert worden sind. Die Poly
technischen Lehrgänge und Schulen haben 
dazu wesentlich beigetragen. 

Wenn wir nun nach unserer Vorstellung 
ohne Vorbehalt von einer Gesamtschule spre
chen, auf Grund der im Ausland vorliegen
den Erfahrungen und ohne negative Abwer
tung von vornherein, dann kann man nur 
sagen: In diesem BereiCh würden diese Kon
takte eo ipso sozusagen zu verwirklichen . ,.. 
sem. 

Sehr verehrte Damen und Herren! Ich 
komme zu dem Teilproblem, das ich angekün
digt habe, zu den Vorschulklassen. Während 
ein Teil unserer Kinder vor Beginn der Schul
pflicht bereits durch das Interesse und den 
Bildungswillen der Eltern und durch früh
zeitige Maßnahmen der Bildungs- und Bega
bungsförderung - also vor dem Schulein
tritt - beachtliche Hilfe ·erhält, fehlt bei der 
Mehrzahl der Kinder eine solche Förderung. 
Nun haben aber wissenschaftliche Unter
suchungen ergeben, daß gerade die Vorschul
zeit pädagogisch von großer Bedeutung ist und 
daß die Kinder in diesem Zeitraum - und das 
ist jetzt wesentlich, daß es wiederholt wird -, 
besonders vom dritten bis zum sechsten 
Lebensjahr, in der Lage sind, relativ mehr und 
schneller zu lernen als in jeder späteren Ent
wicklungsstufe. Diese frühen Lernerfahrungen 
in einer aufgeschlossenen und anregenden 
Umwelt sind wichtig für die Entwicklung 
eines Kindes, eines Menschen! So sind bisher 

lebensentscheidende Anregungen und Hilfen 
für Erziehung und Bildung vieler Menschen 
bereits in der Vorschulzeit gegeben worden 
oder vorenthalten gewesen, etwa dadurch, 
daß jedwede bildungsmäßige Förderung ge
fehlt hat, die später nie mehr aufgeholt wer
den konnte. 

Durch die sehr verschieden gearteten Ver
hältnisse in den Familien - das ist heute 
schon einmal in einem anderen Zusammen
hang angeführt worden -, wobei das Soziale 
nicht unbedingt ausschlaggebend sein muß, 
und durch die jeweilige soziale Situation ist 
auch die Förderung und Entwicklung der Kin
der im entscheidenden Zeitraum sehr, sehr 
unterschiedlich, und von "Förderung" ist, wie 
gesagt, manchmal überhaupt keine Rede. 

Gerade in dieser Zeit könnten etwa das 
sprachliche Ausdruck.svermögen besonders 
gefördert werden, die Sprache, das Funda
ment jedes weiteren Bildungsvorganges, die 
Erweiterung des Wortschatzes - in die erste 
Klasse Volksschule treten Kinder mit einem 
minimalen Wortschatz ein, andere mit einem 
zehnfachen Wortschatz -, die Begriffsbil
dung , die soziale und . emotionale Erziehung r 
die körperliche Geschicklichkeit und Lei
stungsfähigkeit im kleinen und natürlich auch 
die musischen Anlagen. Womöglich soll für 
jedes Kind auch die Chance bestehen, daß 
seine individuellen Probleme und Behinde
rungen schon frühzeitig erkannt und berück
sichtigt werden. 

Aus dieser Zielsetzung folgt, daß öffent
liche Einrichtungen geschaffen werden müs
sen, die eine allgemeine Vorschulerziehung 
und in deren Rahmen auch eine frühzeitige 
Begabungsförderung ermöglichen. Angestrebt 
wird, daß womöglich alle Kinder, allerdings 
ohne zwingende Einrichtung - das ist ein 
Standpunkt, der zum Beispiel in England nicht 
geteilt wird -, in den Genuß einer plan
mäßigen Vorschulerziehung gelangen und 
damit auf diesem Gebiet kulturelle Barrieren, 
die nun einmal bestehen, abgebaut werden. 
Das bedeutet, daß damit die Startbedingungen 
in einem sehr frühen Zeitpunkt allgemein ver
bessert werden und ein besserer Schulstart 
ermöglicht wird. 

Daß die Vorschulerziehung natürlich nicht 
der Schule selber vorgreifen darf, daß sie dem 
eigentlichen Unterridlt nichts vorwegnehmen 
darf, das, glaube ich, braucht ja nicht erwähnt 
zu werden. Da'gegen ist es auf weitere Sicht 
betrachtet notwendig, die Einrichtungen der 
Vorschulerziehung von vornherein in das 
gesamte Bildungssystem hineinzuintegrieren, 
organisatorisch einzugliedern und pädagogisch 
aufzunehmen. Ein Teil unserer Kindergärten 
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widmet sich, wie bekannt, schon seit längerem 
den Problemen der Vorschulerziehung, beson
ders im Hinblick auf die Erreichung der 
Schulreife. Ich darf darauf verweisen - und 
das ist heute mehrfach schon erwähnt wor
den: von Herrn Präsidenten Schnell, aber -auch 
von meinem Herrn Vorredner -, daß all
jährlich eine beachtliche Anzahl von Schul
anfängern entweder am Schulanfang selbst 
oder bis Weihnachten wegen mangelnder 
Schulreife zurückgestellt werden, wobei die 
Mängel allzuoft nur in der fehlenden Förde
rung begründet sind. 

Nun ein Beispiel aus dem Land Salzburg; 
jeder kann natürlich in erster Linie aus sei
nem Land berichten: 

Wir haben zum Beispiel 1968/69 von 7454 
Schulanfängern 2,8 Prozent zurückgestellt, im 
Schuljahr 1969170 waren es 3,8 Prozent, und 
im laufenden Schuljahr sind es wieder etwas 
weniger, und zwar 3/1 Prozent. 

Es ist interessant, daß die Zurückstellungs
rate etwa im Bundesland Wien nach den heute 
bereits zitierten Unterlagen höher liegt, wobei 
es natürlich einer Untersuchung wert wäre, 
weil ja nicht die Kinder andere sind, sondern 
die Art der Erfassung eine andere ist und in 
Wien, wie ich aus der Unterlage weiß, schon 
entsprechend früher Erfassungen erfolgen. 

Auf Osterreidl übertragen ergibt das aber, 
wenn ich die Zahlen hochrechne, daß all
jährlich zwischen 6500 und 8000 Kinder der 
ersten Schulstufe auf ein Jahr zurückgestellt 
werden. Das sind rund gerechnet 230 bis 
260 Schulklassen! Es ist daher berechtigt, daß 
im Sdlulversuchsprogramm die Schulversuche 
mit Vorschulklassen vorgesehen sind. Wir 
werden im Bundesland Salzburg vermutlich 
zwei solche Klassen führen, und zwar erfas
sen wir nur die Kinder, die während der 
ersten drei Monate zurückgestellt werden, 
nicht aber jene, die schon am Anfang zurück
gestellt werden. Das hat einen besonderen 
Grund. 

Ich darf sagen, daß diese Schulversuche nicht 
neu sind. In Wien werden ja, _ wie bekannt, 
seit 1962/63 solche Schulversuche mit Vor
schulklassen mit zurückgestellten Kindern 
geführt. Ich darf berichten und den Herrn 
Präsidenten hier ergänzen, daß derzeit schon 
25 Vorschulklassen als Versuchsklassen im 
Bundesland Wien geführt werden und daß 
uns damit eine breite Erfahrungsbasis gegeben 
ist, die natürlich jetzt von den Bundesländern 
her im Sinne einer weiten Streuung der 
Schulversuche noch ergänzt wird. Aber inter
essant ist, daß die Statistik der Wiener Vor
schulklassenversuche folgendes über die Ur-

sache der Zurückstellungen ergibt: Es ist für 
uns alle interessant, daß nach dem' Lehrer
urteil insgesamt 42 Prozent der Zurück
gestellten infolge des ungünstigen Milieus. 
zurückgestellt worden sind, und auf Grund 
der Kombination zwischen Milieu und Be
gabung - also Dinge, die zu beheben sind -
liegt diese kombinierte Zahl nach der wissen
schaftlichen Feststellung sogar bei 56 Prozent. 

Verehrte Damen und Herren! Wenn wir 
aber nun im Sinne unserer Verfassung etwa 
von einem Bürgerrecht auf Bildung, ergänzt 
so formuliert, sprechen können und zugeste
hen, daß jedem Kind dieses Recht auf Bil
dung unbestritten ist, dann müssen wir den 
so wichtigen Lebensabschnitt der Vorschul
zeit berücksichtigen und für diese Alters
gruppen den allgemeinen Anspruch auf Bil
dung nicht nur erheben und anerkennen, son
dern auch verwirklichen. Dazu ist natürlich 
die Mitwirkung der Eltern wichtiger als bei 
älteren Kindern. Wir sollten schon die zukünf
tigen Eltern auf ihre Verantwortung als 
Erzieher vorbereiten und ihnen mit Hilfe von 
Institutionen Anleitung und Führung geben. 

Wir können daher aus den Beweggründen, 
die kurz darzustellen ich mir erlaubt habe, 
die im Rahmen der Schulversuche gemäß 
Artikel II § 2 vorgesehenen Versuche mit 
Vorschulklassen zur "Förderung der Erlan
gung der Schulreife durch Schulpflichtige" nur 
begrüßen. Es ist in diesem Zusammenhang 
festzustellen, daß' wir in Zukunft den Begriff 
"Schulreife" in einem neuen Licht sehen müs
sen. Sicher kann diese Schulreife durch 
gezielte Lernvorgänge im Sinne der vor
schulischen Erziehung beeinflußt werden. Wir 
sind uns aber bewußt - und hier ergänze idl 
eine Ausführung meines Herrn Vorredners-, 
daß wir .mit den Vorschulklassen nur am 
Anfang und erst am Rande des Problems der 
Vorschulerziehung stehen und mit der ganzen 
Breite dieses Problems nun erst allmählich 
befaßt werden. 

Verehrte Damen und Herrenl Reform bedeu
tet ja nicht - hier darf ich sinngemäß wie
derholen, was der Herr Bundesminister des 
öfteren ausgeführt hat -, daß alles, was bis
her war, sozusagen schlecht gewesen wäre. 
Reform bedeutet ja nicht, nun einen Anfang 
zu setzen, blind gegenüber der Vergangen
heit, sondern das heißt die sinnvolle, ziel
strebige, aber notwendige Anpas-sung an die 
gegebenen gesellschaftlichen Erfordernisse vor 
allem der Zukunft. Das vorliegende Gesetz 
bedeutet trotz seiner Mängel, die ihm noch 
zugefügt worden sind, während es schon den 
legistischen Weg genommen hat, einen Schritt 
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auf dem Wege zu einer modernen Schule in 
Osterreich. (Beifall bei der SPO,) 

Vorsitzender: Bevor ich dem nächsten Red
ner das Wort erteile, darf ich folgendes sagen 
- das ist allerdings meine persönliche Mei
nung -: Jeder Redner hat seinen Stil, und 
Zwischenrufe sollen meiner Ansicht nach auf
lockern, meinetwegen herausfordern, aber nie
manden beleidigen und vor allem eine Situa
tion nicht aufheizen. Ich möchte nur Herrn 
Bundesrat Wally bitten, zur Kenntnis zu neh
men, daß das Gelächter, das er bekrittelt hat, 
nicht auf ihn bezogen war und nicht in unmit
telbarem Zusammenhang mit seiner Rede 
stand. 

Ich darf mir erlauben, Frau Staatssekretär 
Gertrude Wondrack im Hause zu begrüßen. 
(Beifall.) 

Ich erteile nunmehr das Wort Herrn Bun
desrat Dr. Schnell. 

Bundesrat Dr. Schnell (SPO): Herr Minister I 
Frau Staatssekretär! Hohes Haus! Ich bUte um 
Entschuldigung, wenn ich ein zweites Mal das 
Wort ergreife. Es war nicht beabsichtigt, aber 
ich möchte in dieser Frage des Schulorganisa
tionsgesetzes gern einige Erwiderungen an 
Herrn Professor Schambeck richten. 

ZunädIst einmal zur Aufnahmsprüfung. Sie 
meinten, daß die Aufnahmsprüfung nur des
halb für fünf Jahre sistiert wurde, um dann 
wieder beraten zu werden, weil man bis dort-

. hin Erfahrungen sammeln sollte. Im möchte 
Ihnen mitteilen - weil Sie ja dem Urteil der 
Professoren großes Gewicht beilegen (Bundes
rat Dr. S c h am b eck: Die sind gegen die 
Aufnahmsprüfungl) -, daß zwei Ihrer Kolle
gen, die Ihnen auch weltanschaulich naheste
hen, und zwar die bei den Universitätsprofes
soren Eder und Weiss, in der Schulreform
kommission einen Vorsmlag eingebracht und 
ich möchte fast sagen durchgesetzt haben und 
uns, wenn ich den Ausdruck verwenden darf, 
links überholt haben, und zwar in einem Aus
maß, das nicht gerade sehr glücklich war, in
dem sie nämlich die Auffassung vertraten, es 
hat jedes Kind - ich schließe mich diesem 
Grundsatz an - grundsätzlich das Recht, ohne 
Aufnahmsprüfung in eine allgemeinbildende 
höhere Schule aufgenommen zu werden, und 
erst die Tatsache der empirischen Uberprüfung 
des Schulerfolges nach ein bis zwei Jahren 
sollte der SdIulbehörde das Recht zubilligen, 
dieses Kind von dieser allgemeinbildenden 
höheren Schule wieder zu entfernen und in 
eine andere Schule zu schicken. Das heißt 
also: Wenn die österreichische Universitäts
pädagogik - über die ich dann später auch 
noch sprechen möchte -, allerdings nur in 

einer einmaligen Sternminute, sich in der 
österreichischen Schulreformkommission zu so 
weitgehenden Äußerungen entschiaß, dann 
kommt es mir doch merkwürdig vor, daß die 
Osterreichische Volkspartei dieser Wertung 
der Aufnahmsprüfung so große Bedeutung 
beimißt, daß sie -glaubt, . daß sie doch noch 
einen prognostischen Anteil beim Zugan-g der 
Schüler haben könnte. 

Ich muß also feststellen, daß _einheitlich das 
nicht der Fall ist: Alle, die in der österreichi
schen Schulreformkommission tätig waren, 
waren der Dberzeugung, daß dieser progno
stische Wert nicht besteht, sodaß es also einzig 
und allein von der Bewährung im Schulsystem 
abhängig sein sollte. Das würde also bedeu
ten (Zwischenruf des Bundesrates Dr. S c h a m
b eck) - Momentl -, daß man dann gerade 
wieder der Aufnahmsprüfung jene Funktion 
von Ihrer Seite beimißt, die sie ja bisher 
gehabt hat, nämlich abzuschrecken und eine 
Bildungsbarriere zu sein. Ob sie nun Bildungs
barriere ist oder ob ihr Wert nicht stimmt, 
in beiden Fällen müssen wir sie ablehnen, 
und zwar d·auernd ablehnen, nicht nur auf 
fünf Jahre, und aus diesem Grunde bin ich 
der Auffassung, daß diese Ihre Argumentation 
nicht ganz zutrifft oder zumindest doch in sieb. 
nicht geschlossen ist. (Bundesrat B ü r k 1 e: 
Herr Präsident! Ich bin der AuttasBung, daß 
Ihre Argumentation nicht ganz zutritit: Das 
mit der Barriere stimmt nicht ganz! Dann 
wäre in den letzten Jahren der Zugang zu 
den Mittelschulen nicht so groß gewesen11m 
übrigen haben in österreich Provisorien 
Dauerwert!) Ich hoffe es, und wir werden uns 
finden, wenn dies der Fall ist, und ich bin sehr 
glücklich, daß zumindest das besdIlossen 
wurde. 

Aber ich glaube - vielleicht könnte man 
es so ausdrücken -, daß die Sistierung der 
Aufnahmsprüfung ein schulpolitisches Faust
pfand im zukünftigen Schulkampf ist. Das wäre 
eigentlich schade, denn das hat sie nicht ver
dient. 

Zweitens. Im Hinblick. auf die allgemein
bildende höhere Schule möchte ich sagen: Wir 
sollten gemeinsam die allgemeinbildende 
höhere Schule nicht allein gerichtet auf die 
Universität und auf die Hochschulreife sehen. 
Es ist klar, daß jeder Redner hier vielleicht 
akzentuiert und Schwerpunkte setzt. Aber die 
allgemeinbildende höhere und die berufsbil
dende höhere Schule hat in unserem Schul
system auch andere Werte, weil es eine Reihe 
von Berufen gibt, zu denen sie heranbilden 
soll, wenngleich auch im Schulorganisations
gesetz, wie Sie richtig gesagt haben, diese 
Funktion der allgemeinbildenden höheren 
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Schule besonders hervorgehoben und akzen
tuiert wird. Aber auch da darf ich darauf hin
weisen, daß in der Schulreformkommission 
EinhelHgkeit darüber bestand, daß die TIber
bewertung der allgemeinbildenden höheren 
Schule im Hinblick auf die Hochschule in unse
rer Gesellschaft enorm groß ist. 

Wenn ich jetzt aber - und jetzt kommt die 
Folgerung davon - die allgemeinbildende 
höhere Schule allein im Hinblick auf die Uni
versität sehe und vom. Eintrittsjahrgang her 
nur 50 Prozent zur Reifeprüfung führe und 
wenn nur ein kleinerer oder ein mittlerer 
Prozentsatz - etwa 40 bis 50 Prozent - von 
der Reifeprüfung zur Universität geht, dann 
wird natürlich, auf den Eintrittsjahrgang bezo
gen, die Funktion der allgemeinbildenden 
höheren Schule allein zur Universität gerich
tet in Frage gestellt. 

Ich darf in diesem Zusammenhang noch 
etwas anführen, was ja dann auch in der 
Frage der Gesamtbeurteilung zur Gesamt
schule eine Rolle spielt. Vergessen wir doch 
nicht, daß die große :Oahl der Schüler an den 
Hauptschulen, die später. in berufsbildende 
höhere Schulen übertreten, mit den Schülern, 
die zurzeit die allgemeinbildende höhere 
Schule auf der Unterstufe besuchen, in Kon
kurrenz treten muß und daß diese Konkur
renz auch tatsächlich besteht, und zwar rein 
empirisch besteht. Es sind etwa 50 Prozent 
Das ist in den einzelnen Bundesländern ver
schieden. So ist in den Bundesländern außer
halb Wiens der Anteil der Hauptschüler sogar 
größer als der Anteil der Schüler an den all
gemeinbildenden höheren Schulen. Ich möchte 
der Frau Kollegin Egger, die ja heute sehr 
mit Recht auf die Betonung des berufsbilden
den Schulwesens in der Zukunft hingewiesen 
hat, sargen, daß gerade die Existen~ der Unter
stufe der allgemeinbildenden höheren Schule 
eine richtige Berufsberatung, die Sie mit Recht 
fordern und die wir auch begrüßen, nicht zum 
Zuge kommen läßt, denn ich möchte Sie fragen: 
Welcher Lehrer einer allgemeinbildenden 
höheren Schule, der einen ausgezeichneten 
Schüler auf der Unterstufe hat, gibt diesem 
Schüler den Rat, er möge eine berufsbildende 
höhere Schule besuchen und die jetzige Schule 
verlassen? Dieser Sc:hüler ist ja gerade nicht 
nur der Stolz, sondern seine tragende Säule 
im Unterric:htl Das heißt: Institutionen der 
Berufsberatung - wenn ic:h das so ausdrücken 
darf (Bundesrat Dr. Sc h a m b eck: Da stim
men wir übereinI) - werden zu dem system
immanenten Zwang der Unterstufe der all
gemeinbildenden höheren Schule nicht in einen 
entsprec:henden Gegensatz treten können. 
(Bundesrat Dr. Sc h a m b eck: Herr Präsi-

dent! Auch dieses Problem können wir nicht 
durch die Einheitsschule lösen!) Ich glaube, 
daß wir uns verstehen. Wir sind auch für die 
Schülerberatung. Das ist gar kein Zweifel. 
Aber allein die Existenz der Unterstufe der 
allgemeinbildenden höheren Schule schafft uns 
die großen Schwierigkeiten, und ich höre die 
Eltern, und sie erzählen mir: Ich hätte ja 
meinen Sohn ohnehin gern in eine berufsbil
dende Schule geschickt, aber man sagte mir: 
Lassen Sie ihn doch da, denn unsere Schule 
bietet ihm ja alle Hochschulberechtigungenl -
Es wird von vornherein dadurch die Zahl der 
Schüler an den allgemeinbildenden höheren 
Schulen ansteigen, eben weil die Unterstufe 
da ist. Und auch das ist ein Kriterium ... 
(Bundesrat Dr. Sc h am be c k: Herr Präsi
dent/ Das Auflassen de, Unterstufe wäre doch 
ein zu hoher Preis I) Moment, ich komme noch 
dazu. Auch das ist ein Kriterium für die von 
Ihnen sosehr abgelehnte Gesamtschule. 

Dritter Punkt, den Sie angeführt haben: Ich 
stimme Ihnen zu, daß es in einem Zeitpunkt 
außerordentlich schwierig ist, in dem ein uner
hörter Lehrermangel in Osterreich herrscht, 
der auf Grund von Maßnahmen der Schul
behörden zum Glück jetzt abgebaut werden 
kann - aber wir werden noch lange Jahre 
dazu brauchen -, und wenn uns noch· dazu 
eine sehr geringe Zahl geprüfter Hauptsc:hul
lehrer zur Verfügung steht. 

Ich habe im Herbst vorigen Jahres in der 
christlichen Mittelschullehrervereinigung der 
Steiermark in Graz gesprochen und bin ent
setzt weggegangen, vor allem auf Grund eines 
Ausspruchs; ich möchte ihn nicht ·symptoma
tisch nennen. Man sagte mir dort: Wozu soll 
denn überhaupt der Hauptschullehrer eine ver
besserte Ausbildung erhalten? Das Unterrich
ten von Lesen, Schreiben und Rechnen würde 
doch völlig für die Schüler, die nicht in die 
allgemeinbildende höhere Schule gehen, genü
genl - Ich unterlege Ihnen das nicht, durchaus 
nicht, alber ich bin der Uberzeugung, daß in 
vielen Kreisen in unserer Bevölkerung noch 
viel zuwenig die Notwendigkeit gesehen wird, 
sowohl die fachliche Bildung als auch die 
pädagogische Bildung des Lehrers beträchtlich 
anzuheben. Und ich muß bedauern - ich habe 
es vorher nichtgesa1gt -, ich muß es jetzt 
sehr bedauern, daß wir im Zusammenhang mit 
den Plänen des Bundesministeriums für Unter
richt über die Hauptschullehrerausbildung 
nicht doch auch gleichzeitig zu dem Schulver
such der Verlängerung der Ausbildung für die 
Volksschullehrer auf sechs Semester gekom
men sind, die dringend notwendig ist, wie 
mir eine Woche der Lehramtsprüfungen an 
der Katholischen Pädagogischen Akademie in 
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Krems in der Vorwoche gezeigt hat. Alle Kol
legen dieser Katholischen Pädagogischen Aka
demie bekennen siro uneingesroränkt, wie ich 
von ihnen erfahren konnte, zur sechssemestri
gen Ausbildung, aber der Herr Bundesminister 
für Unterricht wird bezeugen können, daß es 
die Vertreter der Wirtschaft in der Schul
reformkommission sehr, sehr strikte abgelehnt 
und bekämpft haben, dieser sechssemestrigen 
Ausbildung, auro nur im Sdmlversuch, näher
zutreten. 

Viertens: Das sind die Fragen über die 
Beurteilung der Ergebnisse der Schulversuche, 
die, wie Sie richtig sagen, unabhängig von 
unseren ideologischen Auffassungen sein soH
ten. Das ist zweifellos der Hauptpunkt unserer 
Auseinandersetzungen, und ich darf nur sagen: 
Allein Ihre starke Emotionalität in dieser 
Frage zeigt, daß Sie genauso eine Ideologie 
haben, wie ich sie habe, und ich möchte meine 
Ideologie nicht missen. Idl nehme aber für 
mich dasselbe Recht in Anspruch, das Sie für 
sich in Anspruch nehmen, nämlich diese Ideo
logie zum AuSldruck zu bringen. und meine 
Auffassung geht dahin, daß die Gesamtschule, 
in der alle Kinder vom zehnten bis zum vier
zehnten Lebensjahr gemeinsam unterrichtet 
und erzogen werden, eine bessere Form der 
Schulausbildung garantiert und auch die sozia
len Verhaltensweisen der Schüler in einer 
günstigeren Form heranbildet als die getrennte 
Führung, die mit einem sehr hohen getrenn
ten Sozialprestige veJlbunden ist und unsere 
Bevölkerung schon beim zehnjährigen Kind in 
zwei Gruppen teilt, nämlich solche, die in 
diese Schule gehen. und die anderen, die nicht 
gehen. 

Ich könnte Ihnen in einer Fülle von Bei
spielen sagen, wie emotional Eltern reagieren, 
die ihre Kinder aus der Unterstufe oder aus 
der Oberstufe einer allgemeinbildenden höhe
ren Schule herausnehmen müssen, nicht des
halb, weil sie sich in dieser Zeit der Voll
beschäftigung zu sorgen haben, daß das Kind 
seinen Lebensweg macht, sondern weil das in 
erster Linie ein Problem des Sozialprestiges 
dieser Eltern ist. Ich darf Ihnen auch sagen, 
daß nicht allein Arbeiterkinder durch dieses 
Schulsystem in ihrem Aufstieg gefährdet sind, 
sondern daß in zunehmendem Maße auch Kin
der aus Akademikerschichten und Beamten
schichten in ihrem Aufstieg deshalb gefährdet 
sind, weil dieses Schulsystem nicht die 
Gesamtbegabung des Kindes wertet, sondern 
die Leistung in einem Fach über die gesamte 
Leistungsfähigkeit dieses Kindes- stellt. Und 
diese Gesamtschule, von der wir ausgehen, 
soll ja gerade diesem Umstand Rechnung tra
gen. 

Ich darf Ihnen das an dem Beispiel des 
Wiener Schulversuches zeigen. Bisher hatten 
wir die beiden Klassenzüge I und II und teil
ten die Schüler in die beiden Gruppen I und 
11 ein. Ich habe mich bei unserem Schulver
such dafür interessiert und jetzt genau infor
miert, weil das meines Erachtens ein zwin
gendes Kriterium ist, wie viele Schüler in den 
Leistungsgruppen Deutsch, Mathematik und 
Englisch - in allen drei Gegenständen gibt 
es drei Leistungsgruppen, niveaumäßig unter
schieden -, in allen drei Leistungsgruppen in 
der besten Leistungsgruppe und wie viele 
Schüler in allen drei Leistungsgruppen in der 
schwächsten Leistungsgruppe sind. Würde 
nämlich ein großer Prozentsatz der Kinder in 
der besten und in der schlechtesten Leistungs
gruppe zugleich sein, dann wäre ja da.mit 
empirisch schon der Beweis erbracht, daß eine 
Klassenzugseinteilung oder eine Trennung 
nach allgemeinbildender höherer Schule und 
nach einem Zweiten Klassenzug gerechtfertigt 
wäre. Nun zeigt sich aber, daß wohl eine 
ganz kleine Gruppe, und zwar nicht mehr als 
etwa 8 Prozent aller Schüler, in allen drei 
Leistungsgruppen in der ersten Leistungs
gruppe sind, aber nur ganz wenige Schüler, 
nämlich nur etwa 3 Prozent, in der schwäch
sten Leistungsgruppe, das heißt, daß dieser 
Schulversuch der Gesamtschule die individu
elle Leistungsfähigkeit der Schüler besser 
berücksidltigt als eine Einteilung in ein star
res Schulsystem. 

Nun darf ich dazu sagen: Natürlich - ich 
weiß das schon - wirft man mir vor, denken 
Sie an den Herrn Kollegen Zömer in der 
Schulreformkommission, davon haben Sie es 
ja auch her, Herr Professor, ich weiß das 
schon, daß ich mit meiner Aussage, daß die 
Gesamtschule eine bessere Schulform darstellt 
als das bisherige Schulsystem, eine Vorweg
nahme der Ergebnisse der Schulversuche 
bezwecke. 

Ich muß eine solche Anschuldigung zurück
weisen, und ich habe bei dieser Zurückwei
sung keinen Geringeren als den von Ihnen 
zitierten Professor Marian Heitger als meinen 
Anwalt gefunden, der mir sagte und der das 
auch in der Schulreformkommission vertrat, 
daß ja im Grunde genommen überhaupt kein 
Schulversuch möglich wäre, wenn wir nicht 
von einer Arbeitshypothese eines besseren 
Schulsystems ausgehen könnten. (Bundesrat 
Dr. Sc ha m b eck: Warum sagen Sie dann 
"Gesamtschule"?) Das heißt: Bei allen Geset
zen, bei allen Versuchen, bei allen Maßnah
men, die wir treffen, scheint uns, daß ein bes
seres System geeigneter ist als das bestehende 
System. (Bundesrat Dr. S c h a m b eck: Aber 
das muß doch nicht "Gesamtschule" heißen!) 
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Moment einmall Eines dieser Systeme ist die 
~esamtsChuler und zwar, wie wir glauben, 
eIn sehr wesentliChes System. (Bundesrat Dok
t~r Sc h a m be c k: Eines!) Eines, und zwar 
eIn sehr wesentliChes. ICh bestreite Ihnen niCht 
das ReCht, für den Bestand der allgemein
bildenden höheren Schule einzutreten, nur ist 
Ihr Anliegen genauso ideologisch begründet, 
wie mein Anliegen ideologisch begründet ist 
daß ich von der Gesamtschule ausgehe. Nu; 
müssen Sie sich dessen bewußt sein, daß Sie 
niCht die Objektivität für sich in Anspruch 
nehmen und mir diese Objektivität abspre
chen können, denn auch iCh. stelle meine Auf
fassung eines Gesamtschulversuches unter 
dieselben wissenschaftlichen Kriterien und 
Kontrollmaßn-ahmen, wie sich das gegenwär
tig laufende Schulsystem im Hinblick auf die 
Repetenten oder im Hinblick auf die Struktur
schwächen oder im Hinblick. auf den Zugang 
zu den allgemeinbildenden höheren Schulen 
und zu den Universitäten als 'Schlechter erwie
sen hat, als wir glauben, daß es eine Gesamt
schule ist. (Bundesrat Dr. Sc ha m be c k: 
Darum steht, Herr Präsident, die AHS nicht 
auf dem Formular/) Moment, 0 nein, 0 nein, 
die steht aus einem ganz anderen Grund nicht 
auf dem Formular I Das ist ein ganz belang
loser Grund, und zwar darf ich Ihnen ... 
(Bundesrat Dr. Sc h am b eck: Die Mittel
schullehrer sind anderer Meinung, Herr 
Präsidentl) Ich möchte dem Herrn Bundes
minister nicht vorgreifen, das wird er besser 
beantworten können, aber ich nehme an, daß 
das aus dem einfachen Grund nicht draufsteht 
(Bundesrat Dr. S c h ambe c k zeigt auf das 
Formular) - ich kenne es -, weil bei der 
Leistungsbeurteilung, Herr Professor, in der 
4. Volksschulklasse von vornherein fest
gelegt ist, daß es dort nur dem Gesetz nach 
eine Beurteilung nach dem Ersten Klassenzoug 
und naCh dem Zweiten Klassenzug, aber nicht 
eine Beurteilung nach der allgemeinbildenden 
höheren Schule gibt. (Bundesrat Dr. S eh a m
b eck: Aber das steht doch im Widerspruch zu 
der Empfehlung von 19701) Moment einmal! 
Ich kann Ihnen das erklären, das ist nicht 
schwer. In der Schulreformkommission 1970 
wurde mit dieser Formulierung der Wunsch 
geäußert - und zwar hat das der Herr Präsi
dent Guttenbrunner vorgebracht, und es wurde 
in der Schulreformkommission einstimmig 
angenommen -, die Reifeerklärung für den 
Ersten und Zweiten Klassenzug auszusprechen, 
wobei automatisCh für die Schüler des Ersten 
Klassenzuges die Reife auch für die allgemein
bildendenhöheren Schulen gegeben ist, wäh
rend vom Bundesmi-nisterium für Unterricht 
bei der Ausführung dieses Beschlusses ein
fach - iCh kann den Par·agraphen aus dem 

Schulorganisationsgesetz nicht zitieren - dann 
nur die Reifeerklärung im SChulorganisations
gesetz für die 4. Klasse der Volksschule 
zugrunde gelegt wurde. 

Aber zum nächsten Punkt darf ich auch 
noch etwas sagen. Sie sagten mir, daß wir 
uns in Wien dageg·en wehren, daß die Univer
sität Wien die Schulversuche des Stadtschul
rates für Wien mitkontrolliert oder daß sie in 
diesem Gremium mitbeteiligt ist, in dem die 
Kontrollmaßnahmen und die entsprechenden 
empirischen Maßnahmen für die Schulversuche 
bearbeitet werden. Dazu möchte ich drei 
Bemerkungen anschließen. 

Erste Bemerkung - damit komme ich schon 
zur Universitätspädagogik -: Die Universi
tätspädagogik in Osterreich hat in den letzten 
Jahren glücklicherweise eine beachtliche Wen
dung vorgenommen. Es hat joa fast nur einen 
Lehrstuhl für Pädagogik gegeben, und der 
Lehrkanzelinhaber dieses Lehrstuhles hat sich 
ja Jahre hindurch gegen jede empirische Päd
agogik gewandt, er hat allein die traditionelle 
normativ-wissenschaftliche Pädagogik, wie Sie 
sie genannt haben, vertreten. Wundert es Sie, 
daß es weder in Wien noch in Graz noch in 
Innsbruck eine Tradition der empirischen For
sChung gibt, und wundert es Sie, daß im 
Gegensatz dazu an den Lehrkanzeln für Päd
agogik an den Pädagogischen Instituten der 
Länder die empirische Forschung durchgeführt 
wurde? Ich habe daran mitgearbeitet. Ich darf 
meinen Beitrag als einen sehr bescheidenen 
Beitrag hinstellen. Aber dieser Beitrag geht 
bedeutend weiter, als je an den österreidti
schen Universitäten in den letzten 25, Sie 
können auch sagen, i.n den letzten 50 Jahren 
auf empirischem Gebiet gearbeitet wurde. Ja 
man hat sogar diese Arbeiten ... (Bundesrat 
Dr. S eh a m b eck: Der Meister ist schon tot, 
Herr PräsidentI) Passen Sie auf, das geht 
her,auf bis in die letzten Jahre, und ich sage 
Ihnen einige weitere Aussprüche. Man hat 
sogar diese Arbeiten an den Pädagogischen 
Instituten zuerst diskreditiert, und ich freue 
mich, daß ich sagen kann, daß der Ministerial
rat Lang im Bundesministerium für Unterricht, 
von dem Sie wissen, daß er Ihrer Fraktion 
angehört hat, mit mir sehr eifrig gegen diese 
Einstellung der Universitätspädagogik ange
kämpft hat und daß wir die pädagogische For
schung, die Tatsachenforschung und empiri
sche Pädagogik, an den Pädagogischen Insti
tuten in Osterreich ins Leben gerufen haben. 
Wir sind heute sehr glücklich darüber und 
wir haben uns einen Stand von guten Mit
arbeitern geschaffen. 

Zweite Bemerkung dazu: Der Herr Professor 
Gönner, der Ihnen auch bek-annt ist und nahe-
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steht, hat bei einer der SdlUlreformkommis
sionssitzungen den Ausspruch getan: Wir 
haben in der Pädagogik als Wissenschaft kein 
Instrumentarium, um Kontrollmaßnahmen für 
die Schulversuche durchzuführen. - Ich habe 
ihm das mitgeteilt. Er hat aber wenige Wochen 
darauf dem Herrn Bundesminister für Unter
richt - ich habe eine Durchsduift dieses 
Schreibens bekommen - ein Schreiben 
geschickt und ihm große Vorwürfe gemacht, 
daß für die Kontrollmaßnahmen, von denen 
er selbst vorher gesagt hatte, daß sie nicht 
durchführbar wären, weil kein Instrumenta
rium dazu zur Verfügung stehe, nicht die not
wendige Vorsorge getroffen worden sei. Also 
ich kann Ihnen nur sagen: Das ist nicht mit
einander in Einklang zu bringen, das sind 
starke Widersprüche I Diese Universitätspäd
agogik mit so diametral entgegengesetzten 
Aussagen kann nicht ernst genommen werden. 
Wir haben dem Rechnung getragen und haben 
damit begonnen, unsere eigenen MUglieder 
und unsere eigenen Leute zu berufen. 

.A!ber ich darf Ihnen drittens in diesem Zu
sammenhang sagen: Wir haben auch ein Mit
glied des Pädagogischen Instituts, und zwar 
den Herrn Assistenten Dr. Olechowski, seit 
Monaten als Mitarbeiter in dem Gremium des 
Stadtschulrates für Wien und haben auch das 
Bundesministerium für Unterricht gebeten, 
Herrn Assistenten Dr. Oledlowski in die zen
trale Schulreformkommission zu berufen. Er 
ist auch auf unseren Antrag in die zentrale 
Schulreformkommission berufen worden, aber 
wir verhandeln nicht mit dem Institut als sol
chem, weil wir von dem Institut wenig Hilfe 
erwarten (Bundesrat Dr. Sc h am b eck: Nicht 
mit den Ordinariil), sondern wir verhandeln 
mit einzelnen Mitgliedern, weil wir glauben, 
daß die besser geeignet sind als das Institut 
(Zwischenrufe), weil die Institute in den letz
ten Schulreformkommissionssitzungen nur dar
über geklagt haben, daß sie zuwenig Geld 
und zuwenig Material haben, um die Arheit 
durchzuführen. 

Und damit bin ich bei dem letzten Punkt 
angelangt, bei dem Punkt, den Sie als Kampf 
gegen die sogenannte Bildungskrise im öster
reidlischen Schulwesen bezeichnen. Sie haben 
mir einen Vorwurf gemacht, nicht direkt, aber 
indirekt, ich habe es verstanden im Hinblick 
darauf, daß Sie meine Äußerungen gern den 
Lehrern mitteilen. Ich darf dazu sagen: Ich 
stehe zu jeder einrzelnen Äußerung. Es ist 
klar, daß diese Äußerungen nimt gegen die 
Lehrer gemeint sind. Ich könnte als Obmann 
eines großen Lehrervereins mit 14.000 Lehrern 
nicht gewählt werden, würde im die Lehrer 
angreifen. Aber die Institution ist es, und 

zwar die systemimmanente Institution, die die 
Lehrer ja zu einem bestimmten Handeln 
zwingt! Er kann ja gar nicht anders handeln, 
wenn auf der einen Seite die Schulstruktur so 
beschaffen ist, daß die einzelnen Klassen 
nebeneinander bestehen. wenn ein Lehrplan 
besteht. der nur ein Ziel angibt, und wenn 
daneben schulrechUiche Bestimmungen für das 
Aufsteigen bestehen, die von vornherein 
jeden, der dieses Ziel nicht erreicht, aus dem 
Schulsystem herausfallen lassen. Das kann ja 
nicht eine Frage der Lehrer sein, sondern das 
kann doch nur eine Frage des Bildungsinhaltes 
und eine Frage der Bildungsstruktur sein. 

Ich darf Ihnen auch sagen. daß die Soziali
stische Partei nie bei den sehr heftig geführten 
Auseinandersetzungen über die Bildungssitua
tion in Osterreich die Bildungskatastrophe 
ausgerufen hat. Was den Ausdruck "Bildungs
krise" betrifft (Zwischenrul des Bundesrates 
Dr. S c h am b eck), bin ich der Auffassung, 
daß Sie wählen können, ob Sie das als eine 
krisenhafte Situation, in der wir uns befinden, 
nehmen oder nicht, wenn fast ein Drittel der 
Lehrer fehlt, wenn oft vor dem Schulerneue
rungsprogramm keine Räume in Aussicht 
gestellt waren und wenn auch keine Aussicht 
auf eine Reform bestand. 

Aber ich zitiere Ihnen einen anderen Aus
spruch, und zwar wieder von einem Kollegen 
der Universitätspädagogik, den Sie sehr gut 
kennen, vom Gründungsrektor der Klagenfur
ter Hochschule. Der Gründungsrektor der KIa
genfurter Hochschule hat in der Schulreform
kommission wörtlich den Ausspruch getan: 
Wir wissen weder was, noch wo, noch wie wir 
unterrichten I Das heißt. wir können unsere 
Schulen auflassen, wir brauchen überhaupt 
nicht mehr zu unterrichten, wir können unse
ren Lehrern sagen. wir wissen weder was, 
noch wo, noch wie wir unterrichten; das würde 
bedeuten, daß die Pädagogik in Osterreich 
vor einem totalen Chaos steht. Das hat Herr 
Professor Schöler in der Okonomiekommission 
sehr programmatisch erklärt. (Bundesrat Dok
tor S c h a m b eck: Das beweist, daß er das 
österreichische Schulwesen nicht kenntI) Erst 
auf meine langatmigen Einwände dazu, daß 
er das zurückziehen müßte, hat er es dann 
doch zurückgezogen und hat gemeint, es wäre 
eine rein propagandistische Aussage gewesen. 
(Bundesrat Dr. S c h am b eck: Darum ist sie 
wertlos!) 

Ich darf Ihnen also sagen: Solche Aussagen 
werden häufig propagandistisch gemacht, wir 
wissen, was wir davon zu halten haben. Wir 
sind auch der Auffassung, daß eine Reihe von 
ausgezeichneten Ansatzpunkten in diesem 
Schulwesen bestehen. wir sind sicherlich einer 
Meinung, aber die Arbeit, die vor uns liegt. 
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sollte eher in einem Miteinander als in einem 
Gegeneinander geschehen. (Beifall bei der 
SPO.) 

Vorsitzender: Das Wort ist bei Herrn Mini
ster Gratz. 

Bundesminister für Unterricht und Kunst 
Gratz: Herr Vorsitzender I Hoher Bundesrat I 
Zu Beginn bitte ich Sie, meine persönliche 
Entschuldigung für die nur teilweise Anwesen
heit entgegenzunehmen. Es entspricht keines
falls Mißachtung vor diesem Haus, dem ich 
selbst angehört habe, auch nicht irgendwelcher 
"Flatterhaftigkeit", sondern einfach der 
bedauerlichen Tatsache, daß die Sitzungen des 
Nationalrates und des Bundesrates gleichzei
tig stattfinden und auch Minister dem physika
lischen Gesetz unterliegen, daß man nicht an 
zwei Orten zur gleichen Zeit sein kann. 

Hoher Bundesratl Da ich nicht der gesamten 
Debatte beiwohnen konnte, möchte ich auch 
nicht inhaltlich in extenso etwas sagen, weil 
ich ja leider, wie gesagt, einen Großteil der 
Reden nicht hören konnte. Erlauben Sie mir 
nur einige grundsätzliche Bemerkungen. 

Wenn ich die Schlußbemerkung des letzten 
Redners, des Herrn Bundesrates Dr. Schnell, 
aufgreifen darf: Das begrüßenswerte Mitein
ander in der Bildungspolitik hat sich durch 
den einstimmigen Beschluß des Nationalrates 
in dritter Lesung gezeigt, und ich bin per
sönlich sehr froh darüber, aus einigen Grün
den, die ich kurz darlegen möchte. 

Ich glaube, daß kein Widerspruch darin 
besteht, daß jeder von uns - einschließlich 
des Ministers, der ja nicht seine politische 
Uberzeugung ablegt, wenn er ein Amt über
nimmt - eine ganz bestimmte Meinung auch 
von der besten inhaltlichen und organisatori
schen Konstruktion unseres Schulwesens hat. 
Das gehört meiner Ansicht nach dazu, um 
überhaupt mit einiger Aussicht auf Erfolg ins 
Gespräch kommen zu können. 

Aber ich möchte hier vor dem Bundesrat 
dasselbe sagen, was ich vor dem Nationalrat 
gesagt habe und was ich - es gehört zwar 
nicht zur Vollziehung des Bundes, aber ich 
wiederhole es hier - vor vielen Parteigre
mien der SPO gesagt habe: daß ich mich 
selbstverständlich persönlich zum Sdmlpro
gramm der SPO bekenne, weil ich nicht durch 
die Ernennung zum Minister plötzlich politi
sche Kindesweglegung betreiben möchte und 
nicht auf einmal sagen möchte: Das ist schlecht 
geworden. 

Ich bekenne mich dazu, und trotzdem 
bekenne ich mich ausdrücklich zu einem zwei
ten, nämlich dazu, daß nach Abschluß der 
Schulversuchsperiode vorurteilsfrei jeder von 

uns, der Ideen hat, bereit sein muß zu akzep
tieren, daß etwas anderes besser ist. Das ist 
die Basis des ganzen Schulversuchskapitels in 
der 4. Schulorganisationsgesetz-Novelle. Ohne 
diese innere Bereitschaft, die dankenswerter
weise auf allen Seiten vorhanden ist und sich 
durchaus mit der Leidenschaft koppeln kann, 
für seine Ideen einzutreten, wäre das Gesetz, 
wären die Millionen für die Schulversuche und 
wäre vor allem der Enthusiasmus der freiwil
ligen Lehrer, der dafür notwendig ist, völlig 
sinnlos und vergeudetes Geld und vergeudete 
Energie. 

Trotzdem bin ich froh, daß wir mit den 
Versuchen begonnen haben, weil ein Zeit
punkt kommen muß, wo man über Diskussio
nen, die nie so weit gedeihen, daß man die 
andere Seite überzeugen kann, unter Umstän
den den Anschluß an die europäische Ent
wicklung verlieren kann. 

Das ist die Voraussetzung dieses Schulver
suchsabschnittes. 

Nur eine Einzelheit: Der Gesetzgeber 
schreibt uns ja vor, daß in den Einrichtungen 
für Schulentwicklung, die zu schaffen sind, 
eine Kooperation mit den wissenschaftlichen 
Hochschulen zu erfolgen hat, die ich bejahe. 
Ich möchte nur auch hier deutlich gerade bei 
der Begeisterung und Mitarbeit, die die Lehrer 
in Osterreich, die die Beamten der Schulver
waltung und des Unterrichtsministeriums 
gezeigt haben, hier an etwas Neuem mitzu
wirken, also nicht nur administrieren zu wol
len, sondern selbst an der Schaffung von 
etwas Besserem mitzutun - etwas, was im 
übrigen eine gute Tradition des österreichi
schen Unterrichtsministeriums ist -, sagen, 
daß ich gerade deswegen eine Entwiddung 
vermeiden möchte - und das sage ich ganz 
deutlich -: daß das Unterrichtsministerium 
und seine Mitarbeiter und die Schulbehörden 
des Bundes zu Administratoren werden und 
die Weiterentwicklung des Schulwesens aus
schließlich von von außen geholten Gremien 
vorgenommen wird. Hier muß eine sinnvolle 
Kooperation gefunden werden, die wir ja in 
unserer Formulierung für das Bundesgesetz 
auch vorgesehen haben. 

Ich möchte noch zu einigen Details etwas 
sagen. 

Zur Aussetzung oder Abschaffung der Auf
nahmsprüfung: Ich habe mich im Ausschuß 
zu diesem fünf jährigen Zeitraum, der natür
lich von Abgeordneten der OVP beantragt 
wurde - das bestreite ich ja nicht -, aus dem 
einen Grund persönlich bekannt, weil es doch 
so ist, daß wir mit den Schulversuchen letzten 
Endes den Versuch machen, die derzeitige 
punktuelle Aufnahmsprüfung in irgendeiner 
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Form nicht durch eine Beurteilung durch die man es genau liest: an ihrer Stelle soll die 
vorhergehende Schule, sondern durch eine Lehrerkonferenz die Empfehlung zum Besuch 
Beurteilung durch irgendeine der drei vor- der allgemeinbildenden höheren Schule oder 
geschlagenen Formen während ein oder zwei des Ersten Klassenzuges der Hauptschule aus
oder vier Schuljahren zu ersetzen, und es sprechen. (Bundesrat Dr. S eh am b eck: Und 
daher durchaus sinnvoll ist zu sehen, wie in diese Formulierung fehltI) Hier ist, das weiß 
diesem Licht der Schulversuche bei den 10- bis ich wieder, das wissen die Mitglieder der 
14jährigen die Frage der Aufnahmsprüfung Schulreformkommission, mit diesem "oder" 
gelöst werden kann. nicht gemeint, daß nunmehr eine Dreiteilung 

Es war an sich im Ausschuß des National-
einzutreten hätte. 

rates Einigkeit unter allen Fraktionen, daß Ich muß auch sagen, daß sich sämtliche Päd
diese fünf jährige Sistierung nicht bedeutet, agogen, und zwar nicht nur einer Partei, als 
daß man sich dann überlegt, ob man wieder in der Schulreformkommission in der letzten 
zur derzeitigen Aufnahmsprüfung zurückkehrt, Sitzung diese Frage wieder angesdmitten 
sondern daß die fünf jährige Sistierung bedeu- wurde, leidenschaftlich dagegen gewehrt 
tet, daß man im Lichte der Schulversuche auf haben, auf das Jahr 1962 zurückzugehen, wo 
dem Gebiet der 10- bis 14jährigen feststellen man ja die Dreiteilung vom Grundsatz her 
kann, ob die Beurteilung durch den Volks- aufgegeben und gesagt hat, der Erste Klassen
schullehrer, also durch die vorhergehende zug der Hauptschule ist gleichwertig. Wenn 
Schule, der Weisheit letzter Schluß ist oder man das jetzt eingeführt hätte, wäre es - im 
ob es eben nicht andere Möglichkeiten, wie referiere jetzt aus der Schulreformkommis
Orientierungsstufe, Additive oder Differen- sion - ein Zurückgehen in vertikale Sack
zierte Gesamtsmule, statt dessen gibt. gassen gewesen, die vor dem Jahr 1962 ja 

Nur dadurch ist ja auch die Logik erklär- bestanden haben und jetzt nicht mehr beste
bar, daß auch ein Antrag eingebracht wurde, hen. 
diese Aufnahmsprüfung für die berufs bilden- Hohes Haus I Ich möchte jetzt keine langen 
den Schulen ebenfalls abzuschaffen oder zu- Ausführungen mehr machen. ICh möChte nur 
mindest ebenso aufzuschieben, etwas, was wir bitten, eines in aller Offenheit sagen zu dür
sehr gerne vom Unterrichtsministerium aus fen, weil auch das in der OffentliChkeit immer 
sofort überprüfen werden. so viele Schwierigkeiten macht, was darunter 

Die Formularfrage kann ich nicht pädago- zu verstehen ist. Ich habe mir erlaubt, einige 
gisch, sondern nur rein juristisch erklären. Male zu sagen, daß Schul- und Bildungspolitik 
Dadurch, daß nunmehr nach dem Gesetzes- Gesellschaftspolitik ist, wobei ich einen wun
vorschlag ja nur eine fünf jährige Sistierung den Nerv berührt haben dürfte, weil unter 
stattfindet, ist das Schulorganisationsgesetz "GesellsChaftspolitik" anscheinend auch etwas 
mit seinen Vorschriften im wesentlichen ganz Entsetzliches verstanden werden kann. 
unverändert. Das Schulorganisationsgesetz ICh möchte das ganz einfach aufklären. 
sagt, die Volksschule hat zu beurteilen, ob Ich meine, daß Bildungspolitik insofern 
der Schüler für den Ersten oder Zweiten Klas- Gesellschaftspolitik ist, als sie die Menschen 
senzug geeignet ist. Der Gesetzgeber hat für auf die Gesellschaft von heute vorzubereiten 
diese fünf jährige Ubergangsperiode nunmehr hat. Nicht auf irgendeine utopische, dazu 
an die Beurteilung der Eignung für den Ersten müßte man prophetische Gaben haben. Die 
Klassenzug durch die neue Bestimmung des österreichische Volksschule hatte auch vor 
§ 131 C, die hier vorgeschlagen wird, die 100 Jahren gesellschaftspolitische Aufgaben, 
Berechtigung für den Besuch der allgemein- allerdings solche, die wir jetzt nicht mehr 
bildenden höheren Schule angeknüpft. Es wollen, nämlich die Kinder Lesen, Schreiben 
entspricht daher das Formular den Bestimmun- und Rechnen zu lehren und sie zur Zufrieden
gen des Schulorganisationsgesetzes ... (Bun-· heit mit ihrem Stand zu erziehen und dazu, 
desrat Dr. Sc h am b eck: Herr Bundesmini- ja nicht höher hinauszustreben. Das war legi
ster! Ich habe behauptet, daß die Formulierung tim für die damalige Gesellschaft, eine gesell
im Schulorganisationsgesetz nicht dem Wort- smaftspolitische Zielsetzung, die jeder nach
laut der Empfehlung der Schulreformkommis- lesen kann. 
sion v.om Juni 1970 entspricht! Das kann man 
ersehen aus Seite 6 oben!) Ich bin sehr dank- Was ich damit meine, ist einfach, daß die 
bar für den Zwischenruf. Diese Einstellung Bildungspolitik in der demokratischen Gesell
war ja auch Grundlage für eine Debatte im schaft dafür zu sorgen hat, daß die Schule 
Salzburger Landtag, wo ebenfalls mitgeteilt allgemein zugänglich ist, daß jeder bei der 
wurde, daß das nicht den Beschlüssen ent- Bildung die gleichen Startchancen hat; offen 
spricht. Und hier ist nun tatsächlich die Mög- bleibt, ob er sie nützen kann. Das ist ja oft das 
lichkeit einer anderen Interpretation, wenn Mißverständnis. ChancengleiChheit kann nicht 
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Bundesminister Gratz 
Nivellierung bedeuten, denn die Chance ist 
nur der Startpunkt, nicht die gleiche Bildungs
einrichtung für jeden. Da besteht auch oft ein 
großes Mißverständnis. 

Die Schule hat dafür zu sorgen, daß die 
MensChen heute zur Demokratie erzogen wer
den. Das ist noCh eine große Aufgabe vor uns, 
weil es mehr ist als Institutionenkunde und 
Auswendiglernen der Bundesverfassung. 

Hier haben wir noch viele Aufgaben vor 
uns, Hoher Bundesrat, aber ich möchte Ihre 
Zeit jetzt nicht länger in Anspruch nehmen. 
Danke. (Allgemeiner Beifall.) 

Vorsitzender: Zum Wort hat sich niemand 
mehr gemeldet. Die Debatte ist geschlossen. 

Der Ausschuß für Verfassungs- und Rechts
angelegenheiten hat die gegenständliche Vor
lage in seiner Sitzung vom 22. Juni 1971 in 
Verhandlung genommen und einstimmig be
schlossen, dem Hohen Hause zu empfehlen, 
keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt somit 
der Ausschuß für Verfassungs- und Rechts
angelegenheiten durch mich den An t rag, 
der Bundesrat wolle beschließen: 

Gegen den GesetzesbesChluß des National
rates vom 8. Juni 1971 betreffend ein Bundes
gesetz, mit dem das Luftverkehrsgesetz und 
die Verordnung über Luftverkehr geändert 
werden, wird kein Einspruch erhoben. 

Vorsitzender: Ich danke der Frau BeriCht-
Wird von der Frau Berichterstatter das erstatter. 

Schlußwort gewünscht? - Dies ist nicht der 
Fall. 

Zum Wort ist niemand gemeldet. 
schreite daher zur Abstimmung. 

Idl 

ICh schreite daher zur Abstimmung. 

Bei der A b s tim m u n g beschließt 
Bundesrat, gegen den Gesetzesbeschluß 
Nationalrates k ein e n Ein s p r u eh 
erheben. 

der 
des 

Bei der A bs tim m u n g beschließt 
Bundesrat, gegen den Gesetzesbeschluß 
Nati.onalrates k ein e n Ein s p r u eh zu 

zu erheben. 

der 
des 

9. Punkt: Gesetzesbescbluß des Nationalrates 
vom 8. Juni 1971 betreffend ein Bundesgesetz. 
mit dem das Luftverkehrsgesetz und die Ver
ordnung über Luftverkehr geändert werden 

(537 und 539 der Beilagen) 

10. Punkt: Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
vom 9. Juni 1971 betreffend ein Bundesgesetz. 
mit dem das Tapferkeitsmedaillen-Zulagen
gesetz 1962 geändert wird (542 der Benagen) 

Vorsitzender: Wir gelangen nun zum 
10. Punkt der Tagesordnung: Änderung des 
Tapferkeitsmedaillen-Zulagengesetzes 1962. 

Vorsitzender: Wir gelangen nun zum 
9. Punkt der Tagesordnung: Änderung des Berichterstatter ist Herr Bundesrat Novak. 
Luftverkehrsgesetzes und der Verordnung Ich bitte um seinen Beridlt. 
über Luftverkehr. 

Berichterstatter ist Frau Bundesrat Doktor 
Jolanda Offenbeck. Ich bitte um den Bericht. 

Berichterstatterin Dr. J olanda Offenbetk: 
Frau Staatssekretär I Hohes Haus! Der Beitritt 
Osterreims zum Haager Protokoll vom 28. Sep
tember 1955 zum Warschauer Abkommen 
macht eine Erhöhung der Haftungshöchst
grenzen im Luftverkehr notwendig. Um ein 
Auseinanderklaffen der HaftungshöChst
beträge des Haager Protokolls und der des 
Luftverkehrsgesetzes zu verhindern, sollen 
daher durch den vorliegenden Gesetzes
beschluß des Nationalrates die innerstaat
lichen Haftungsgrenzen angehoben werden, 
besonders soweit es sich um die Haftungs
höchstgrenzen in der Haftung aus dem Beför
derungsvertrag handelt. Weiters sieht der 
Gesetzesbeschluß des Nationalrates für den 
Luftfahrzeughalter, sofern er Inhaber eines 
Luftverkehrsunternehmens ist, die Einführung 
einer Pflichthaftpflichtversicherung für den 
Bereidl der Haftung aus dem Beförderungs
vertrag vor. 

Beridlterstatter Novak: Hoher Bundesrat! 
Ich habe den Bericht des Aussdlusses für Ver
fassungs- und Rechtsangelegenheiten. über den 
Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 
9. Juni 1971 betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das Tapferkeitsmedaillen-Zulagengesetz 
1962 geändert wird. zu bringen. 

Durch den vorliegenden Gesetzesbeschluß 
des Nationalrates sollen mit Wirkung vom 
1. Juli 1971 die monatlichen Zulagen für 
Inhaber von Tapferkeitsmedaillen und der 
monatliche Ehrensold für Träger des Militär
Maria Theresien-Ordens um ein Drittel erhöht 
werden. Die Höhe der monatliChen Zuwen
dung wird demnach in Hinkunft für die GoI· 
dene Tapferkeitsmedaille 400 S. für die Sil~ 
berne Tapferkeitsmedaille I. Klasse 200 Sund 
für die Silberne Tapferkeitsmedaille 11. Klasse 
100 S betragen; die Träger des Militär-Maria 
Theresien-Ordens werden einen Ehrensold 
von monatlich 2400 S erhalten. 

Der Ausschuß für Verfassungs- und Rechts
angelegenheiten hat die gegenständliche Vor
lage in seiner Sitzung vom 22. Juni 1971 in 
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Novak 
Verhandlung genommen und einstimmig be- Artikels 50 Abs. 2 B-VG zur Uberführung des 
sdllossen, dem Hohen Hause zu empfehlen, Vertragsinhaltes in die innerstaatliche Redlts
keinen Einspruch zu erheben. ordnung erschien ihm daher nicht erforder

Als Ergebnis seiner Beratung stellt somit 
der Ausschuß für Verfassungs- und ReChts
angelegenheiten durch mich den A n t rag, 
der Bundesrat wolle beschließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des National
rates vom 9. Juni 1911 betreffend ein Bundes.;. 
gesetz, mit dem das Tapferkeitsmedaillen
Zulagengesetz 1962 geändert wird, wird kein 
Einspruch erhoben. 

Vorsitzender: Sie haben BeriCht und Antrag 
gehört. 

Zum Wort ist niemand gemeldet. Ich schreite 
daher zur Abstimmung. 

Bei der A b s t.i m m u n g beschließt der 
Bundesrat, gegen den Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates k ein e n Ein 8 p r u c h zu 
erheben. 

11. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
16. Juni 1971 betreffend Zusatzprotokoll zur 
Satzung des Weltpostvereins, Allgemeine 
Verfahrensordnung des Weltpostvereins, 
Weltpostvertrag und Abkommen samt Schluß
protokolle und Ausführungsvorschriften (551 

der Beilagen) 

Vorsitzender: Wir gelangen nun zum 
11. Punkt der Tagesordnung: Zusatzprotokoll 
zur Satzung des Weltpostvereins, Allgemeine 
Verfahrensordnung des Weltpostvereins, 
Weltpostvertrag und Abkommen samt Schluß
protokolle und Ausführungsvorschriften. 

Berichterstatter ist Herr Bundesrat Ing. 
Eder. Ich bitte um seinen Bericht. 

Berichterstatter lng. Eder: Hoher Bundesratl 
Ich bringe den Bericht des AussChusses für 
wirtschaftliche Angelegenheiten über den 
Beschluß des Nationalrates vom 16. Juni 1911 
betreffend Zusatzprotokoll zur Satzung des 
Weltpostvereins, Allgemeine Verfahrensord
nung des Weltpostvereins, Weltpostvertrag 
und Abkommen samt Schlußprotokolle und 
Ausführungsvorschriften. 

Der XVI. Weltpostkongreß, der in der Zeit 
vom 1. Oktober bis 14. November 1969 in 
Tokio tagte, hat ein Zusatzprotokoll zur Wie
ner Satzung des Weltpostvereins angenom
men, mit dem einige Bestimmungen der Sat
zung geringfügig geändert werden. Gleich
zeitig wurden die Allgemeine Verfahrensord
nung des Weltpostvertrages, der Weltpost
vertrag sowie sieben Abkommen erneuert. 
Der Nationalrat hat in seiner Sitzung vom 
16. Juni 1911 das Ergebnis des XVI. Welt
postkongresses genehmigt; die Erlassung 
eines besonderen Bundesgesetzes im Sinne des 

lich. 

Der AussChuß für wirtsChaftliChe Angele
genheiten hat die gegenständliche Vorlage in 
seiner Sitzung vom 22. Juni 1911 in Verhand
lung genommen und einstimmig beschlossen, 
dem Hohen Hause zu empfehlen, keinen Ein
spruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt somit 
der Ausschuß für wirtschaftliche Angelegen
heiten durch mich den An t rag, der Bundes
rat wolle beschließen: 

Gegen den Beschluß des Nationalrates vom 
16. Juni 1911 betreffend Zusatzprotokoll zur 
Satzung des Weltpostvereins, Allgemeine 
Verfahrensordnung des Weltpostvereins, 
Weltpostvertrag und Abkommen samt Schluß
protokolle und Ausführungsvorschriften wird 
kein Einspruch erhoben. 

Vorsitzender: Ich danke dem Herrn Beridlt
erstatter für seinen Bericht. 

Zum Wort ist niemand gemeldet. Ich schreite 
daher zur Abstimmung. Den Antrag haben Sie 
eben gehört. 

Bei der A b 8 tim m u n g beschließt der 
Bundesrat, gegen den Beschluß des National
rates k ein e n Ein s p r u c h zu erheben. 

12. Punkt: Gesetzesbescbluß des Nationalrates 
vom 16. Juni 1971 betreffend ein Bundes
gesetz. mit dem das Beschußgesetz geändert 

wird (552 der Beilagen) 

Vorsitzender: Wir gelangen nun zum 
12. Punkt der Tagesordnung: Änderung des 
Beschußgesetzes. 

Berichterstatter ist Herr Bundesrat Wagner. 
Ich bitte um seinen Bericht. 

Berichterstatter Wagner: Hohes Haus I Mit 
dem vorliegenden Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates soll dem Fortsmritt der Temnik 
auf dem Gebiete der zerstörungsfreien Werk
stoffprüfung Rechnung getragen werden. Durch 
die Aufnahme von Vorschriften über die Ver
bindlicherklärung von ONORMEN - zur 
Gänze oder teilweise - soll weiters einem 
internationalen Trend zur Verbindlicherklä
rung von Normen entsprochen werden. 

Der Ausschuß für wirtschaftliche Angele
genheiten hat die gegenständliche Vorlage in 
seiner Sitzung vom 22. Juni 1911 in Verhand
lung genommen und einstimmig beschlossen, 
dem Hohen Hause zu empfehlen, keinen Ein
spruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Aus
schuß für wirtschaftliche Angelegenheiten 
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Wagner 
somit durch mich den An t rag, der Bundes
rat wolle beschließen: 

Bei der Ab s tim m u n g beschließt der 
Bundesrat, gegen den Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates k ein e n Ein s p r u c h zu 

Gegen den Gesetzesbeschluß des National- erheben. 
rates vom 16. Juni 1971 betreffend ein Bundes-
gesetz, mit dem das Beschußgesetz geändert 
wird, wird kein Einspruch erhoben. 14. Punkt: Gesetzesbescbluß des Nationalrates 

vom 16. Juni 1971 betreffend ein Bundesgesetz, 
Vorsitzender: Ich danke dem Herrn Bericht- mit dem das Arbeitszeitgesetz abgeändert wird 

erstatter für seinen Bericht. (548 der Beilagen) 

Zum Wort ist niemand gemeldet. Ich schreite 
daher zur Abstimmung. 15. Punkt: Gesetzesbescbluß des Nationalrates 

vom 16. Juni 1971 betreffend ein Bundesgesetz, 
mit dem das Landarbeitsgesetz. BGBl. Nr. 1401 Bei der A b s tim m u n g beschließt der 

Bundesrat, gegen den Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates k ein e n Ein s p r u c h zu 
erheben. 

1948. geändert wird (550 der Beilagen) 

Vorsitzender: Wir gelangen nun zu den 
Punkten 14 und 15, über die eingangs be-
smlossen wurde, die Debatte unter einem ab-

13. Punkt: GesetzesbesdlluB des Nationalrates zuführen. 
vom 16. Juni 1971 betreffend ein Bundes
gesetz über das Normwesen (Normengesetz 

1971) (553 der Beilagen) 

Vorsitzender: Wir gelangen nun zum 
13. Punkt der Tagesordnung: Normengesetz 
1971. 

Es sind dies: 
Gesetzesbeschlüsse des Nationalrates vom 

16. Juni 1971 betreffend 

Abänderung des Arbeitszeitgesetzes und 
Änderung des Landarbeitsgesetzes. 
Berichterstatter über Punkt 14 ist Herr Bun-

Berichterstatter ist Herr Bundesrat Ing. desrat Kunstätter. Ich bitte um seinen Be-
Spindelegge~. Im bitte um seinen Bericht. richt. 

Berichterstatter Ing. Spindelegger: Hoher 
Bundesrat! Eine Neufassung des Normen
gesetzes aus dem Jahre 1954 hat sich als not
wendig erwiesen, um eine Anpassung an den 
Fortsrnritt der Wissenschaft, Temnik und 
Wirtschaft herbeizuführen. 

Die vorliegende Neufassung soll der zeit
gemäßen Rationalisierung der Produktion 
Osterreichs, der Vereinheitlichung von Be
griffen sowie der Erleichterung und Förde
rung des Verkehrs mit Waren dienen. 

Der Ausschuß für wirtschaftlime Angele
genheiten hat die gegenständliche Vorlage in 
seiner Sitzung vom 22. Juni 1971 in Verhand
lung genommen und einstimmig beschlossen, 
dem Hohen Hause zu empfehlen, keinen Ein
spruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Aus
smuß für wirtschaftliche Angelegenheiten 
somit durch mim den An t rag, der Bundes
rat wolle besmIießen: 

Gegen den Gesetzesbesmluß des National
rates vom 16. Juni 1971 betreffend ein Bundes
gesetz über das Normenwesen (Normengesetz 
1971) wird kein Einsprum erhoben. 

Vorsitzender: Im danke dem Herrn Bericht
erstatter. 

Bericht und Antrag haben Sie gehört. Zum 
Wort ist niemand gemeldet. Ich schreite daher 
zur Abstimmung. 

Berichterstatter Kunstätter: Hoher Bundes
ratl Durch den vorliegenden Gesetzesbeschluß 
des Nationalrates sollen die Zuschläge für die 
ersten vier beziehungsweise fünf Uberstunden 
von bisher 25 Prozent auf 50 Prozent des 
Normalstundenlohnes angehoben werden. Fer
ner soll die bisherige Bestimmung, wonach 
das Arbeitsinspektorat eine Arbeitszeit von 
über zehn Stunden nur bewilligen kann, wenn 
dies im öffentlichen Interesse erforderlich ist, 
entfallen. 

Der vorliegende Gesetzesbeschluß d·es 
Nationalrates geht, soweit er die Erhöhung 
des Uberstundenentgelts bet:r.ifft, auf eine Ent
schließung des Bundesrates vom 5. Juli 1910 
zurück, die :rur Einbringung einer entsprechen
den Regierungsvorlage im Nationalrat führte. 
Am 19. November 1970 hat darüber hinaus 
der Bundesrat im Gegenstand auch einen dies
bezüglichen formellen Gesetzesantrag .im Sinne 
des Artikels 41 Abs. 2 B-VG beschlossen. 

Der Ausschuß für soziale Angelegenheiten 
hat die gegenständliche Vorlage in seiner 
Sitzung vom 22. JllIDi 1.971 in Verhandlung 
genommen und mit Stimmenmehrheit beschlos
sen, dem Hohen Hause zu empfehlen, keinen 
Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt somit 
der Ausschuß für soziale Angelegenheiten 
durch mich den An t rag, der Bundesrat 
wolle beschließen: 
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Kunstätter 
Gegen den Gesetzesbeschluß des National

rates vom 16. Juni 1971 betreffend ein Bundes
gesetz, mit dem das Arbeitszeitgesetz abge
ändert wird, wird kein Einspruch erhoben. 

Vorsitzender: ICh danke dem Herrn BeriCht
erstatter. 

Berichterstatter über Punkt 15 ist Herr Bun
desrat Liedl. ICh bitte um seinen Bericht. 

Berichterstatter Li~dl: Hoher Bundesrat! Ich 
erstatte den Bericht über den Gesetzesbeschluß 
des Nationalrates vom 16. Juni 1971 betreffend 
ein Bundesgesetz, mit dem das Landarbeitsge
setz, BGBl. Nr. 140/1948, geändert wird. 

Mit dem vorliegenden Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates soll zum Zwedte der Anpassung 
an die vorgesehene Neuregelung des Arbeits
zeitgesetzes bezügliCh der Uberstundenentloh
nung § 63 Abs. 4 des Landarbeitsgesetzes 
aufgehoben werden. 

Die im Artikel 11 des Gesetzesbeschlusses 
für die Erlassung der Ausführungsgesetze der 
Länder normierte Frist bedarf im Sinne des 
Artikels 15 Abs. 6 B-VG der Zustimmung 
des Bundesrates. 

Der Ausschuß für soziale Angelegenheiten 
hat die gegenständliche Vorlage in seiner 
Sitzung vom 22. Juni 1971 in Verhandlung 
genQmmen und einstimmig beschlossen, dem 
Hohen Hause zu empfehlen, keinen Einspruch 
zu erheben und der vorgesehenen Frist für die 
Ausführungsgesetzgebung der Länder zuzu
stimmen. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt somit 
der AussChuß für soziale Angelegenheiten 
durch mich den An t rag, der Bundesrat 
wolle besChließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des National
rates vom 16. Juni 1971 betreffend ein Bundes
gesetz, mit dem das Landarbeitsgesetz, BGBl. 
Nr. 140/1948, geändert wird, wird - unter aus
drücklicher Zustimmung zu Artikel 11 dessel
ben - kein Einspruch erhoben. 

Vorsitzender: Ich danke dem Herrn Bericht
erstatter. 

Wir gehen nunmehr in die Debatte ein, 
die über beide Punkte unter einem abgeführt 
wird. 

Zum Wort hat sich gemeldet Herr Bundes
rat Dr. Pitschmann. Ich erteile es ihm. 

Bundesrat DDr. Pitschmann (OVP) : Ge
schätzte Frau Staatssekretär I Meine Damen 
und Herrenl Der 26. September 1969 war ein 
innenpolitisch nicht unbedeutender Tag. Es 
wurde damals der Generalkollektivvertrag 
zwischen OGB - Benya - und Bundeswirt
schaftskammer - Sallinger - unterschrieben. 
Die Kollektivvertragspartner gaben siCh in der 
Frage der Arbeitszeit und Entlohnung der 

Uberstunden für Ülber 1975 hinaus das Wort. 
Es kam also zu einem Vertragsabschluß. "Pacta 
sunt servanda" gilt· heute immer noch im 
Westen dieser Welt und besonders, glaube 
ich, in asterreich. 

Nun hat zwischenzeitlich der OGB-Präsident 
irgendwie SPO-willfährig von diesem Wort 
Abstand genommen, er hat sich einem SPO
Racheakt, so kann man ruhig sagen, ange
schlossen. (Bundesrat Böe k: Was sind das 
wieder für Ausdrücke heute?) Die SPO-Revan
che ist dafür geboren worden, daß OVP und 
FPO einen Weg fanden, die Uberstundenent
gelte zu entsteuern. Damals war die SPO 
dagegen, heute, obwohl das Gesetz merito
risch katum geändert wurde, war sie, wie wir 
hörten, dafür. 

Zweifelsohne ist das heutige Gesetz ein 
Eingriff in die Vertragsautonomie, in die Kol
lektivvertragshoheit der Kollektivvertrags
partner. Es ist irgendwie ein Schlag gegen 
die Sozialpartnerschaft, ein Verstoß gegen 
Treu und Glauben. Es ist anzunehmen, daß 
unter Böhm und Raab dieser Weg nicht gang
bar gewesen wäre, d·aß das damals nicht ge
schehen wäre. 

Man hat schon bei Einführung der Arbeits
zeitverkürzung, bei Verabschiedung des Ge
setzes von vielen Seiten gewarnt, daß das 
im Zeitpunkt einer Höchstkonjunktur ent
spreChende Preisawtriebstendenzen zur Folge 
haben müsse. Leider Gottes müssen wir fest
stellen, daß die Warner von damals. recht 
hatten. 

Das heutige Gesetz wird ebenfalls zu einem 
sehr ungünstigen Zeitpunkt verabschiedet. 
Grundsätzlich sagen wir alle ja zu höheren 
Nettolöhnen. Ich habe schon einmal heute 
zum Ausdruck. bringen dürfen, daß wir nur 
dadurch eine Chance haben, frberhaupt mehr 
österreichische AI'beitskräfte im Inland behal
ten zu können. Das gegenständliche Gesetz 
ist aber im derzeitigen Stadium irgendwie eine 
Bestrafung lohnintensiver Betriebe. Höchst
konjunktur und Hochpreissteigerung und dazu 
eine zusätzliche und niCht unbedeutende Lohn
kosteneJ."höhung müssen doch automatisch den 
derzeitigen Inflationshochofen neuerlich an
heizen. 

Wir haben heute das Wort .,Uberstunden
schinderei" mehrmals gehört. Der Gewerk
sChaftsbund war immer gegen die sogenannte 
Uberstundenschinderei, weil sie zu Frühinvali
dität führe. Das war das Hauptargument. NoCh 
im Sommer 1970 sagte Nationalrat Hofstetter, 
SPO-Abgeordneter, der Uberstundenscbinderei 
dürfe nicht Vorschub geleistet werden. Heute 
wird sie begünstigt zu Lasten der Wirtschaft 
und zu Lasten der Preisstaibilität. 
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DDr. Pitsdunann 

Die FPO hat sich an einem Tag recht wider
sprüchlich verhalten. Obmann Peter hat in 
der Arbeiterkammer in Feldkirch auf einer 
öffentlichen Versammlung erklärt, er spreche 
sich im derzeitigen Stadium, vor allem um 
unsere Konkurrenzfähigkeit niCht zu sChmä
lern und um nicht noch mehr Lohnnebenkosten 
zu verursachen, gegen das Sozialpaket der 
Regierung aus, und hat an erster Stelle ge
nannt: Eskalation in SaChe Uberstunden, dann 
unter anderem auch Abfertigungen und wei
tere Verbesserungen auf dem Urlall!bssektor. 

Nationalrat Melter hat am selben Tag in 
Wien hier in einem Unterausschuß ja zu der 
jetzigen Uberstundenregelung gesagt. 

Feststellen darf man also nachträglich, daß 
die Freiheitliche Partei seinerzeit das Arbeits
zeitgesetz bekämpft hat und sich heute dazu 
hergibt, dasseLbe zu verschärfen. 

Nationalrat Melter hat noch am 9. Juli 
1910 vehement einem sozialistischen EntsChlie
ßungsantrag auf Erthöhung des Uberstunden
zuschlages von 25 auf 50 Prozent mit den 
Worten widersprochen: "Wir wollen uns niCht 
dazu hinreißen lassen, eine Lizitationspolitik 
zu betreiben ... , die den Schilling gefährdet." 
FPO und SPO haben siCh zu einer politisch 
gemeinsam wedelnden Zick.zack.-Slalom
mannschaft in dieser Materie zusammengefun
den. 

Lohn und Preis sind bekanntlich siamesi
sche Zwillinge. Jeder Lohnlbestandteil ist ein 
Kostenfaktor. Sehr viel hört man .heute in 
Abschwächung der Teuerung von "importierter 
Inflation". Ob aber diese importierte Inflation 
gedämpft werden kann durch eine 0,4- bis 
O,5prozentige Erhöhung der Preise für Pro
dukte und Leistungen in lohnintensiven Be
trieben, darf wohl bezweifelt werden. Preis
steigerungen können doch sicher niCht durch 
Uberstundenzuschläge gedämpft werden. Und 
auch nicht, wie die Erfahrungen im Ausland 
und in früheren Jahren in Osterreich zeigen, 
durch verschärfte Preisregelungs- oder Preis
stoppgesetze. 

Wir haben einen authentischen Nachweis 
von der österreichischen "Prawda", der SPO
"Wahrheitszeitung", nämlich der "Arbeiter
Zeitung" , daß Preisregelungen, daß eine Ver
schärfung der Preisregelungsgesem;esmaschi
nerie völlig unfruchtbar sind und in keiner 
Weise zielfoorend sein können. (Bundesrat 
No v a k: Sie sind der Herr Farkas gewordenl) 
Die "Arbeiter-Zeitung" schrieb am 12. Juni 
dieses Jahres in einer AbhandLung über die 
Preisregelung: "Fast alle europäischen Länder 
haben bessere Gesetze als Osterreich", und: 
"Warum nicht auch bei uns?" 

Sie bekennt sich dann weiter zu folgender 
Feststellung: 

"Bei uns sind zwar die Preiserhöhungen, 
so bedauerlich und schmerzlich sie im Einzel
fall auch sind, noch immer weit geringer als 
in den meisten anderen europäischen Indu
strieländern." Und es heißt dann weiter, daß 
nur in zwei europäischen Staaten der Preis
auftrieb geringer sei als in Osterreich. 

Also wenn im gesamten Ausland die Preis
regelungsgesetze wesentlich schärfer, strenger 
als bei uns sind und dort trotzdem eine 
wesentlich höhere Inflationsrate festzustellen 
ist, dann muß man sich wirklich fragen: Wozu 
denkt man in Osterreich nach den Erfahrungen, 
die wir in den früheren Jahren hatten, daran, 
mit Preisregelungsgesetzen Preisauftriebsten
denzen abschwächen zu können? Wir haben 
mit Ausnahme der damaligen tota
len Lohn- und Preis abkommen nicht ein ein
ziges Mal die Feststellung treffen können, daß 
durch Preisregelungsgesetzesinitiativen den 
Preisen beizukommen war. (Bundesrat Böe k: 
Herr Kollege! Sie sind im falschen Saal! Hier 
steht das Arbeitszeitgesetz zur Diskussion!) 
Lohn und Preis sind siamesische Zwillinge I 
Die zu trennen werden auch Sie ohne ent
sprechende Vorkenntnisse medizinischer Art 
nicht in der Lage sein. (Bundesrat Doktor 
S ehr an z: Und was ist mit den Gewinnen? 
Nur Lohn und Preis, und die Gewinne nicht?) 
Ich 'glaube, kein Betrieb kann ohne Gewinne 
leben. Von den Gewinnen muß man auch die 
Arbeitslöhne bezahlen. (Bundesrat Doktor 
S ehr a n z: Das muß man dazusagen!) Auch 
in der verstaatlichen Wirtschaft I (Bundesrat 
No v a k: Und auch die Uberstunden!) 

Es wird sicherlich nicht bestritten werden 
können, daß die schärfsten Preisregelungsge
setze im Osten Europas praktiziert werden. 
Die haben einen totalen Preisstopp und ähn
liche Dinge mehr. Wie es dann dort zugeht. 
was dort alles über die Bühne geht, was dort 
alles passieren kann. halben wir letztes Jahr 
in Polen gesehen. Und jeder, der einmal die 
Möglichkeit hat, in die Tschech·ei zu fahren, 
sieht, daß man gerade dort, wo man mit 
totaler Preisregelung operiert, am allerwenig
sten in der Lage ist, für die Bevölkerung ver
nünftige Preise zu halten. 

Wir haben aber in Osterreich aus jüngster 
Zeit ein sehr markantes Beispiel, daß es ohne 
Preisregelungsgesetz besser geht. Ende März 
dieses Jahres hat das Handelsministerium eine 
befristete Außerkraftsetzung der amtlichen 
PreisregellUng für feste Brennstoffe, für Koks 
und Kohle, vom Stapel gelassen. Zwischen
zeitig ist im Ministerrat die Feststellung ge
troffen worden, daß ohne Preisregelung bei 
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diesen festen Brennstoffen die Preise gesunken 
sind (Bundesrat Be d na r: Weil jetzt die 
Sonne scheintI) und daß man jetzt die Absicht 
hat, diese befristete AuRlebung zu verlängern, 
und man denkt daran, nur noch in Versor
gungsnotzeiten zu Prelsregelrungsmaßnahmen 
Zuflucht nehmen zu dürfen; und Versorgungs
notzeiten haben wir in österreich wohl wirk
lich nicht. 

ten nicht Rechnung zu tragen, müßte man 
Gefahr laufen, daß die Betriebe den Bogen 
überspannen. Was wäre dann, wenn das 
Sicherheitsventil geschlossen würde, wenn ein 
Betrieb in Konkurs ginge? Würde dann die 
Paritätische in der Lage sein, die Mitverant
wortung zu der Verantwortung, die der Unter
nehmer zu tragen hat, mit zu tragen? 

Schon heute müssen wir immer wieder fest
Unser Innenminister hat die Novellierung stellen, daß die wirtschaftliche Entwicklung 

des Preisregelungsgesetzes damit begründet, unseres Landes in vielen Bereichen dadurch 
daß eben den inflationäre:n Erscheinungen ent- gehemmt ist, daß GesetzesworUaut und Wirt
gegengetreten werden mÜlSse. Vi1:ekanzler schaftswirklichkeit auseinanderklaffen. Mit 
Häuser hat in Vertretung des erkrankten optisch vielleicht eindrucksvollen, in der Pra
Kanzlers vor einigen wenigen Tagen ent- xis aber in keiner Weise bewährten Gesetzen 
schieden die Feststellung der Opposition be- - nirgends bewährt: weder im Inland noch 
züglich beängstigender Teuerung zUIÜckge- im Ausland - kann man keine derartigen 
wiesen und sie als unbegründet und unver- Probleme lösen, wie sie derzeit anstehen. 
antwortlich erklärt. Na also, wenn nach Auf- Aus den angeführten, mit Nachweisen unter
fassung des Kanzlers beziehungsweise des mauerten Gründen und Beispielen kann die 
Vizekanzlers keine Teuerung vorhanden i,st, OVP hinsichtlich des ersten Teils der Materie, 
dann muß man sich wirklich fragen, warum mit der wir uns heute zu befassen haben, 
so viel Lärm um die Notwendigkeit einer dem Antrag der Mehrheit in diesem Hause, 
schärferen Preisregelung gesetzlicher Art ge- keinen Einspruch 7lU erheben, nicht beitreten. 
macht wird. (Bundesrat S c h war z man n: (Beifall bei der öVP.) 
Lesen Sie die Propaganda darüber nach!) 

Vorsitzender: Zum Wort ist weiter gemel-
Die Verschärfung der Preisregelung könnte det Herr Bundesrat Novak. Ich erteile es ihm. 

nur ein Eingeständnis der eigenen Schwäche 
sein, daß man die zur Verfügung stehenden Bundesrat Novak (SPO): Hoher Bundesrat! 
wirtschaftspolitischen Instrumentarien nicht zu Frau Staatssekretär I Meine Damen und Her
nützen weiß, daß man mit ihnen nicht um- renl Die Frage der Arbeitszeit ist eine nicht 
gehen kann. Ebenso wie die Art des Zustande- nur scheinbar wichtige und bedeutende Frage, 
kommens der Uberstundenentlohnungsrege- sondern eine weit über das tagespolitische 
lung die trotz aller ihrer Schwächen hundert- Geschehen hinausgehende volkswirtschaftliche 
fach bewährte Sozialpartnerschaft unterhöhlt, und sozialpolitische Frage. Ja noch mehr: 
würde auch eine Preisregelung der Art, wie Wenn man über die Bestrebungen nach Ver
sie vorgesehen ist, die Sozialpartnerschaft ins kürzung der Arbeitszeit in den Annalen der 
Wanken bringen müssen. Sie würde der Pari- Geschichte der Arbeiterbewegung nachliest, 
täUschen auch betriebliche Mitverantwortung so findet man, daß die Arbeitszeitfrage vor 
aufladen, der diese auf keinen Fall gewachsen . mehr als einem haLben Jahrhundert eine klas
sein könnte. senpolitische Frage war, der von Unternehmer-

seite stets ein hartes Nein entgegengebracht 
Wir haben in der Wirtschaft des öfteren wurde. Die Interessenvertretungen der Arbeit

Beschwerden gehört, daß bei Nichtanerken- nehmer haben so bedeutende Lebensfragen 
nung ordnungsgemäßer, lOOprozentig über- nidlt nur im Rahmen der ErfüHungsmöglich
prüfter, auch anerkannter Kalkulationsposten keit beharrlich vertreten und zum Erfolg ge
oder bei zu langem Hinauszögern von Anträ- führt, sondern sie hatben, wie die geschicht
gen den Unternehmungen größere Schäden liehe Entwicklung zeigt, auf der Gegenseite 
entstanden sind. Selbstverständlich wurde auch erziefuerisdre Wirkung erzielt. 
dann gelegentlich der letzte Arusweggenom-
men. Man hat entweder die Besdllüsse der Ich will damit nicht sagen, daß ein wesent
Paritätischen nicht abgewartet oder sich über licher Gesinnungswandel eingetreten ist. Die 
sie hinweggesetzt. Dieses Sicherheitsventil hat Formen der Auseinandersetzung haben sich 
sich ja im allgemeinen doch a~s nützlich er- sehr stark verändert. Von dem brutalen Nein, 
wiesen, weil eben die Betriebe dann doch welches immer von der Unternehmerseite 
vor dem Konkurs gerettet werden konnten, früherer Zeiten zu hören war, und den not
wenn sie kostendeckende Preise oder Preise, wendigerweise harten Formen des Kampfes 
mit denen man konkurrenzfähig ist, verlangen um die Erfüllung berechtigter Forderungen der 
konnten. We·nn man diese Paritätische zwin- Arbeitnehmer führt der Weg zur Form der 
gen würde, den wirtschaftlichen Gegebenhei- heutigen SoziaJpartnerschaft. Es wäre aber 
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ein tragischer Irrtum zu glauben, daß damit 
die soziale Frage gelöst würde. 

Als vor drei Jahren der Präsident des OGB 
Benya erklärte, daß eine der dringendsten 
sozialpolitischen Forderungen die Herabset
zung der Arbeitszeit von 45 auf 40 Wochen
stunden sei, zeigten sich führende Vertreter 
der österreichischen Wirtschaft auf Unterneh
merseite überrascht und lehnten sie rundweg 
ab. Es war für die Arbeitnehmerseite der 
österreichischen Wirtschaft die Ablehnung 
keine UberrasdlUng. Es hat noch keine ge
werkschaftliche Forderung gegeben, der die 
Unternehmerseite sofort zugestimmt hätte. 
Nur hört sich das gegenwärtig anders an. 

So erklärte der Leiter der Wirtschaftspoli
tischen Abteilung der Bundeskammer der ge
werblichen Wirtschaft, Dr. Klose, im Dezember 
1968 in einer Fernsehsendung, auch die ge
werbliche Wirtschaft - ob er auch für die 
Industrie gesprochen hat, kann ich nicht fest
stellen, ich weiß nicht, wie weit seine Kompe
tenz gegangen ist - sei sich darüber im 
klaren, daß es irgendwann wieder eine 
Arbeitszeitverkürzung geben werde. Die stän
dig steigende Produktivität werde das neben 
Einkommenssteigerungen, neben Lohnsteige
rungen im Laufe der siebziger Jahre sicher 
ermöglichen. Ich weiß nicht, ob Dr. Klose 
damals schon an eine Regierung Kreisky ge
dacht hat. Darüber hat er nichts Näheres aus
gesagt. 

Die große Gefahr sei, sagte Dr. Klose, ge
rade in einer politisch etwas hektischen Zeit 
eine Entscheidung eben zu frühzeitig zu tref
fen; das nannte er eine Gefahr, wenn eine 
Entscheidung zu früh getroffen wird. Es wird 
die Forderung wohl anerkannt, aber gleich
zeitig festgestellt, daß gegenwärtig nicht der 
geeignete Zeitpunkt dafür sei. "Gegen
wärtig" war die Zeit der OVP-Allein
regierung Dr. Klaus. So die Unternehmerseite 
zur Arbeitszeitfrage. 

Die Wirtscbaftsfachleute der Arbeitnehmer
seite, der Arbeiterkammern und des OGB, 
sagten aber, daß auch aus volkswirtschaft
lichen Gründen die schrittweise Verkürzung 
der Arbeitszeit in Angriff genommen werden 
müßte. Wirtschaftsfachleute der Gegenseite 
wieder erhoben schwerste volkswirtschaftliche 
Bedenken. Sie sagten, es müßte jetzt vielmehr 
alles darangesetzt werden, den sich nur 
zögernd anbahnenden Konjunkturaufschwung 
nicht zu hemmen oder gar zu verhindern. Eine 
Arbeitszeitverkürzung von auch nur geringem 
Ausmaß könnte aber den Lebensstandard in 
Osterreich stagnieren lassen oder gar senken. 

Solche düstere Prognosen gab es auch, als 
der Osterreichische Gewerkschaftsbund vor 

13 Jahren die 45-Stunden-Woche anstrebte. 
So schrieb die Tageszeitung "Die Presse" am 
4. Juli 1958: "Osterreich würde ein unverant
wortliches Risiko eingehen, wenn es eine all
gemeine Arbeitszeitverkürzung zu einem 
Zeitpunkt einführte, in dem man noch 
keineswegs übersehen kann, ob dadurch nicht 
unsere Stellung auf dem internationalen Markt 
schwer erschüttert werden könnte ... In einem 
beträchtlichen Teil der Wirtschaft fehlen die 
Möglichkeiten zu einer Produktivitätssteige
rung .. ," 

Das Wochenblatt "Die Wirtschaft" der Bun
deskammer der gewerblichen Wirtschaft 
brachte Ihren Zwiespalt, ob Sie ja oder nein 
sagen sollen, noch härter zum Ausdruck., Sie 
schrieb am 3.· Mai 1958: "Praktisch vermindert 
sich das nationale Arbeitsprodukt bei einer 
Herabsetzung der Arbeitszeit von 48 auf 
40 Wodlenstunden um 16,66 Prozent, bei 
45 Stunden vorerst 6,25 Prozent. Der Lebens
standard muß daher um diesen Prozentsatz 
sinken., ." 

Wie war denn die Auswirkung, als 1959 die 
45-Stunden-Woche eingeführt wurde? Es gab 
seither weder ein Sinken des Lebensstandards 
noch Produktivitätseinbußen, Wir können 
dem "Wirtschafts- und Sozialstatistischen 
Taschenbuch" der Arbeiterkammer für das 
Jahr 1971 entnehmen, daß das Bruttonational
produkt in der Zeit, da die Arbeitszeitver
kürzung durchgeführt wurde, in Osterreich 
1967 um 2,7, 1968 um 4,6, 1969 um 6,2 und 
1970 um 1,1 Prozent gestiegen ist. 

Ich darf die "Arbeiter-Zeitung" einmal 
selbst hier zitieren. Da finden wir in der 
gestrigen Ausgabe in einem Bericht über die 
Osterreichische Brau-AG, die ja auch von der 
Arbeitszeitverkürzung betroffen worden ist 
und die nach Ihren Worten und Ihren bisheri
gen Beteuerungen wahrscheinlich auch hätte 
zugrunde gehen müssen, daß sie "mit einem 
Getränkeausstoß von 2,11 Millionen Hekto
liter (plus 3,2 Prozent gegenüber dem Vor
jahr , .. ) ihre führende Position , .. ausbauen 
konnte. Der Bierexport der Brau-AG stieg , .. 
um etwa 5 Prozent, also stärker als der In
landsabsatz, an. Die Exporte gehen vornehm
lich nach Italien." 

Das Entscheidende aber ist, daß trotz 
Arbeitszeitverkürzung "das Unternehmen für 
das Geschäftsjahr 1970 eine Dividende von 
1 0 Prozent plus 1 Prozent Bonus ausschütten 
wird". (Zwischenruf des Bundesrates 
G öse hel bau er.) 

Meine Herren I So wird von den politischen 
Vertretern der Wirtschaft bei jeder sozial
politischen oder lohnrechtlichen Frage argu
mentiert, und die Entwicklung widerlegt das 
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alles dann im Laufe der Zeit!. (Bundesrat: eine Mehrheit im Nationalrat stets suchen. 
DDr. Pi t s c h man n: Dalür ist das Bier' und sie findet sie auch fast immer. ja sie 
sehr viel teurer geworden!) So ist es auch muß von zwei in der Opposition sich befin
in vielen anderen Betrieben. denden Minderheitsparteien gemeinsam be

Das heißt, daß eine Arbeitszeitverkürzung 
auch den Anstoß für die Modernisierung von 
Betrieben gibt und die Unternehmerschaft ver
anlaßt. neue Initiativen zu ergreifen. Es gibt 
sicherlich eine Anzahl von Unterner.mern, die 
den wirtschaftlichen Entwicklungen Rechnung 
tragen und rechtzeitig die notwendigen Initia
tiven ergreifen. Mit diesen Unternehmern 
haben es auch die Interessenvertreter der 
Arbeitnehmer leichter, sozialrechtliche und 
arbeitsrechtliche Fragen zu lösen. Jene Unter
nehmer, die damals wie auch heute glaubten 
und glauben. durch niedrigere Löhne und län
gere Arbeitszeit als in anderen westlichen 
Ländern könnte die internationale Wettbe
werbsfähigkeit österreichischer Betriebe garan
tiert werden. sind eben im Irrtum. 

Diese positiven Erfahrungen aus der Ver
kürzung der Arbeitszeit von 48 auf 45 Stunden 
in Osterreich, in anderen Ländern auch schon 
auf weniger als 45 Stunden, haben sicherlich 
dazu beigetragen, daß die weitere Verkürzung 
der wöchentlichen Arbeitszeit in Etappen auf 
die 40-Stunden-Woche die Meinung verstärkt 
hat, daß auch die österreichische Wirtschaft 
eine solChe Arbeitszeitverkürzung verkraften 
könnte und daß bei weiterem Fortschreiten 
der Rationalisierung. verbunden mit gleich
zeitiger Verbesserung der Planung in der 
Wirtschaft und in den Betrieben, trotz all
mählicher Arbeitszeitverkürzung eine Steige
rung der Produktion erreicht werden könnte. 

Der positive Meinungsumschwung fand auch 
seinen Niederschlag in den fast 900.000 Unter
schriften zum Volksbegehren für die schritt
weise Verwirklichung der 40stündigen 
Arbeitswoche. Das Arbeitszeitgesetz wurde 
im Dezember 1969 beschlossen und mit 1. Jän
ner 1970 in Kraft gesetzt. Damit ist wieder 
der Beweis erbracht worden. daß auch tiefgrei
fende soziale Probleme von den Sozialpartnern 
gelöst werden können. 

Es gehört schon zum Wesen der Wirtschaft, 
daß mit der Lösung eines Problems sich neue 
Wünsche ergeben. Die Frage der Bezahlung 
der Uberstunden und deren Besteuerung ist 
zur aktuellen Frage geworden. Auch bei dieser 
für die Wirtschaft nicht unwesentlichen Frage 
zeigten sich wie bei der Arbeitszeitfrage die 
nicht zu leugnenden Interessengegensätze. Die 
Behandlung der Uberstundenbezahlung und 
der Steuerfreiheit fand schon in einem anderen 
innenpolitischen Klima statt. Im Nationalrat 
keine Partei, die allein eine Mehrheit hat. 
Die Bundesregierung muß für alle Gesetze 

schlossene Gesetze exekutieren. auch wenn 
sie schlecht sind. auch wenn sie fehlerhaft 
sind. auch wenn sie in der Durchführung der 
Regierung Schwierigkeiten bereiten, denn dar
auf kommt es ja eigentlich den beiden Oppo
sitionsparteien an. Es spielt dami auch keine 
Rolle, wenn die vom Gesetz Betroffenen keine 
Vorteile, höchstens nur optisch scheinende 
haben. Die Betroffenen sollen sich wegen der 
Nachteile an der Regierung ihren Unmut aus
lassen. 

Genau das ist bei der Abänderung des Ein
kommensteuergesetzes im Juli 1970 geschehen. 
Die Frage der Bezahlung der Uberstunden 
mit 25 oder 50 Prozent Zuschlag ist für die 
Bünde der Osterreichischen Volkspartei zu 
einem Balanceakt geworden. Es ist nicht ver
wunderlich, daß dann fehlerhafte Gesetze trotz 
Hinweisung auf die Fehler beschlossen wer
den. Die Sprecher der beiden Oppositionspar
teien im Nationalrat sagten,daß sie durch 
ihren Initiativantrag die vollständige Befrei
ung aller Uberstundenzuschläge von der 
Steuer erreichen wollten. 

Der Einspruch des Bundesrates bot die Mög
lichkeit, gemeinsam mit der im Nationalrat 
vorgelegenen Einkommensteuernovelle bera
ten zu werden. Dies haben allerdings die bei
den Oppositionsparteien abgelehnt. Zur selben 
Zeit aber wollten die beiden Oppositionspar
teien von einem 50prozentigen Zuschlag auch 
für die ersten vier Uberstunden noch nichts 
wissen. 

Kollege Bundesrat Gassner führte am 
15. Juli 1970 dazu im Bundesrat aus: ;,Diese 
Menschen sind daran interessiert, für ihre 
geleisteten Uberstunden mehr als bisher als 
Entlohnung zu erhalten." - Ich möchte die 
Bedeutung auf das Wort "Entlohnung" legen. 

Weiter sagte er in der Sitzung vom 19. No-' 
vember 1970: "Wir christlichen Gewerkschafter 
und Mitglieder der OVP werden auch künftig
hin unsere eigene Meinung zu Lohn- und 
Gehaltsproblemen hier im Bundesrat abgeben. 
Wir werden für die Lösung der Probleme 
der Arbeitnehmer, so wie wir uns das vor
stellen, jederzeit auf die Barrikaden steigen." 

Ich glaube, daß er nicht lange obengeblieben 
ist auf den Barrikaden, denn sein Kollege 
(Bundesrat 1ng. G a 8 8 n e r: Ich habe gesagt: 
"Wir lassen uns die Sozialpartnerschait nidzt 
durch Gesetzesvorlagen zerschlagen!" Das 
müssen Sie zitieren!) - ich komme schon 
drauf I -, sein Kollege Wedenig im National
rat sagte folgendes: "Wir von der OVP haben 
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grundsätzlich gegen eine Regelung des Uber
stundenzuschlages nichts einzuwenden, aber 
wir erachten diesen Zeitpunkt als falsch, weil 
er das Gefüge so mancher Betriebe und auch 
das Preisgefüge durcheinanderbringen kann, 
vor allem aber auch, weil dadurch das Funda
ment der sozialen Ordnung zumindest zum 
Teil unterhöhlt werden kann." 

Darüber werden sich die Arbeitnehmer wohl 
ihre Meinung bilden können. Wie das soziale 
Fundament in den Betrieben ausschaut, das 
zeigen ja die 10 Prozent Dividende, die in 
einem solchen Betrieb ausgezahlt werden. 

Ich nehme an, daß Herr Bundesrat Gassner 
hier die Auffassung des OAAB dargelegt hat. 
Dafür gibt es eine kurze Formel: Der Finanz
minister soll zahlen, damit die Unternehmer 
weniger zu zahlen brauChen I 

NaCh dem am Mittwoch, dem 16. Juni 1971, 
beschlossenen Gesetz über eine Abänderung 
des Arbeitszeitgesetzes wird nunmehr für alle 
IJberstunden 50 Prozent Zuschlag· zu zahlen 
sein. Damit kommt der Gesetzgeber über An
trag der Regierung dem vom OAAB vertre
tenen Standpunkt, wie ihn der Kollege Gass
ner hier im Bundesrat dargelegt hat, für ge
leistete Uberstunden mehr als bisher als Ent
lohnung zu erhalten, echt weit, weit näher, 
und zwar werden sie von der Stelle zu bezah
len sein, für die die Uberstunden auch geleistet 
werden. 

Wir sind aus sozialpolitisCher Sicht der Mei
nung, daß die Leistung von Uberstunden nur 
dort erfolgen soll, wo sie wirtschaftlich not
wendig sind. Sie sollen nicht wegen Ein
kommensverbesserung geleistet werden, son
dern nur dort, wo der Wirtschaftsablauf Uber
stunden dringend erforderlich macht. W1mn 
der Staat Dienstgeber ist, wird die Regierung 
für die Bezahlung der Uberstunden sorgen 
müssen. In der Privatwirtschaft müssen dies 
eben die Unternehmer tun. Gerade diese aber 
glaubt die OVP einsChließlich des OAAB 
schützen zu müssen. 

Man kann jeden sozialrechtlichen, lohn
politischen Fortschritt eine gewisse Zeit hem
men, aber niemals aufhalten. So war's im 
großen mit dem Arbeitszeitgesetz und vielen 
anderen dem Fortschritt dienenden Gesetzen. 
Wir Sozialisten braU<n.en keinen Racheakt zu 
setzen, wie der OVP-Abgeordnete Wedenig 
im Nationalrat es meinte. Die Erhöhung des 
Uberstundenzuschlages ist eine alte Forde
rung der Gewerksdlaften, die nun erfüllt 
wurde. 

Audl sagte der OVP-Redner Wedenig im 
Nationalrat am gleidlen Tag, daß der Zeit
punkt für die Erhöhung der Uberstundenzu
schläge ungünstig sei. Welcher Gleidlklang 

mit Dr. Klose von der Bundeskammer der ge
werblichen Wirtschaft, den ich im Zusammen
hang mit dem Arbeitszeitgesetz zitierte I .Es 
zeigt sidl letzten Endes doch immer wieder, 
daß die Arbeitnehmer gut tun, dem Oster
reichischen Gewerkschaftsbund zu vertrauen 
und sich bei der politischen Durchsetzung von 
Arbeitnehmerrechten auf die Sozialisten zu 
verlassen. 

Gegen den Gesetzesbesdlluß des National
rates keinen Einsprudl zu erheben, soll ein 
Beweis sein, daß die Arbeitnehmer sich auf die 
Sozialisten verlassen können I (Lebhafter Bei
fall bei der SPO.) 

Vorsitzender: Zum Wort ist niemand mehr 
gemeldet. Die Debatte ist geschlossen. 

Wünschen die Herren Beridlterstatter ein 
Schlußwort? - Das ist nicht der Fall. 

Die Abstimmung über diese beiden Geset
zesbesdllüsse erfolgt getrennt. 

Bei der getrennt durchgeführten A b 8 t i m
m u n g beschließt der Bundesrat, gegen die 
beiden Gesetzesbeschlüsse des Nationalrates 
- hinsichtlich A.nderung des Landarbeitsge
selzes unter ausdrücklicher Zustimmung· zu 
Artikel 11 im Sinne des Artikels 15 Abs. 6 
Bundes-Verfassungsgesetz 
Ein s p r u c h zu erheben. 

keinen 

16. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
16. Juni 1971 betreffend ein Abkommen zwi
schen der Regierung der Republik UsterreidJ. 
und der Organisation der Vereinten Nationen 
für Industrielle Entwicklung betreffend die 
Soziale Sicherheit der Angestellten dieser Or-

ganisation (549 der Beilagen) 

Vorsitzender: Wir kommen nun zum 
16. Tagesordnungspunkt: Abkommen zwischen 
der Regierung der Republik Osterreich und 
der Organisation der Vereinten Nationen für 
Industrielle Entwicklung betreffend die Soziale 
Sicherheit der Angestellten dieser Organisa
tion. 

Berichterstatter ist Herr Bundesrat Schipani. 
Ich bitte um seinen Bericht. 

Beridlterstatter Schipani: Hohes Haus I 
Meine sehr geehrten Damen und Herren I 
Durch den vorliegenden Beschluß des National
rates sollen sämtliche den Bereich der Sozialen 
Sicherheit betreffenden Bestimmungen für An
gestellte der UNIDO zusammengefaßt und in 
einem einzigen Abkommen geregelt werden. 
Das Abkommen enthält im besonderen Be
stimmungen über den Umfang der Versiche
rung, die Auswirkung der Aufnahme in den 
Pensionsfonds oder des Ausscheidens aus ihm 
in der österreichischen Pensionsversidlerung 
sowie die Grundlage für die zur Durchfüh-
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rung des Abkommens notwendigen Verwal
tungsmaßnahmen und für die Geltendmachung 
der den Angestellten der UNIDO aus dem 
Abkommen zustehenden Rechte. 

Dem Nationalrat erschien bei der Genehmi
gung des vorliegenden Abkommens die Er
lassung eines besonderen Bundesgesetzes im 
Sinne des Artikels 50 Abs. 2 B-VG nicht er
forderlich. 

Der Ausschuß für soziale Angelegenheiten 
hat die gegenständliche Vorlage in seiner 
Sitzung vom 22. Juni 1971 in Verhandlung 
genommen und einstimmig beschlossen, dem 
Hohen Hause zu empfehlen, keinen Einspruch 
zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Aus
schuß für soziale Angelegenheiten durch mich 
den An t rag, der Bundesrat wolle beschlie
ßen: 

Gegen den Beschluß des Nationalrates vom 
16. Juni 1971 betreffend ein Abkommen zwi
schen der Regierung der Republik österreich 
und der Organisation der Vereinten Nationen 
für Industrielle Entwicklung betreffend die 
Soziale Sicherheit der Angestellten dieser Or
ganisation wird kein Einspruch erhoben. 

Vorsitzender: Ich danke dem Herrn Bericht
erstatter. 

Sie haben Bericht und Antrag gehört. Wir 
kommen zur Abstimmung. 

Wir kommen zunächst zur Wahl der beiden 
S tell ver t r e t erd e s Vor s i t z e n
den. 

Es liegt mir der Vorschlag vor, die Bundes
räte Dr. Franz Skotton und Dr. h. c. Fritz 
Eckert zu Vorsitzenden-Stellvertretern zu 
wählen. 

Falls kein Einwand erhoben wird, nehme 
ich die Wahl unter einem vor. - Es ist kein 
Einwand. 

Ich bitte daher jene Damen und Herren, 
die diesem Wahlvorschlag ihre Zustimmung 
geben, sieb. von den Sitzen zu erheben. - Ich 
danke Ihnen. Das ist einstimmig. Der Wahl
vorschlag ist somit angenommen. 

Ich frage die Gewählten ordnungshalber, 
ob sie bereit sind, die Wahl anzunehmen. 

Herr Dr. Skotton? 

Bundesrat Dr. Skotton: Ich nehme die Wahl 
an. 

Vorsitzender: Herr Dr.IEcker!? 

Bundesrat Dr. h. c. Emerl: Ich nehme die 
Wahl an. 

Vorsitzender: Ich danke. 

Wir kommen nun zur Wahl der beiden 
S c h r i f t f ü h r e r. 

Es liegt mir der Vorschlag vor, die Bundes
räte Maria Hagleitner und Ing. Johann Gass
ner zu Schriftführern des Bundesrates zu wäh-Bei der A b s tim m u n g beschließt der 

Bundesrat, gegen den Beschluß des National- len. 
rates k ein e n Ein s p r u c h zu erheben. Falls kein Einwand erhoben wird, nehme ich 

17. Punkt: Wahl der beiden Stellvertreter des 
Vorsitzenden des Bundesrates sowie der zwei 
Schriftführer und der zwei Ordner für das 

2. Halbjahr 1971 

Vorsitzender: Wir kommen nunmehr zu 
Punkt 17 der Tagesordnung: Wahl der beiden 
Stellvertreter des Vorsitzenden des Bundes
rates sowie der zwei Schriftführer und der 
zwei Ordner für das 2. Halbjahr 1971. 

Gemäß § 5 Abs. E des Geschäftsordnung 
ist das Büro des Bundesrates halbjährlich zu 
erneuern. 

auch diese Wahl unter einem vor. - Es ist 
kein Einwand. 

Ich bitte daher jene Damen und Herren, die 
diesem Wahlvorschlag ihre Zustimmung 
geben, um ein Händezeichen. - Ich stelle 
Einstimmigkeit fest. Der Wahlvorschlag ist 
somit angenommen. 

Ich frage die Frau Gewählte, ob sie annimmt. 

Bundesrat Maria Hagleitner: Ja. 

Vorsitzender: Ich frage den Herrn Gewähl-
ten, ob er annimmt. 

Bundesrat Ing. Gassner: Ja. 

Vorsitzender: Wir kommen nun zur Wahl 
Falls dies nicht besonders verlangt wird, der beiden 0 r d n er. 

sehe ich von einer Wahl mittels Stimmzettel Es liegt mir der Wahlvorschlag vor, die 
ab. - Ein bestimmtes Begehren wurde von Bundesräte Ing. Herbert Guglberger und Josef 
Ihnen nicht gestellt. Novak zu Ordnern des Bundesrates zu wäh-

Ich werde daher die Wahl der beiden Stell- len. 
vertreter des Vorsitzenden des Bundesrates Falls kein Einwand erhoben wird, werde 
durch Erheben von den Sitzen und die Wahl ich auch in diesem Falle die Wahl unter einem 
der übrigen Mitglieder des Büros des Bundes- vornehmen lassen. - Es erhebt sich kein 
rates durch Händezeichen vornehmen lassen. Einwand. 
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Ich bitte daher jene Damen und Herren, die 
auch diesem Wahlvorschlag ihre Zustimmung 
geben, um ein Händezeichen. - Ich stelle 
Einstimmigkeit fest. Auch dieser Wahlvor
schlag wurde angenommen. 

Ich frage die beiden Gewählten, ob sie 
bereit sind, ihr Amt anzunehmen. 

Bundesrat Ing. Guglberger: Ja. 

Bundesrat Novak: Ich nehme an. 

Vorsitzender: Danke. 

Die Tagesordnung ist erschöpft. 

Die n ä c h s t e Sitzung des Bundesrates 
berufe ich für Mittwoch, den 21. Juli 1971, 
9 Uhr, mit folgendem Tagesordnungspunkt 
ein: 

Bericht des Bundesministers für Auswärtige 
Angelegenheiten über die 16. UNESCO-Gene
ralkonferenz (12. Oktober bis 14. November 
1970). 

Für eine Eruiinzuug der Tagesordnung die
ser Sitzung kommen jene Beschlüsse des 
Nationalrates in Betracht, die bis dahin ein
langen und von den zuständigen Ausschüssen 
des Bundesrates zeitgerecht verabschiedet 
werden. Ein diesbezügliches Aviso wird Ihnen 
noch zugehen. 

Scblußansprache des Vorsitzenden 

Vorsitzender Dr. Heger: Meine Damen und 
Herren! Frau Staatssekretär! Die heutige Bun
desratssitzung ist die letzte, in der ich in die
ser Amtsperiode den Vorsitz führe. 

Lassen Sie mich ganz kurz zurückblenden 
auf die Sitzung vorn 4. Februar 1971, seit 
welcher Gelegenheit ich versucht habe, mit 
einer Politik der kleinen Schritte in fünf Punk
ten in verstärktem Maße die Aufmerksamkeit 
auf die zweite Kammer zu lenken. 

Dazu ist nun heute folgendes zu bemerken: 
Der Kontakt mit den Ländern konnte ver
stärkt werden. Es ist erfreulich, daß die Lan
desregierungen und die Landtage unter ande
rem die Anregung begrüßt haben, die steno
graphischen Protokolle des Bundesrates regel
mäßig der Exekutive und der Legislative in 
den Ländern zukommen zu lassen. Erwähnens
wert erscheint mir auch eine Initiative in den 
Fragen der Beitragsüberweisungen für solche 
Abgeordnete, die entweder vom Landtag in 
den Bundesrat oder vom Bundesrat in den 
Landtag gewählt werden und wo bis jetzt 
verschiedene Unklarheiten bestehen und Här
ten auftreten. Uber unser Einschreiten wird 
sich das Bundesministerium für Finanzen mit 
dieser. Angelegenheit beschäftigen und ziel
führende Lösungen ausarbeiten. 

Sicher haben die Abgeordneten zum Natio
nalrat in den vergangenen Monaten sich oft
mals mit Fragen der Bedeutung der Länder
kammer zu beschäftigen gehabt. Dies ging 
aus vielen Gesprächen hervor, und ich glaube, 
wir können zunächst mit diesem Echo zufrie
den sein. Wir haben uns eben wieder in die 
Debatte gebracht. Hier möchte ich betonen; 
daß von seiten der Präsidenten des National
rates in der Erledigung bestimmter hausinter
ner Begehren, die von den Vorsitzenden vor
gebracht wurden, wohlwollendes Verständnis 
und in einzelnen Fällen auch schon Erledi
gungen erfolgt sind. So sind zum Beispiel 
neben einer Zusammenlegung der Räume der 
Kanzlei des Hauses dem Bundesrat für die 
ordnungsgemäße Abwiddung der Geschäfte 
zusätzlich ein akademischer Beamter und eine 
Schreibkraft zugebilligt worden. Damit ist eine 
kontinuierliche Arbeit in Wahrung der Inter
essen des Bundesrates sicher besser garan
tiert als bisher. 

Zu den Fragen über die Tätigkeit des Bun
desrates im Gesetzgebungsverfahren wurde 
versucht, durch eine umfangreiche Arbeit zu 
einer 1'.10dernisierung der Geschäftsordnurig 
beizutragen. Ich habe dieses Papier mit dem 
Arbeitstitel "Bemerkungen zur beabsichtigten 
Reform der Geschäftsordnung des Bundes
rates" in der letzten Koordinierungsausschuß
sitzung offiziell überreicht, und über Wunsch 
der Fraktionsobmänner habe ich auch jedem 
Mitglied des Bundesrates ein Exemplar heute 
aushändigen lassen. 

Ich glaube, daß aus der Reform der Ge
schäftsordnung heraus hinsichtlich der Intensi
tät und Intensivierung des Bundesrates kleine 
SCl~ritte gesetzt werden können, die den 
modernen ErforderniSSen einer Länderkammer 
entsprechen. Damit wäre auch der Punkt 4 
meiner vorsichtigen Versuche, wie ich sie in 
meiner Antrittsansprache angekündigt habe, 
inkludiert, mit welchen die Stabilität der Füh
rung der Geschäfte im Bundesrat verbessert 
werden sollte. Wir haben die Kontrollrechte 
des Bundesrates, soweit diesbezügliche Auf
gaben vorlagen und vorliegen, beansprucht 
und über diese Rechte diskutiert, wobei nidlt 
immer, siehe heute, Ubereinstimmung erzielt 
werden konnte. Wir dürfen aber annehmen, 
daß das Ziel in der Erledigung der Sache nach 
und primär aus der Sicht der Ländervertretung 
zu suchen gewesen sei. 

Ich darf Ihnen abschließend berichten, daß 
wir auch versucht haben, in allen Fällen bei 
der Repräsentation des Bundesrates beachtet 
zu werden. So ist es sicher als Erfolg anzu
sehen, wenn die Vorsitzenden des Bundes
rates und auch die Mitglieder der einzelnen 
Ausschüsse entsprechend zu Fachenqueten ein-
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Vorsitzender 
geladen werden, wozu bisher nur in den 
seltensten Fällen Einladungen ergingen. Klar
heit sollte auch darüber geschaffen werden, 
ob es nicht zweckmäßig wäre, nicht nur die 
ordentlichen Mitglieder, sondern auch die Er
satzmitglieder der einzelnen Ausschüsse bei 
offiziellen, sachgebundenen Veranstaltungen 
in Erscheinung treten zu lassen. 

Ich bedanke mich bei Ihnen allen, sehr ge
ehrte Damen und Herren, daß Sie mir die 
Vorsitzführung besonders angenehm gemacht 
haben. Ich danke insbesondere meinen beiden 
Herren Stellvertretern und auch den Mitglie
dern des Bundesrates für ihre laufenden Be
ratungen, und nicht zuletzt möchte ich allen 
Damen und Herren des Büros meine besondere 

Anerkennung, aber auch meinen besonderen 
Dank von dieser Stelle aus übermitteln. Ich 
wünsche, daß es meinen Nachfolgern beschie
den sein möge, in der angenehmen Atmo
sphäre der Sachlichkeit, aber auch, wie ich 
betonen möchte, in der Form des hohen 
Niveaus der Mitarbeit des Plenums ihre Auf
gabe zu erfüllen. Das "Wächteramt" ... nach 
der Politeia, es gilt auch für uns, erlaubte ich 
mir bei anderer Gelegenheit zu betonen. 

Ich freue mich und ich bin mir der Ehre 
bewußt, an der Spitze des Bundesrates sechs 
Monate Arbeit für alle Osterreicher geleistet 
haben zu dürfen. (Allgemeiner Beifall.) 

Die Sitzung ist g e s chI 0 s sen. 

SchlUß der Sitzung: 15 Uhr 30 Minuten 

österreichische Staatsdrucke.rei L6135021 
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